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Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 



§ 1 
Ziel des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz dient der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern. Nach Maßgabe dieses Gesetzes und anderer Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. Ziel des 
Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. 

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts nicht diskriminiert werden. Eine 
Diskriminierung liegt auch dann vor, wenn sich eine geschlechtsneutral formulierte Regelung oder 
Maßnahme tatsächlich auf ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft 
auswirkt und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt ist. Maßnahmen zur Förderung 
von Frauen mit dem Ziel, tatsächlich bestehende Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben unberührt. 

(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes und die 
Umsetzung dieses Gesetzes sind besondere Aufgaben der Dienstkräfte mit Leitungsfunktionen. 

  

§ 2 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für die Verwaltungen des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die Eigenbetriebe und 
Krankenhäuser des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die Gerichte und 
Hochschulen, den Landesrechnungshof, die Landesbeauftragte und den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz, die Verwaltung des Landtages und für den Westdeutschen Rundfunk Köln. Dieses 
Gesetz gilt nicht für die Provinzial-Versicherungsanstalten der Rheinprovinz und den Verband 
öffentlicher Versicherer. 

(2) Auf die Sparkassen, die Westdeutsche Landesbank Girozentrale, die Westfälischen Provinzial-
Versicherungsanstalten und die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt finden die §§ 1 bis 4, § 
5 a Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 7, die §§ 12 bis 14, § 15 Abs. 1 und 3 sowie § 17 Anwendung. Die in Satz 1 
genannten Stellen haben im Übrigen durch eigene ihren Aufgaben Rechnung tragende Regelungen 
zu gewährleisten, dass das Ziel der Gleichstellung von Frau und Mann in gleicher oder besserer 
Weise verwirklicht wird. Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln findet Satz 1 Anwendung. 

(3) Bei der Gründung eines Unternehmens in Rechtsformen des Privatrechts durch das Land, eine 
Gemeinde oder einen Gemeindeverband soll die Anwendung dieses Gesetzes im 
Gesellschaftsvertrag vereinbart werden. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile 
eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter 
darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. 

  

§ 3 
Begriffsbestimmung 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Behörden und Einrichtungen des Landes und die 
in § 2 genannten Stellen. Dienststellen für die im Landesdienst beschäftigten Lehrkräfte sind die 
Bezirksregierungen und die Schulämter. 

(2) Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, 
Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Auszubildende. Kommunale Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte sowie Beamtinnen und Beamte, die nach § 38 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz 



vom 20. April 1999 ( GV. NRW. S. 148) jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 
können, sind keine Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind Planstellen und andere Stellen im Sinne von § 17 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV.NRW. 
S. 158). 

   

§ 4 
Sprache 

Gesetze und andere Rechtsvorschriften sollen sprachlich der Gleichstellung von Frauen und Männern 
Rechnung tragen. Im dienstlichen Schriftverkehr ist auf die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern zu achten. In Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu 
verwenden. Sofern diese nicht gefunden werden können, sind die weibliche und die männliche 
Sprachform zu verwenden. 

  

Abschnitt II 
Maßnahmen zur Frauenförderung 

§ 5  
Leistungsorientierte Mittelvergabe 

Bei der leistungsorientierten Mittelvergabe an Hochschulen und deren medizinische Einrichtungen 
sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz 
und der Umsetzung dieses Gesetzes zu berücksichtigen. Fortschritte sind insbesondere zu messen 
am Umfang der Teilhabe von Frauen an innovativen Entwicklungen und Projekten, am Anteil von 
Frauen bei den wissenschaftlich Beschäftigten und Professuren und am Abbau der Unterrepräsentanz 
von Studentinnen vor allem in natur-, ingenieurwissenschaftlichen und medizinischen Studiengängen. 

  

§ 5 a 
Erstellung und Fortschreibung von Frauenförderplänen 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten erstellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei Jahren einen Frauenförderplan; in 
anderen Dienststellen kann ein Frauenförderplan aufgestellt werden. In der Hochschule besteht der 
Frauenförderplan aus einem Rahmenplan für die gesamte Hochschule und aus den 
Frauenförderplänen der Fachbereiche, der Verwaltung, der zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtungen und der zentralen Betriebseinheiten, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden 
sind. Die Frauenförderpläne der Fachbereiche können weiter differenziert werden. Mehrere 
Dienststellen können in einem Frauenförderplan zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung 
darf eine erhebliche Unterrepräsentanz von Frauen in einer Dienststelle nicht durch eine erhebliche 
Überrepräsentanz von Frauen in anderen Dienststellen ausgleichen. Der Frauenförderplan ist 
fortzuschreiben. 

(2) In der Landesverwaltung sind Frauenförderpläne der Dienststelle vorzulegen, die die unmittelbare 
allgemeine Dienstaufsicht über die Dienststellen ausübt, für die der Frauenförderplan aufgestellt ist. 
Über die Frauenförderpläne der Hochschulen beschließt der Senat. Widerspricht die 
Gleichstellungsbeauftragte einer nachgeordneten Dienststelle oder einer Hochschule dem 
Frauenförderplan, ist der Frauenförderplan der Dienststelle nach Satz 1 zur Zustimmung vorzulegen. 

(3) Der Frauenförderplan beim Landtag wird im Benehmen mit dem Landtagspräsidium aufgestellt. 



(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Frauenförderpläne durch die Vertretung der 
kommunalen Körperschaft zu beschließen. 

(5) Frauenförderpläne der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts werden im Benehmen mit deren verfassungsmäßig zuständigen obersten 
Organen aufgestellt. 

(6) Nach Ablauf des Frauenförderplans hat die Dienststelle, die den Frauenförderplan aufstellt, einen 
Bericht über die Personalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und der nach 
den Absätzen 2 bis 5 zuständigen Stelle gemeinsam mit der Fortschreibung des Frauenförderplanes 
vorzulegen. Sind während der Geltungsdauer des Frauenförderplans ergänzende Maßnahmen im 
Sinne des § 6 Abs. 5 ergriffen worden, sind die Gründe im Bericht darzulegen. 

(7) Der Bericht zum Frauenförderplan in Hochschulen und deren medizinische Einrichtungen nimmt 
auch Stellung zu den durch die leistungsorientierte Mittelvergabe (§ 5) erreichten Fortschritten bei der 
Erfüllung des Gleichstellungsauftrages und der Umsetzung dieses Gesetzes. 

(8) Die Frauenförderpläne, die Berichte über die Personalentwicklung und die nach Maßgabe des 
Frauenförderplans durchgeführten Maßnahmen sind in den Dienststellen, deren Personal sie 
betreffen, und in den Schulen bekannt zu machen. 

  

§ 6 
Inhalt des Frauenförderplanes 

(1) Gegenstand des Frauenförderplanes sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen. 

(2) Grundlagen des Frauenförderplanes sind eine Bestandsaufnahme und Analyse der 
Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzenden Stellen und der möglichen 
Beförderungen und Höhergruppierungen. 

(3) Der Frauenförderplan enthält für jeweils drei Jahre konkrete Zielvorgaben bezogen auf den Anteil 
von Frauen bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen, um den Frauenanteil in den 
Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, auf 50 vom Hundert zu erhöhen. 

(4) Im Frauenförderplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatorischen und fortbildenden 
Maßnahmen die Zielvorgaben nach Absatz 3 erreicht werden sollen. Ist absehbar, dass auf Grund 
personalwirtschaftlicher Regelungen Stellen gesperrt werden oder entfallen, soll der Frauenförderplan 
Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein Absinken des Frauenanteils zu verhindern. Der 
Frauenförderplan enthält auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeitgestaltung und zur Aufwertung von 
Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen. 

(5) Wird während der Geltungsdauer des Frauenförderplans erkennbar, dass dessen Ziele nicht 
erreicht werden, sind ergänzende Maßnahmen zu ergreifen. 

(6) Wenn die Zielvorgaben des Frauenförderplans im Hinblick auf Einstellungen, Beförderungen und 
Höhergruppierungen von Frauen innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist 
bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung eines 
Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, eine besondere Begründung durch 
die Dienststelle notwendig. 

  



§ 7 
Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen und Übertragung 

höherwertiger Tätigkeiten 

(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung eines 
Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßgabe von § 8 Abs. 4, § 199 Abs. 2 des 
Landesbeamtengesetzes bevorzugt zu berücksichtigen. Für Beförderungen gilt § 25 Abs. 6 des 
Landesbeamtengesetzes. 

(2) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses bevorzugt einzustellen, soweit in dem Zuständigkeitsbereich der für die 
Personalauswahl zuständigen Dienststelle in der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Satz 1 gilt auch für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, soweit in 
der damit verbundenen Vergütungs- oder Lohngruppe der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind. 

(3) Gruppen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Angestellten der Vergütungsgruppen 
des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) in Tätigkeiten, die im Bereich der Beamtinnen und 
Beamten in einer Laufbahn erfasst sind und deren Gruppenzugehörigkeit sich im Vergleich von 
Vergütungs- und Besoldungsgruppen unter Berücksichtigung des § 11 BAT bestimmen lässt. 
Arbeiterinnen und Arbeiter bis Lohngruppe 2a sowie ab Lohngruppe 3 der Lohngruppenverzeichnisse 
zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb) und zum 
Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G II) bilden 
jeweils eine Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zu den Angestellten, Arbeiterinnen 
und Arbeitern gehören auch die Auszubildenden. In Bereichen, in denen die genannten Tarifverträge 
nicht gelten, bilden eine Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diejenigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in artverwandten und in aufeinander aufbauenden 
Tätigkeitsbereichen, deren Tätigkeiten üblicherweise eine gleiche Vorbildung oder eine gleiche 
Ausbildung oder eine gleiche Berufserfahrung voraussetzen. 

(4) Für Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis sowie für wissenschaftliche, künstlerische und studentische 
Hilfskräfte gilt als zuständige Dienststelle der Fachbereich. Soweit Professorinnen und Professoren im 
Angestelltenverhältnis beschäftigt werden sollen, werden Professorinnen und Professoren im 
Beamtenverhältnis in die Berechnung nach Absatz 1 einbezogen. Die Professorinnen und 
Professoren, die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben 
Vergütungsgruppe, die wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte und die studentischen 
Hilfskräfte gelten jeweils als eine Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
(5) Die Absätze 1 Satz 2 und 2 Satz 2 gelten entsprechend für Umsetzungen, soweit damit die 
Übertragung eines höherbewerteten Dienstpostens verbunden ist, und für die Zulassung zum 
Aufstieg. 

  

§ 8 
Ausschreibung 

(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsentiert sind, sind zu besetzende 
Stellen in allen Dienststellen des Dienstherrn oder Arbeitgebers auszuschreiben. Soweit Stellen auf 
Grund besonderer fachspezifischer Anforderungen mit Absolventinnen und Absolventen einschlägiger 
Ausbildungsgänge besetzt werden müssen, die nicht in allen Dienststellen beschäftigt sind, sind diese 
in den jeweiligen Dienststellen des Dienstherrn oder Arbeitgebers auszuschreiben. Darüber hinaus 
kann im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten von dienststellenübergreifender 
Ausschreibung abgesehen werden. Bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen des 
wissenschaftlichen Personals an Hochschulen kann entsprechend den Sätzen 1 und 2 verfahren 
werden. 

(2) Liegen nach einer Ausschreibung in allen Dienststellen des Dienstherrn oder Arbeitgebers keine 
Bewerbungen von Frauen vor, die die geforderte Qualifikation erfüllen, und ist durch 



haushaltsrechtliche Bestimmungen eine interne Besetzung nicht zwingend vorgeschrieben, soll die 
Ausschreibung öffentlich einmal wiederholt werden. Im Einvernehmen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten kann von einer öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden. 

(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszuschreiben. Beträgt der Frauenanteil in einem 
Ausbildungsgang weniger als 20 vom Hundert, ist zusätzlich öffentlich mit dem Ziel zu werben, den 
Frauenanteil zu erhöhen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) In der Ausschreibung sind sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden, es sei 
denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. In der 
Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind 
und Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt 
werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

(5) Die Ausschreibung hat sich ausschließlich an den Anforderungen des zu besetzenden 
Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes zu orientieren. 

(6) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die Stellen einschließlich der 
Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Besetzung auch in Teilzeit auszuschreiben. 

(7) weiter Gehende Vorschriften über eine Ausschreibung bleiben unberührt. 

(8) Von einer Ausschreibung im Sinne der Absätze 1 und 2 kann abgesehen werden bei 

1. Stellen der Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 38 des Landesbeamtengesetzes; 
2. Stellen, die Anwärterinnen und Anwärtern oder Auszubildenden vorbehalten sein sollen; 
3. Stellen, deren Besetzung nicht mit der Übertragung eines höherbewerteten Dienstpostens 

verbunden sind; 
4. Stellen der kommunalen Wahlbeamtinnen und -wahlbeamten. 

  

§ 9 
Vorstellungsgespräch 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn sie die geforderte 
Qualifikation für die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes erfüllen. 

(2) Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Ist dies aus zwingenden 
Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

(3) Fragen nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie der Betreuung von 
Kindern neben der Berufstätigkeit sind unzulässig. 

  

§ 10 
Auswahlkriterien 

(1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind ausschließlich die 
Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu vergebenden Amtes maßgeblich. Bei 
der Qualifikationsbeurteilung sollen Erfahrungen und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kindern und 
Pflegebedürftigen einbezogen werden, soweit diese für die zu übertragende Aufgabe von Bedeutung 
sind. 



(2) Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit und 
Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf Grund der Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftiger Angehöriger dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden. Die dienstrechtlichen 
Vorschriften bleiben unberührt. Familienstand, Einkommensverhältnisse des Partners oder der 
Partnerin und die Zahl der unterhaltsberechtigten Personen dürfen nicht berücksichtigt werden. 

  

§ 11 
Fortbildung 

(1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere für Weiterqualifikationen, 
sind - soweit die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind - weibliche Beschäftigte mindestens 
entsprechend ihrem Anteil an den Bewerbungen zu der Fortbildungsmaßnahme zuzulassen. 

(2) Für weibliche Beschäftigte werden auch besondere Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die auf 
die Übernahme von Tätigkeiten vorbereiten, bei denen Frauen unterrepräsentiert sind. 

(3) Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass Beschäftigten, die Kinder 
betreuen oder pflegebedürftige Angehörige versorgen, sowie Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme 
möglich ist. Entstehen durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen notwendige Kosten für die 
Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren, so sind diese vom Dienstherrn oder Arbeitgeber zu 
erstatten. 

(4) In das Fortbildungsangebot sind regelmäßig die Themen Gleichstellung von Frau und Mann und 
Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die 
Fortbildung von Beschäftigten mit Leitungsaufgaben und von Beschäftigten, die im Organisations- und 
Personalwesen tätig sind. 

(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsmaßnahmen einzusetzen. 

  

§ 12 
Gremien 

(1) Kommissionen, Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonstige Gremien sollen 
geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für 
Wahlgremien und -organe soll auf die paritätische Repräsentanz geachtet werden. 

(2) Werden bei Dienststellen nach § 3 Gremien gebildet oder wiederbesetzt, sollen die entsendenden 
Stellen ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Besteht das Benennungsrecht nur für eine 
Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei ungerader Personenzahl 
gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Position. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Begründung der 
Mitgliedschaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer Dienststelle entsprechend. Weiter 
gehende Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern durch 
Dienststellen oder Einrichtungen im Sinne des § 3 in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes. 

(4) Die Umsetzung der Bestimmungen zur Gremienbesetzung ist in den Frauenförderbericht 
aufzunehmen. 

  

Abschnitt III 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 



§ 13 
Arbeitszeit und Teilzeit 

(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der Arbeitszeit sind 
Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen pflegebedürftigen sonstigen 
Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von Teilzeitbeschäftigung 
informieren. Sie sollen den Beschäftigten dem Bedarf entsprechend Teilzeitarbeitsplätze anbieten; 
dies gilt auch für Arbeitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf die Hälfte zur 
tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung ist bis zur Dauer von fünf Jahren mit der Möglichkeit 
der Verlängerung zu befristen. 

(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine 
unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Beschäftigten 
mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 
Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die Folgen der ermäßigten 
Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten-, arbeits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen 
hinzuweisen. 

(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist unter Ausschöpfen 
aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich 
vorzunehmen. 

(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet 
werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen, soll eine Änderung des Umfangs der 
Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung vorrangig zugelassen werden. 

  

§ 14 
Beurlaubung 

(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens 
eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entsprechen, 
soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung ist bis zur Dauer von 
drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu befristen. 

(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder des Erziehungsurlaubes sollen die Beschäftigten in der 
Regel wieder am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt werden. 

(3) § 13 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(4) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und bei 
Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub ist unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(5) Beurlaubten Beschäftigten im Sinne des Absatzes 4 sind insbesondere Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten. 



(6) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung und des Erziehungsurlaubes 
Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach der 
Beurlaubung informiert werden. 

(7) Beschäftigte, die sich im Erziehungsurlaub oder in einer Beurlaubung befinden, sollen über das 
Fortbildungsangebot unterrichtet werden; im Rahmen des bestehenden Angebotes sind ihnen 
Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu 
erleichtern. 

(8) Streben beurlaubte Beschäftigte wieder eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung an, gilt § 13 Abs. 
7 entsprechend. 

  

Abschnitt IV 
Gleichstellungsbeauftragte 

§ 15 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und der Ansprechpartnerinnen für 

Gleichstellungsfragen 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten bestellt eine Gleichstellungsbeauftragte und 
eine Stellvertreterin. Soweit auf Grund von Satz 1 eine Gleichstellungsbeauftragte nicht zu bestellen 
ist, nimmt die Gleichstellungsbeauftragte der übergeordneten Dienststelle oder der Dienststelle, die 
die Rechtsaufsicht ausübt, diese Aufgabe wahr. 

(2) An Schulen und Studienseminaren, an denen die weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz oder 
der Seminarkonferenz dies beschließen, wird eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
bestellt. 

(3) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fachliche Qualifikation soll den 
umfassenden Anforderungen ihres Aufgabengebietes gerecht werden. 

  

§ 16 
Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der Verwaltung der Dienststelle 
wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen frei. Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen 
dienstlichen Aufgaben soll vermieden werden. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen sächlichen 
Mitteln auszustatten und bei Bedarf personell zu unterstützen. Sie ist im erforderlichen Umfang von 
den sonstigen dienstlichen Aufgaben im Rahmen der verfügbaren Stellen zu entlasten. Die Entlastung 
soll in der Regel betragen 

a. in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit, 
b. in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten mindestens die volle regelmäßige 
Arbeitszeit. 

In Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 2 ist die Zahl der Beschäftigten der nachgeordneten Dienststellen oder 
der Dienststellen, die der Aufsicht des Landes unterstehen, bei der Entlastungsregelung der 
zuständigen Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich zu berücksichtigen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 



(4) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit über die persönlichen 
Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Angelegenheiten zu wahren. 

  

§ 17 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der Ausführung dieses 
Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau 
und Mann haben oder haben können; dies gilt insbesondere für 

1. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, 
Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleichstellungsbeauftragte ist 
gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen; 

2. die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie die Erstellung des Berichts über 
die Umsetzung des Frauenförderplans. 

(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Beratung und Unterstützung 
der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. 

   

§ 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen 
sie zu beteiligen ist. Bei Personalentscheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, 
einschließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werden, sowie für Personalakten nach Maßgabe der Grundsätze des § 102 Abs. 3 des 
Landesbeamtengesetzes. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrichten und 
anzuhören. Ihr ist innerhalb einer angemessenen Frist, die in der Regel eine Woche nicht 
unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und 
außerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage; die Personalvertretung kann 
zeitgleich mit der Unterrichtung der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die 
Maßnahme einer anderen Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die 
Gleichstellungsbeauftragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen; bei fristlosen Entlassungen und 
außerordentlichen Kündigungen ist die Angelegenheit unbeschadet des Vorliegens der 
Stellungnahme unverzüglich der zuständigen Dienststelle vorzulegen. 

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht rechtzeitig an einer Maßnahme beteiligt, ist die 
Entscheidung über die Maßnahme für eine Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Bei 
außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. Die 
Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstellungsbeauftragten 
die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu begründen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung. Ihr 
ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 63 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 148). 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäftigten durchführen und einmal 
im Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten einberufen. Sie kann sich ohne Einhaltung 



des Dienstweges an andere Gleichstellungsbeauftragte und an die für die Gleichstellung von Frau und 
Mann zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

  

§ 19 
Widerspruchsrecht 

(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem Gesetz, anderen 
Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann oder mit dem Frauenförderplan, kann sie innerhalb 
einer Woche nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme widersprechen; bei außerordentlichen 
Kündigungen und fristlosen Entlassungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei 
Kalendertagen einzulegen. Die Dienststellenleitung entscheidet erneut über die Maßnahme. Bis zur 
erneuten Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. § 18 Abs. 3 Satz 3 und 4 gelten 
entsprechend. 

(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten einer nachgeordneten Dienststelle nicht 
abgeholfen, kann sie innerhalb einer Woche nach der erneuten Entscheidung der Dienststelle nach 
Absatz 1 Satz 2 nach rechtzeitiger Unterrichtung der Dienststellenleitung eine Stellungnahme der 
übergeordneten Dienststelle einholen. Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen 
Kündigungen ist die Stellungnahme innerhalb von drei Kalendertagen einzuholen; in diesen Fällen gilt 
die beabsichtigte Maßnahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von drei Kalendertagen eine 
Stellungnahme der übergeordneten Dienststelle vorliegt. Absatz 1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 
Zum Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten an einer Hochschule nimmt die 
Gleichstellungskommission, ansonsten der Senat Stellung. 

  

§ 20 
Anrufungsrecht der Beschäftigten 

Die Beschäftigten können sich unmittelbar an die für sie zuständige Gleichstellungsbeauftragte, 
darüber hinaus an die Gleichstellungsbeauftragten der übergeordneten Dienststellen oder an die für 
Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbehörde wenden.  

  

§ 21 
Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinden und Gemeindeverbände 

Von den Vorschriften des Abschnittes IV finden für die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden 
und Gemeindeverbände § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 und 4, § 17, § 18, § 19 
Abs. 1 und § 20 1. und 3. Alternative Anwendung. 

  

Abschnitt V 
Berichtspflicht, Übergangsvorschriften, Schlussvorschriften 

§ 22 
Berichtspflicht 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Abstand von drei Jahren über die Umsetzung dieses 
Gesetzes in der Landesverwaltung. 

  



§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlassen hinsichtlich des § 15 Abs. 2 das für das 
Schulwesen, im Übrigen das für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige Ministerium. 

  

§ 24 
Rechte des Personalrates 

Die Rechte der Personalvertretungen bleiben unberührt. 

  

§ 25 
Rechte der Schwerbehinderten 

Die Rechte der Schwerbehinderten bleiben unberührt. 

  

§ 26 
Übergangsregelungen 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte, ihre Vertreterin und die Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen sind innerhalb von vier Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes, im 
Übrigen innerhalb von vier Monaten nach Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 zu bestellen. Dies 
gilt auch für Nachbesetzungen. 

(2) Der Frauenförderplan nach § 5 a Abs. 1 ist erstmals innerhalb von zwölf Monaten nach In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes zu erstellen. Sechs Monate nach Ablauf des Frauenförderplans ist der Bericht 
nach § 5 a Abs. 6 vorzulegen. Wird der Frauenförderplan nicht fristgemäß aufgestellt, sind 
Einstellungen, Beförderungen und Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten im Tarifbereich bis zum 
In-Kraft-Treten des Frauenförderplans auszusetzen; dies gilt nicht für Einstellungen, die aus 
zwingenden dienstlichen Gründen geboten sind. 

(3) Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begonnene Personalmaßnahmen werden nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes weitergeführt. 

 

Artikel 2 
Änderung des Frauenförderungsgesetzes 

Artikel II des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Chancen für Frauen im öffentlichen Dienst 
(Frauenförderungsgesetz - FFG) vom 31. Oktober 1989 (GV. NRW. S. 567) wird aufgehoben. 

 

Artikel 3 
Änderung des Universitätsgesetzes 

Das Gesetz über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (Universitätsgesetz - UG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV. NRW. S. 532), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV. NRW. S. 213), wird wie folgt geändert: 



  

"§ 23 a 
Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der 
Hochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Einbeziehung frauenrelevanter Aspekte bei der 
Erfüllung der Aufgaben der Hochschule hin, insbesondere bei der wissenschaftlichen Arbeit und bei 
der leistungsorientierten Mittelvergabe. Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des Rektorats, 
der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen, des Klinischen Vorstands und anderer Gremien 
mit Antrags- und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. Bei der 
Beratung von Angelegenheiten im Rektorat und im Klinischen Vorstand, welche die Gleichstellung 
unmittelbar berühren, ist ihr Gelegenheit zur Information und Teilnahme zu geben. Die Grundordnung 
regelt insbesondere Wahl, Bestellung und Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Stellvertretung. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Hochschule und der Gleichstellungsbeauftragten soll an der 
Hochschule eine Gleichstellungskommission gebildet werden, die insbesondere Aufstellung und 
Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht und an der internen Mittelvergabe mitwirkt. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 
(GV. NRW. S. 590) Anwendung." 

 

Artikel 4 
Änderung des Fachhochschulgesetzes 

Das Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen (Fachhochschulgesetz - FHG) 
vom 3. August 1993 (GV. NRW. S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Juli 1997 (GV. NRW. 
S. 213), wird wie folgt geändert: 

  

"§ 19 a 
Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der 
Fachhochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Einbeziehung frauenrelevanter Aspekte bei 
der Erfüllung der Aufgaben der Fachhochschule hin, insbesondere bei der wissenschaftlichen Arbeit 
und bei der leistungsorientierten Mittelvergabe. Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des 
Rektorats, der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen und anderer Gremien mit Antrags- und 
Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. Bei der Beratung von 
Angelegenheiten im Rektorat, welche die Gleichstellung unmittelbar berühren, ist ihr Gelegenheit zur 
Information und Teilnahme zu geben. Die Grundordnung regelt insbesondere Wahl, Bestellung und 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertretung. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Fachhochschule und der Gleichstellungsbeauftragten soll an 
der Fachhochschule eine Gleichstellungskommission gebildet werden, die insbesondere Aufstellung 
und Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht und an der internen Mittelvergabe mitwirkt. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 
(GV. NRW. S. 590) Anwendung." 

 

Artikel 5 
Änderung des Kunsthochschulgesetzes 



§ 17 des Gesetzes über die Kunsthochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz 
- KunstHG) vom 20. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 366), geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
1994 (GV. NRW. 1995 S. 20), wird wie folgt gefasst: 

  

"§ 17 
Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der 
Kunsthochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Einbeziehung frauenrelevanter Aspekte bei 
der Erfüllung der Aufgaben der Kunsthochschule hin, insbesondere bei der wissenschaftlichen Arbeit. 
Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, des Rektorats, der Fachbereichsräte, der 
gemeinsamen Kommissionen, der Berufungskommissionen und anderer Gremien mit Antrags- und 
Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. Bei der Beratung von 
Angelegenheiten im Rektorat, welche die Gleichstellung unmittelbar berühren, ist ihr Gelegenheit zur 
Information und Teilnahme zu geben. Die Grundordnung regelt insbesondere Wahl, Bestellung und 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertretung. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Kunsthochschule und der Gleichstellungsbeauftragten soll an 
der Kunsthochschule eine Gleichstellungskommission gebildet werden, die insbesondere Aufstellung 
und Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht und an der internen Mittelvergabe mitwirkt. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9.November 1999 (GV. 
NRW. S. 590) Anwendung. 

 

Artikel 6 
Änderung des Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst 

§ 17 a des Gesetzes über die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-
Westfalen (Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst - FHGöD -) vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 
303), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 134) wird wie folgt gefasst: 

  

"§ 17 a 
Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der 
Fachhochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Einbeziehung frauenrelevanter Aspekte bei 
der Erfüllung der Aufgaben der Fachhochschule hin. Sie kann hierzu an den Sitzungen des Senats, 
des Rektorats, der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen und anderer Gremien mit Antrags- 
und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. Die Grundordnung 
regelt insbesondere Wahl, Bestellung und Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Stellvertretung. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Fachhochschule und der Gleichstellungsbeauftragten soll an 
der Fachhochschule eine Gleichstellungskommission gebildet werden, die insbesondere Aufstellung 
und Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht und an der internen Mittelvergabe mitwirkt. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 
(GV. NRW. S. 590) Anwendung." 

 



Artikel 7 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 
1999 (GV. NRW. S. 386), wird wie folgt geändert: 
§ 5 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 wird das Wort "grundsätzlich" gestrichen. 
2. Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen. 
3. Dem Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 6 angefügt:  

"(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den 
Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs unterrichten. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich 
berühren, den Beschlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat der 
Bürgermeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen 
Gründe hinzuweisen. 

(6) Das Nähere zu den Absätzen 3 bis 5 regelt die Hauptsatzung." 

 

Artikel 8 
Änderung der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1997 (GV. NRW. 
S. 458), wird wie folgt geändert: 
§ 3 wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 
2. Dem Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 5 angefügt:  

"(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den 
Sitzungen des Kreisausschusses, des Kreistages und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs unterrichten. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich 
berühren, den Beschlussvorlagen des Landrates widersprechen; in diesem Fall hat der 
Landrat den Kreistag zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen 
Gründe hinzuweisen. 

(5) Das Nähere zu den Absätzen 2 bis 4 regelt die Hauptsatzung." 

 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über den Kommunalverband Ruhrgebiet 

Das Gesetz über den Kommunalverband Ruhrgebiet (KVRG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 640), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1997 (GV. 



NRW. S. 458), wird wie folgt geändert: 
§ 4 a wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 
2. Dem Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 5 angefügt:  

"(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den 
Sitzungen des Verbandsausschusses, der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse 
teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs unterrichten. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich 
berühren, den Beschlussvorlagen des Verbandsdirektors widersprechen; in diesem Fall hat 
der Vorsitzende der Verbandsversammlung diese auf den Widerspruch und seine 
wesentlichen Gründe hinzuweisen. 

(5) Das Nähere zu den Absätzen 2 bis 4 regelt die Satzung." 

 

Artikel 10 
Änderung der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 
1999 (GV. NRW. S. 412), wird wie folgt geändert: 

§ 5 b wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 
2. Dem Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 5 angefügt:  

"(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den 
Sitzungen des Landschaftsausschusses, der Landschaftsversammlung und ihrer 
Fachausschüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die 
Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs unterrichten. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich 
berühren, den Beschlussvorlagen des Direktors des Landschaftsverbandes widersprechen; in 
diesem Fall hat der Vorsitzende der Landschaftsversammlung diese zu Beginn der Beratung 
auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 

(5) Das Nähere zu den Absätzen 2 bis 4 regelt die Satzung." 

 

Artikel 11 
Änderung des Gesetzes über den Westdeutschen Rundfunk Köln 

Das Gesetz über den "Westdeutschen Rundfunk Köln" (WDR-Gesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265) wird wie folgt geändert: 

§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 11 wird wie folgt gefasst: 

"11. Beschlüsse über Grundsatzfragen der Personalwirtschaft des WDR einschließlich 
der Beschlüsse über Grundsatzfragen zur Frauenförderung bei der Verwirklichung 
des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im WDR," 



 

Artikel 12 
Änderung des Rundfunkgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Rundfunkgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LRG NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 240) wird wie folgt geändert: 

In § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 

7. der Frauenförderplan nach § 5 a des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. 
November 1999 (GV. NRW. S. 590)." 

 

Artikel 13 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  

 

Zum Seitenanfang 



203 
Verwaltungsvorschriften 

zur Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes 
 
 

RdErl. d. Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 
v. 27.4. 2001 - II A 3 -2330 - 

 
Bei der Durchführung des Landesgleichstellungsgesetzes - LGG - vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 590) sind die folgenden auf der Grundlage von § 23 LGG erlassenen Verwaltungsvor-
schriften zu beachten. Sie gelten für die Verwaltungen des Landes, die Eigenbetriebe und Kran-
kenhäuser des Landes sowie die Gerichte, die Hochschulen, den Landesrechnungshof, die Lan-
desbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Verwaltung des Land-
tags. 
 
Den obersten Landesbehörden bleibt es unbenommen, für ihren Zuständigkeitsbereich im Beneh-
men mit dem MFJFG die Verwaltungsvorschriften durch spezifische Ausführungserlasse zu er-
gänzen. 
 
 
Zu § 1 
 
Zu Absatz 3 
 
Die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und die Umsetzung des LGG sind für Dienstkräfte mit 
Leitungsfunktionen beurteilungsrelevant. 
 
 
Zu § 3 
 
1 
Zu Absatz 2 
 
1.1 
Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind auch 
- beurlaubte Beschäftigte, sowie im Mutterschutz befindliche Personen 
- Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen 
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
- studentische Hilfskräfte 
- wissenschaftliche Hilfskräfte 
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- Beschäftigte, die aus Drittmitteln bezahlt werden, sofern ein Arbeitsverhältnis (auch befristet) 
besteht. 

 
1.2 
Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind nicht 
- Zivildienstleistende 
- Praktikantinnen und Praktikanten 
- Beschäftigte aus Gestellungsverträgen und Leihverträgen 
- Unternehmerinnen und Unternehmer im Rahmen von Werkverträgen. 

 
 
Zu § 4 
Im dienstlichen Schriftverkehr und in Vordrucken ist auf eine sprachliche Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern zu achten und sind geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwen-
den; auf den Gem. RdErl. d. Justizministeriums, d. Ministerpräsidenten und aller Landesministe-
rien v. 24.3.1993 „Gleichstellung von Frau und Mann in der Rechts- und Amtssprache“ (MBl. 
NRW. S. 780/SMBl. NRW 20020) wird verwiesen. Gesetze, Verordnungen, Satzungen usw. sol-
len spätestens dann sprachlich überarbeitet werden, wenn sie neu erlassen oder in weiten Teilen 
novelliert werden.  
 
 
Zu § 5 
Die Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages (Artikel 3 Abs. 2 GG) und der 
Umsetzung des Gesetzes sind sowohl bei der leistungsorientierten Mittelvergabe vom Staat an die 
Hochschulen und deren Medizinische Einrichtungen als auch bei der internen Mittelvergabe von 
den Hochschulen an die Fachbereiche, die zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, die zentra-
len Betriebseinheiten und die medizinischen Einrichtungen zu berücksichtigen. Die Aufzählung 
möglicher Kriterien in Satz 2 ist beispielhaft und nicht abschließend. 
 
 
Zu § 5 a 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Ein Frauenförderplan ist unabhängig davon zu erstellen, ob der Dienststelle in Personalangele-
genheiten die Letztentscheidungskompetenz zukommt oder ob Frauen in der Dienststelle unter-
repräsentiert sind.  
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1.2 
Bei dienststellenübergreifenden Frauenförderplänen können sowohl alle Stellen als auch bestimm-
te Stellen, z.B. die des höheren Dienstes, mehrerer Dienststellen zusammengefasst werden. Die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde entscheidet über eine solche Zusam-
menfassung und darüber, welche Dienststelle den dienststellenübergreifenden Frauenförderplan 
erstellt.  
 
1.3 
Die Dienststellen haben sicherzustellen, dass am Tage nach dem Ende der dreijährigen Laufzeit 
eines Frauenförderplans jeweils der neue Frauenförderplan in Kraft tritt. Erhebungsstichtag ist der 
31.12. des letzten Jahres der Geltungsdauer des laufenden Frauenförderplans. 
 
2 
Zu Absatz 2 
Bei einem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten einer nachgeordneten Behörde hat im 
Zustimmungsverfahren (Satz 3) die für die unmittelbare allgemeine Dienstaufsicht zuständige 
Dienststelle die Beteiligung ihrer Gleichstellungsbeauftragten sicherzustellen. 
 
3 
Zu Absatz 8 
Die Bekanntmachung des Frauenförderplans, des Berichtes einschl. der Umsetzung der Gremien-
regelung und der durchgeführten Maßnahmen erfolgen jeweils durch Hausverfügung bzw. in ent-
sprechender geeigneter Weise. Die Belange des Datenschutzes sind zu wahren. Einzelangaben 
über persönliche und sachliche Verhältnisse dürfen nicht veröffentlicht werden. 
 
 
Zu § 6 
 
1 
Zu Absatz 1 
Die Dienststellen sind gehalten, bei allen Personalentscheidungen und -planungen sowie bei ihrer 
Personalpolitik die Frauenförderpläne einzubeziehen. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Grundlage der Analyse der Situation der bestehenden Personalstruktur ist der „Ist-Stand-
Personal“. 
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Dazu werden - je nach den Gegebenheiten vor Ort – die aus der Anlage 1 ersichtlichen Daten er-
hoben, die sich jeweils auf die letzten drei Jahre und/oder auf einen Stichtag beziehen müssen 
(Muster von Erhebungsbögen sind ebenfalls als Anlage 2 beigefügt). 
 
2.2 
Die Bestandsaufnahme kann je nach den Gegebenheiten vor Ort getrennt nach Organisationsein-
heiten, z.B. abteilungsweise, erfolgen, um auf der Grundlage einer transparenten Darstellung eine 
aussagekräftige Analyse der Beschäftigtenstruktur zu erleichtern. 
 
2.3 
Die Zahlen der Personalbestandsaufnahme sind unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten 
zu analysieren. Dabei sind die möglichen Gründe für eine geschlechtsspezifische Beschäftigten-
struktur unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Lebensbiografien und insbesondere für 
Unterrepräsentanzen von Frauen (z.B. Beurteilungsergebnisse) aufzuzeigen. 
 
2.4 
Für die geforderte Prognose zur Personalentwicklung ist es erforderlich, die Zahl der zu besetzen-
den Stellen und möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen unter Berücksichtigung zu 
erwartender Fluktuationen in der Dienststelle zu ermitteln. Ruhestand, Altersteilzeit, Emeritie-
rung, Versetzungen, Wechsel in andere Berufsbereiche, Umsetzungen, Beförderungen, Stellenab-
bau sowie Rückkehr aus Beurlaubungen sind beispielhafte Faktoren, die in die Prognoseentschei-
dung einzubeziehen sind. In Teilbereichen, in denen sich der Einfluss dieser Faktoren auf die Per-
sonalentwicklung in der jeweiligen Dienststelle nicht aus vorhandenen Daten und Statistiken ab-
leiten lässt, erfolgt die Prognose anhand von Durchschnittswerten, wie sie sich in der Dienststelle 
in der Vergangenheit ergeben haben. Besondere Umstände- z.B. Neuressortierungen- sind zu be-
rücksichtigen. 
 
3 
Zu Absatz 3 
 
3.1 
Die Dienststelle legt die Vorgaben, welche Ziele in welchem Zeitraum erreicht werden sollen, 
fest. Diese konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen haben sich einerseits an den konkreten Verhält-
nissen vor Ort zu orientieren, andererseits ist die vom Gesetz als Zielvorgabe definierte Erhöhung 
des Frauenanteils auf 50 vom Hundert zu berücksichtigen. Die Festlegung der Zielvorgaben muss 
geeignet sein, den Frauenanteil schrittweise zu erhöhen (Anlage 2.11 und 2.12). 
 
3.2 
Bei der Feststellung der Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind die Grundsätze 
des § 7 maßgebend. 
 

Anlage 1 

 
Anlage 2 
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4 
Zu Absatz 4 
Konkrete Maßnahmen sind auf der Grundlage der Analyse der Gründe für die Unterrepräsentanz 
von Frauen in den jeweiligen Berufs- und Funktionsbereichen zu ergreifen. In Betracht kommen 
insbesondere: 
- Veränderung des Personalauswahlverfahrens unter Beachtung der Vorgaben des § 7 LGG 
- systematische Nachwuchsentwicklung 
- Benennung und Besetzung so genannter „Startpositionen“ 
- Vergabe weiterqualifizierender Sonderaufträge 
- Beteiligung an Ausbildungs- und Lehrtätigkeiten 
- Vorgaben für Fortbildungsmaßnahmen 
- Angebote an Fortbildungsmaßnahmen zur Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf 

nach Beurlaubungen 
- familienfreundliche Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit, (alternierende) (Tele-)Heimarbeit 
- Besetzung von Gremien 
- Beteiligung an Projektgruppen 
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Aufgabenzuschnittes sowie Aufwertung von 

Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen, um beispielsweise die Über-
nahme von Teamassistenzen insbesondere durch Schreibkräfte zu ermöglichen 

- Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte, deren Arbeitsplätze aufgrund der technischen Ent-
wicklung oder aufgrund von Organisationsentscheidungen abgebaut werden 

- Maßnahmen, die geeignet sind, überwiegend mit Männern besetzte Arbeitsplätze so umzuges-
talten, dass sie auch mit Frauen besetzt werden können, z.B. durch bauliche Maßnahmen. 

 
5 
Zu Absatz 5 
Auch innerhalb der Geltungsdauer des Frauenförderplans muss die Dienststelle überprüfen, ob die 
Zielvorgaben durch die personellen, organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen auch tat-
sächlich erreicht werden. 
 
6 
Zu Absatz 6 
Von der Begründungspflicht des Absatzes 6 sind Höhergruppierungen aus Anlass von Bewäh-
rungsaufstiegen nach § 23 a BAT und Fallgruppenaufstiegen nach § 23 b BAT ausgenommen. 
Dies gilt entsprechend für die Einreihung von Arbeiterinnen und Arbeitern in eine höhere Lohn-
gruppe. Einbezogen sind jedoch im Angestelltenbereich die Übertragung von höherwertigen Tä-
tigkeiten oder eine Umsetzung, die eine spätere Höhergruppierung zur Folge hat; dies gilt entspre-
chend für den Bereich der Beamtinnen und Beamten und der Arbeiterinnen und Arbeiter. 
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Zu § 7 
 
1 
Zu den Absätzen 1 bis 3 
 
1.1 
Bei der Berechnung der Unterrepräsentanz sind alle Beschäftigten einzubeziehen, die sich in ei-
nem Dienst- oder Arbeitsverhältnis befinden (siehe zu § 3). Beurlaubte und Teilzeitbeschäftigte 
sind bei dieser Berechnung jeweils nach Personenzahl einzubeziehen. 
 
1.2 
Die Ermittlung des jeweiligen Frauenanteils richtet sich nach der Zuständigkeit für Entscheidun-
gen über Einstellungen, Beförderungen und Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten. Dabei ist 
in dem Fall, in dem eine Dienststelle die Personalletztentscheidungskompetenz für mehrere nach-
geordnete Dienststellen ausübt, der Ermittlung der Unterrepräsentanz die Beschäftigtenzahl im 
gesamten Zuständigkeitsbereich zugrundezulegen. 
 
1.3 
Bei Einstellungen ist im Beamtenbereich der Frauenanteil in der angestrebten Laufbahn maßgeb-
liche Bezugsgröße für die Feststellung der Unterrepräsentanz. 
 
Für den Tarifbereich (Arbeitsverhältnisse der Angestellten sowie Arbeiterinnen und Arbeiter) sind 
die "Gruppen" gem. § 7 Abs. 3 LGG in gleicher Weise abzugrenzen. Die in der Anlage 3 ausge-
wiesenen Stellen gelten als vergleichbar. 
 
1.4 
Bei Beförderungen bzw. Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten bezieht sich die Quote von 50 
v.H. auf das zu vergebende Amt bzw. die zu übertragende Tätigkeit, d.h. die damit verbundene 
Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe.  
 
1.5 
Bei gleicher Qualifikation von Bewerberinnen und Bewerbern ist die Auswahl im Rahmen 
pflichtgemäßer Ermessensausübung nach Hilfskriterien zu treffen. Nur wenn die Kriterien, die 
üblicherweise bei Konkurrenzen gleichgeschlechtlicher Bewerberinnen und Bewerber mit glei-
cher Qualifikation nach der Entscheidungspraxis der Dienststelle zulässigerweise herangezogen 
werden, zugunsten eines Mitbewerbers gegenüber dem Gesichtspunkt der Frauenförderung über-
wiegen und ihrerseits gegenüber der Mitbewerberin keine diskriminierende Wirkung haben, ent-
fällt der der Mitbewerberin eingeräumte Vorrang. § 10 LGG ist zu beachten. 
 
 
 

 
Anlage 3 
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2 
Zu Absatz 5 
Die Regelung ist ebenso anzuwenden, wenn eine Umsetzung auf einen Dienstposten erfolgt, des-
sen Wahrnehmung eine höhere Eingruppierung/Einreihung nach sich zieht oder dem eine höhere 
Besoldungsgruppe verbindlich zugeordnet ist oder mit der eine beabsichtigte Beförderung vorbe-
reitet werden soll, sowie bei der Zulassung zum Aufstieg.  
 
 
Zu § 8 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Die Ausschreibung veranlasst die Dienststelle, die über die Besetzung der Planstelle oder Stelle 
entscheidet. Für die Ermittlung der Unterrepräsentanz von Frauen wird auf die Nr. 1.2 bis 1.4 zu § 
7 verwiesen. 
 
1.2 
Die Ausschreibung hat über den Geschäftsbereich hinaus landesweit, d.h. in allen Dienststellen 
des Landes, zu erfolgen. Im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer dienst-
stellenübergreifenden Ausschreibung abgesehen werden. Eine Pflicht zur (dienststellen-) internen 
Stellenausschreibung bei Unterrepräsentanz von Frauen bleibt jedoch bestehen. 
 
2 
Zu Absatz 2 
Haushaltsrechtliche Bestimmungen, die einer öffentlichen Ausschreibung entgegenstehen, sind 
das Haushaltsgesetz, auf dieser Rechtsgrundlage erlassene Regelungen sowie Regelungen zu sei-
ner Umsetzung, etwa zur Realisierung von kw-Vermerken. 
 
3 
Zu den Absätzen 4 bis 6 
Teilzeitarbeit ist grundsätzlich auf allen Arbeitsplätzen in allen Dienststellen möglich; dies gilt 
auch für Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. Die besonderen beamtenrechtlichen 
Bestimmungen über die Voraussetzungen von Teilzeit bleiben unberührt. Stehen im konkreten 
Fall zwingende dienstliche Belange entgegen, ist auf den Hinweis in der Ausschreibung zu ver-
zichten. Die zwingenden dienstlichen Belange sind aktenkundig zu machen; eine allgemein gehal-
tene Feststellung, dass eine Arbeitsplatzteilung dienstlich nicht vertretbar sei, genügt nicht. 
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4 
Zu Absatz 8 
 
4.1 
Soweit auch in den in Absatz 8 aufgeführten Fällen Ausschreibungen erfolgen, sind dem Aus-
schreibungsinhalt die Maßstäbe der Absätze 4 bis 6 zugrunde zu legen. 
 
4.2 
Bei bloßen Umsetzungen innerhalb der Dienststelle kann bei gleich bleibender Besoldungsgruppe 
und ohne Übertragung höherwertiger Tätigkeiten von der Ausschreibung nach den Absätzen 1 
und 2 abgesehen werden, wenn es sich nicht um eine Umsetzung auf einen höherbewerteten 
Dienstposten handelt. Ein Dienstposten ist dann höherbewertet, wenn seine Wahrnehmung eine 
höhere Eingruppierung nach sich zieht oder wenn ihm eine höhere Besoldungsgruppe (einschl. 
Aufstieg) verbindlich zugeordnet ist. Soweit im Zeitpunkt der Umsetzung eine nachträgliche Hö-
herbewertung des Dienstpostens bereits absehbar ist, ist im Interesse einer transparenten Personal-
entwicklung eine Ausschreibung angezeigt. Darüber hinaus bedarf es aus Rechtsgründen keiner 
Ausschreibung, wenn eine beurlaubte oder abgeordnete Beschäftigte bzw. Beschäftigter nach Ab-
lauf der Befristung zurückkehrt und die freie Stelle durch diese bzw. diesen besetzt werden soll. 
 
 
Zu § 10 
 
Zu Absatz 1 
Die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu vergebenden Amtes sind 
grundsätzlich im Vorhinein, spätestens in der ggf. erfolgenden Ausschreibung festzulegen. Sie 
dürfen während des Auswahlverfahrens nicht durch zusätzliche oder abweichende Qualifikations-
erfordernisse verändert werden.  
 
 
Zu § 11 
 
1 
Zu Absatz 2 
Die Dienststellen sind verpflichtet, Frauen in allen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen 
besondere Fortbildungen zur Weiterqualifizierung insbesondere zur Übernahme von Vorgesetz-
tenfunktionen zu ermöglichen. 
 
 
 
 
2 
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Zu Absatz 3 
 
2.1 
Im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen ist grundsätzlich eine Kinderbetreuung anzu-
bieten. Die Schulferienzeiten sind ebenso wie die Belange von Alleinerziehenden bei der Fortbil-
dungsplanung zu berücksichtigen.  
 
2.2 
Notwendige Kosten der Kinderbetreuung werden erstattet, wenn sie im Rahmen der Inanspruch-
nahme dienstlich anerkannter interner oder externer Fortbildungsangebote entstehen. Der Antrag 
auf Übernahme dieser Kosten ist vor Beginn der Fortbildungsveranstaltung zu stellen. 
 
2.3 
Ein Anspruch ist nur dann gegeben, wenn keine andere in häuslicher Gemeinschaft mit der oder 
dem Antragstellenden lebende Person die Betreuung übernehmen kann. 
 
2.4 
Erstattungsfähig sind die Kosten für eine notwendige Tages- und Nachtbetreuung (ohne Verpfle-
gungskosten). Eine Betreuung ist in den Zeiten nicht notwendig, in denen sich die Kinder in Ein-
richtungen wie Kindergarten oder Schule aufhalten und in den Zeiten, die in die für diesen Tag 
vereinbarte Arbeitszeit fallen. Die Höhe der Kostenerstattung richtet sich nach § 4 Beihilfenver-
ordnung. 
 
2.5 
Die Erstattung der notwendigen Kosten entfällt in der Regel, wenn während der Fortbildung 
Betreuungsangebote in Anspruch genommen werden können. 
 
 
Zu § 12 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Die Aufzählung der Gremien ist nicht abschließend. Erfasst sind insbesondere Gremien im Gel-
tungsbereich des Gesetzes, die durch besondere Geschäftsanweisung eingerichtet werden bzw. 
wurden.  
 
 
 
1.2 
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Von der Soll-Vorschrift gedeckte Ausnahmen liegen vor, wenn die geschlechtsparitätische Gre-
mienbesetzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen ist. Diese Ausnahme-
fälle sind insbesondere gegeben, wenn  
 
- die Gremienmitgliedschaft bestimmter Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger unmittelbar 

auf Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift beruht, oder 
 

- bei der aufgrund rechtlicher Vorgaben erfolgenden Gremienbesetzung aus einem Kreis von 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern in der entsprechenden Funktion keine oder nicht 
genügend Frauen zur Verfügung stehen. 

 
1.3 
Satz 1 gilt nicht für Wahlgremien. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Entsendende Stellen im Sinne der Vorschrift sind alle Stellen, denen für das in der Landesverwal-
tung zu besetzende Gremium Benennungs- oder Vorschlagsrechte zustehen. Die Stelle nach § 3 
wirkt auf die entsendenden Stellen ein, die Vorgabe der Geschlechterparität zu beachten. Damit 
sind auch solche Stellen erfasst, die gem. §§ 2, 3 nicht unter den Geltungsbereich des Gesetzes 
fallen, wie z.B. außerhalb der Verwaltung stehende Organisationen und gesellschaftliche Gruppie-
rungen. Der Entsendung ist der Maßstab der Geschlechterparität zugrundezulegen, da die Entsen-
dung in Gremien erfolgt, die bei Dienststellen nach § 3 und damit bei Adressaten des LGG gebil-
det oder wiederbesetzt werden. 
 
2.2 
Für Ausnahmen von der Soll-Vorschrift gilt Nr. 1.3 entsprechend.  
 
3 
Zu Absatz 4 
Die Dienststellen nach § 3, bei denen Gremien gebildet oder wiederbesetzt werden, haben in ge-
eigneter Weise sicherzustellen, dass der Bericht zum Frauenförderplan nachvollziehbare Aussa-
gen über die Umsetzung der Gremienbesetzungsregelungen enthält. 
 
 
 
 
 
Zu § 13 
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1 
Zu Absatz 1 
Über die individuelle Gestaltung der Arbeitszeit im Einzelfall hinaus soll die Dienststelle famili-
enfreundliche Arbeitszeiten im Rahmen der geltenden arbeitszeitrechtlichen Regelungen für die 
Beschäftigten mit Familienpflichten anbieten.  
 
2 
Zu Absatz 3 
 
2.1 
Die Versagung von familiär bedingter Teilzeitbeschäftigung ist auf absolute Ausnahmefälle be-
schränkt. Erforderlich sind nachvollziehbare und schwer wiegende Nachteile für die Funktionsfä-
higkeit der Verwaltung, die auch durch organisatorische Maßnahmen nicht behoben werden kön-
nen. Schwierigkeiten, den freien Stellenanteil zu nutzen, und der Wegfall von Stellenanteilen stel-
len für eine Versagung allein keine zwingenden dienstlichen Belange dar. 
 
2.2 
Der Antrag auf Verlängerung der genehmigten Teilzeitbeschäftigung ist nach den einschlägigen 
Rechtsgrundlagen und unter Berücksichtigung von § 13 Abs. 3 Satz 1 LGG zu bescheiden. 
 
3 
Zu Absatz 4 
 
3.1 
Teilzeitbeschäftigte dürfen insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, die Möglich-
keiten zur Teilnahme an Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie Beförde-
rungen oder Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten nicht benachteiligt werden. 
 
3.2 
Eine Entscheidung über eine Beförderung oder eine Übertragung höherwertiger Tätigkeiten darf 
nicht aus dem Grund zu Ungunsten einer oder eines Teilzeitbeschäftigten getroffen werden, weil 
sie oder er in einem geringeren zeitlichen Umfang zur Erfüllung der Aufgabe beiträgt. Eine durch 
Teilzeit bedingte Verringerung der Arbeitsmenge darf eine Beurteilung nicht negativ beeinflus-
sen. Auch auf die Beförderungsreihenfolge darf eine Teilzeitbeschäftigung keinen Einfluss haben. 
 
3.3 
Die mangelnde Bereitschaft einer Bewerberin oder eines Bewerbers, zur Vollzeitbeschäftigung 
zurückzukehren, kann nur dann einen sachlichen Grund für die Nichtbeförderung oder Nichtüber-
tragung höherwertiger Tätigkeiten bilden, wenn mit Bezug auf den jeweiligen Dienstposten zwin-
gende dienstliche Belange der Teilzeitbeschäftigung entgegenstehen. 
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4 
Zu Absatz 5 
Wesentliche Folgen von Teilzeitbeschäftigung sind insbesondere: 
- anteilige Ermäßigung der Besoldung, Vergütung, des Lohns 
- mögliche Kürzung der Zuwendung, des Urlaubsgeldes und der vermögenswirksamen Leistung 
- mögliche Änderung der Beihilferegelungen 
- Einbußen bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit, der Rente. 

 
Eine detaillierte Berechnung der späteren Versorgung durch die dafür zuständige Stelle ist nicht 
erforderlich, soweit diese mit einem unverhältnismäßig hohem Arbeits- oder Zeitaufwand einher-
gehen würde. 
 
5 
Zu Absatz 6 
Bei einer Verringerung der Stundenzahl hat die Dienststelle die Aufgaben an diesem Arbeitsplatz 
entsprechend dem Anteil der Arbeitszeitreduzierung zu verringern. Der durch Teilzeitbeschäfti-
gung freigewordende Stellenanteil ist zu besetzen, wenn keine haushaltsrechtlichen Regelungen 
entgegenstehen und dies stellenplanmäßig möglich ist. Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, Schul-
leiterinnen und Schulleiter gelten die entsprechenden Sonderregelungen des Ministeriums für 
Schule, Wissenschaft und Forschung. 
 
6 
Zu Absatz 7 
 
6.1 
Den Beschäftigten ist eine Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten, wenn einschneidende, 
nicht vorhersehbare Änderungen der persönlichen Verhältnisse eingetreten sind, z.B. Änderungen 
der wirtschaftlichen Verhältnisse. 
 
6.2 
In den übrigen Fällen kann die Dienststelle die Teilzeitbeschäftigung auch vor Ablauf der Befris-
tung im Interesse der Teilzeitbeschäftigten ändern, sofern die haushalts- und stellenplanmäßigen 
Voraussetzungen gegeben sind und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
Zu § 14 
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1 
Zu Absatz 1 
Auf die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung während der Beurlaubung aus familiären Gründen 
ist hinzuweisen. Im Übrigen gilt die VV zu § 13 Abs. 3 entsprechend. 
 
2 
Zu Absatz 3 
 
VV zu § 13 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
3 
Zu Absatz 4 
Im Falle der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub bzw. Beurlaubung aus familiären Gründen 
sind vorrangig alle Möglichkeiten zur Wiederbesetzung von Stellen auszuschöpfen. Soweit dies 
nicht möglich ist, muss ein Ausgleich wie bei der familiär bedingten Teilzeitbeschäftigung durch 
organisatorische Maßnahmen erfolgen. 
 
4 
Zu Absatz 6 
Aufgrund der dienst- und tarifrechtlich vorgegebenen Antragsfrist von sechs Monaten im Hin-
blick auf eine Verlängerung der Beurlaubung sind die Beratungsgespräche spätestens sieben Mo-
nate vor Ablauf der Beurlaubung zu führen. Es soll Teilzeitarbeit im Rahmen von § 13 Abs. 2 
LGG angeboten werden.  
 
5 
Zu Absatz 7 
Beurlaubte Beschäftigte sind über Fortbildungsangebote zu unterrichten, wenn und soweit sie das 
wünschen. Hierauf sind die Beschäftigten bei der Beantragung der Beurlaubung hinzuweisen. Die 
Erstattung der Auslagen für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen erfolgt unter entsprechen-
der Anwendung der für die Teilnahme an dienstlichen Fortbildungsveranstaltungen geltenden 
reisekosten- und trennungsentschädigungsrechtlichen Bestimmungen. Die Fortbildungsmaßnah-
men sind dienstliche Veranstaltungen im Sinne des Dienstunfallrechts. Die Teilnahme an einer 
Fortbildungsveranstaltung begründet dagegen keinen Anspruch auf Besoldung oder Arbeitsent-
gelt. Kinderbetreuungskosten werden nach § 11 Abs. 3 gewährt. 
 
6 
Zu Absatz 8 
VV zu § 13 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
Zu § 15 
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1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Die Verpflichtung zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten und einer Stellvertreterin in 
einer Dienststelle ist eine Mindestforderung. In einer größeren Dienststelle können auch eine oder 
mehrere Gleichstellungsbeauftragte und eine oder mehrere Stellvertreterinnen bestellt werden. 
Dies kann insbesondere für Vertretungsfälle und bei der Zusammenlegung von Dienststellen ge-
boten sein. Die Dienststelle muss bei der Bestellung mehrerer Gleichstellungsbeauftragter im Be-
nehmen mit ihnen zeitgleich Aufgaben und Kompetenzen regeln. 
 
1.2 
Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten – als organisatorischer Akt - erfolgt nach vorheri-
ger Ausschreibung durch die Dienststelle. Aufgrund der vorgeschriebenen Wahl der Gleichstel-
lungsbeauftragten in den Hochschulen ist dort eine Ausschreibung entbehrlich. 
 
2 
Zu Absatz 3 
Die Anforderungen an die fachliche Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten bemessen sich 
nach den im Geschäftsbereich der jeweiligen Dienststelle zu erfüllenden Aufgaben.  

 
Das Aufgabenspektrum in Personal- und Organisationsentscheidungsprozessen sowie in den spe-
zifischen fachlichen Tätigkeitsbereichen erfordert weit reichende Fachkenntnisse der einschlägi-
gen rechtlichen Regelungen z.B. des LBG, der AZVO, des BAT. Ebenso erforderlich sind Interes-
se an allgemeinen frauenspezifischen Themen, die Fähigkeit zur Problemanalyse und konzeptio-
nellem Arbeiten, zur Entwicklung konstruktiver Maßnahmen und effizienter Vernetzungen. 
Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit sowie Kooperationsbereitschaft sind wesentliche persönli-
che Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Funktion, um den Willensbildungsprozess inner-
halb der Dienststelle im Sinne der Frauenförderung beeinflussen zu können. Bei Nichtvorliegen 
der Fachkenntnisse muss die Bewerberin die Fähigkeit besitzen und die Bereitschaft zeigen, sich 
diese anzueignen. 
 
 
Zu § 16 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
 
1.1 
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Unbeschadet der Tatsache, dass die Gleichstellungsbeauftragte bei gleichstellungsrelevanten 
Sachverhalten eine Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im Sinne von § 17 hat, steht ihr auf-
grund ihrer fachlichen Weisungsfreiheit die Entscheidung darüber zu, wie sie ihre Aufgabe fach-
lich-inhaltlich wahrnimmt, d.h. welcher Sache sie sich schwerpunktmäßig annimmt und wie sie 
diese bearbeitet. Eine gegen den Willen der Gleichstellungsbeauftragten erfolgende Zuweisung 
von Aufgaben innerhalb des Bereichs Gleichstellung wäre ebenso wenig wie eine Weisung hin-
sichtlich der Art und Weise der Aufgabenerledigung mit der fachlichen Weisungsfreiheit verein-
bar. Dies schließt Anregungen und Impulse an die Gleichstellungsbeauftragte nicht aus. Im Übri-
gen lässt die fachliche Weisungsfreiheit die Dienstaufsicht unberührt. 
 
1.2 
Von einem Interessenwiderstreit mit den sonstigen dienstlichen Aufgaben ist auszugehen, wenn 
die Gleichstellungsbeauftragte in ihrer anderen dienstlichen Funktion mit Personalangelegenhei-
ten befasst ist und dabei Entscheidungskompetenz im Hinblick auf Einstellungen, Beförderungen, 
Höhergruppierungen, Entlassungen oder sonstigen statusverändernden Maßnahmen hat. Aufgrund 
der Personenidentität von Gleichstellungsbeauftragter mit der für die zu statusverändernden Ent-
scheidungen Befugten wäre die Wahrnehmung der Kontrollfunktion der Gleichstellungsbeauftrag-
ten nicht mehr gewährleistet. Es verbliebe lediglich bei einer Selbstkontrolle. Mögliche Interes-
senkollisionen können durch organisatorische Maßnahmen der Dienststellenleitung behoben wer-
den. 
 
Die Mitgliedschaft einer Gleichstellungsbeauftragten in der Personalvertretung würde Konflikte 
und Interessengegensätze aufgrund der Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten in die Perso-
nalverwaltung und der daraus resultierenden Rechte und Pflichten regelmäßig aufwerfen. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Den Gleichstellungsbeauftragten, Stellvertreterinnen und Ansprechpartnerinnen ist Gelegenheit 
zur Teilnahme an Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu geben. 
 
2.2 
Die Entlastung von übrigen dienstlichen Aufgaben ist jeder Gleichstellungsbeauftragten zu ge-
währen. Maßgebend für den Umfang der Entlastung ist die Beschäftigtenzahl und der in der 
Dienststelle entstehende Zeitaufwand für die Gleichstellungstätigkeit. Die Zahl der weiblichen 
Beschäftigten, die Größe des Geschäftsbereiches, dienststellenübergreifende Zuständigkeiten oder 
örtliche Sonderprobleme können Kriterien für die erforderliche Entlastung sein. Die Dienststelle 
hat durch geeignete organisatorische Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehene 
und erforderliche Freistellung gewährt wird. 
2.3 
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Bei den gesetzlichen Regelungen handelt es sich um Mindestregelungen, die nur im Ausnahmefall 
unterschritten werden dürfen. Im Einzelfall kann eine Entbindung von anderen Aufgaben über die 
Mindestregelung hinaus auch bei einer geringeren Anzahl von Beschäftigten in der Dienststelle 
oder bei Zuständigkeiten für über die in der Dienststelle Beschäftigten hinaus geboten sein. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn in einer übergeordneten Dienststelle Personalentscheidungen 
für nachgeordnete Dienststellen getroffen werden. Hier sind die Beschäftigten der nachgeordneten 
Dienststellen bei der Bemessung der Entlastung angemessen zu berücksichtigen. Demgegenüber 
kann in nachgeordneten Dienststellen, in denen keine Personalletztentscheidungskompetenzen 
gegeben sind, eine geringere Entlastung der Gleichstellungsbeauftragten gerechtfertigt sein. Bei 
Vorhandensein von Zuständigkeiten für über 500 Beschäftigte kann auch eine zusätzliche Entlas-
tung der Stellvertreterin geboten sein. Ebenso kann die Entlastung auf Gleichstellungsbeauftragte 
und Stellvertreterin aufgeteilt werden. 
 
3 
Zu Absatz 3 
Da die Gleichstellungsbeauftragte auch in der beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden 
darf, ist sie in Beförderungsverfahren bzw. in Auswahlverfahren zur Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten einzubeziehen. Sie ist auf der Grundlage der für die jeweilige Dienststelle geltenden 
Beurteilungsregelungen im Hinblick auf die Gleichstellungstätigkeit durch die Dienststellenlei-
tung zu beurteilen.  
 
 
Zu § 17 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Zuständig für die Umsetzung des Gesetzes sind die einzelnen Dienststellen im Rahmen der ihnen 
zugewiesenen Kompetenzen. Es obliegt in erster Linie der Dienststelle selbst, für die Einhaltung 
der Vorschriften zur Frauenförderung zu sorgen. Die Gleichstellungsbeauftragte hat auf die Um-
setzung des Gesetzes ergänzend hinzuwirken, die Dienststellenleitung zu beraten und ihr Anre-
gungen zu geben. Daher ist die Gleichstellungsbeauftragte bei allen Maßnahmen zur Ausführung 
von frauenfördernden Vorschriften sowie an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleich-
stellung von Frau und Mann haben oder haben können, zu beteiligen. Sie ist von Beginn an in den 
Willensbildungsprozess einzubinden. Die Gleichstellungsbeauftragte ist aufgrund ihrer fachlichen 
Kompetenz für die Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz zuständig. 
 
 
 
1.2 
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Personelle und soziale Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die berufliche Situation der Be-
schäftigten betreffen. Auch wenn lediglich Männer durch eine Maßnahme betroffen sind, kann 
diese die Belange der Frauenförderung berühren. Beurteilungsbesprechungen sind Treffen von 
Personalverantwortlichen, in denen die Leistungen bzw. geplanten Beurteilungen der Beschäftig-
ten miteinander verglichen oder einheitliche Bewertungsmaßstäbe erörtert werden. Dies sind ins-
besondere solche Besprechungen, die Fragen der Quotierung oder einer einheitlichen Anwendung 
der Beurteilungskriterien in verschiedenen Organisationseinheiten zum Gegenstand haben. 
 
1.3 
Organisatorische Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die Ordnung und Gestaltung der Arbeits-
plätze betreffen, wie z.B. strukturelle Veränderungen, Organisationsuntersuchungen oder Fragen 
der Arbeitszeit. 
 
1.4 
Die Regelung zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten garantiert ihr auch die Mitwirkung 
an der fachlichen Aufgabenwahrnehmung. Sie ist unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunk-
ten z.B. bei Gesetzesvorhaben, Richtlinien, Programmen sowie Grundsatz- und Einzelfragen bei 
der Umsetzung von Gesetzen zu beteiligen. 
 
1.5 
Über Form und Umfang der Beteiligung können zwischen Dienststelle und Gleichstellungsbeauf-
tragter Absprachen getroffen werden. Die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten ist zu do-
kumentieren. 
 
 
Zu § 18 
 
1 
Zu Absatz 1 
Bei der Einsichtnahme in Personalakten – ohne Einverständnis der Betroffenen - handelt die 
Gleichstellungsbeauftragte als Beauftragte im Sinne des § 102 Abs. 3 S. 2 LBG. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Maßnahmen bereits im Planungsstadium zu beteili-
gen. Eine frühzeitige Beteiligung ist nicht gegeben, wenn entweder bereits eine Entscheidung ge-
troffen oder durch Vorentscheidungen in der Weise vollendete Tatsachen geschaffen worden sind, 
dass die Maßnahme für die Gleichstellungsbeauftragte nicht mehr mitgestaltungsfähig ist. 
2.2 
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Für die Berechnung der Frist ist maßgeblich, wann die Gleichstellungsbeauftragte von einer Maß-
nahme unterrichtet wird. Voraussetzung für den Beginn der Frist ist eine ordnungsgemäße und 
vollständige Unterrichtung. Verlangt die Gleichstellungsbeauftragte innerhalb dieser Woche eine 
Berichtigung des Mangels bzw. das Nachreichen fehlender Unterlagen, beginnt die Frist erst bei 
der Behebung des Mangels erneut zu laufen. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen 
Entlassungen gelten die verkürzten Fristen. 
 
2.3 
Da die Abstimmung zwischen Gleichstellungsbeauftragter und Dienststellenleitung Element der 
Willensbildung der Dienststelle ist, tritt das Recht auf Abgabe einer Stellungnahme der Gleich-
stellungsbeauftragten vor das personalvertretungsrechtliche Beteiligungsverfahren (mit Ausnahme 
von fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen). 
 
3 
Zu Absatz 4 
 
3.1 
Der Gleichstellungsbeauftragten ist zeitnah die Ausübung ihres Vortragsrechts bei der Dienststel-
lenleitung zu ermöglichen. Sie darf dabei nicht auf turnusmäßig anberaumte Sitzungen der 
Dienststellenleitung verwiesen werden. 
 
3.2 
Das Teilnahmerecht der Gleichstellungsbeauftragten an Besprechungen erstreckt sich wegen des 
umfassenden Informationsrechts auf alle Besprechungen, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reichs berühren. Mit der Einladung ist der Gleichstellungsbeauftragten als Grundlage ihrer Ent-
scheidung über die Teilnahme die Tagesordnung der Sitzung zur Verfügung zu stellen. Der 
Gleichstellungsbeauftragten ist in der Besprechung ein Rederecht zu gewähren. 
 
4 
Zu Absatz 5 
 
4.1 
Über die jährliche Einberufung einer Versammlung der weiblichen Beschäftigten und den etwai-
gen Zeitpunkt der Versammlung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte. Die Versammlung ist 
eine dienstliche Veranstaltung. 
 
4.2 
Die Gleichstellungsbeauftragten können untereinander und mit der für Gleichstellungsfragen zu-
ständigen obersten Landesbehörde zur effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben regional und überre-
gional kooperieren. Das Recht umfasst sämtliche Wege des Informationsaustausches. Die Gleich-
stellungsbeauftragten können deshalb regelmäßige und außerplanmäßige Besprechungen abhalten, 
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um ihr Vorgehen zu koordinieren. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind dabei zu beachten. 
Die Ressorthoheit sowie gesetzliche Aufsichtsrechte bleiben unberührt. 
 
 
Zu § 19 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Für die Berechnung der Widerspruchsfrist gilt VV Nr. 2.2 zu § 18 Abs. 2 entsprechend. 
 
1.2 
Die Dienststellenleitung hat die erneute Entscheidung bei einem Widerspruch schriftlich zu be-
gründen. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Übergeordnete Dienststelle ist die Dienststelle, die die Dienstaufsicht ausübt. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte benötigt keine Zustimmung der Dienststellenleitung zur Einholung der Stellung-
nahme. Diese ist über die Maßnahme jedoch vorher zu unterrichten. Die übergeordnete Dienststel-
le muss eine entsprechende rechtliche Stellungnahme erteilen; sie trifft jedoch keine Entscheidung 
anstelle der nachgeordneten Dienststellenleitung. Dieses Verfahren schließt weitere Maßnahmen 
der Rechts- und Dienstaufsicht nicht aus. Auf dieses Vorgehen hat die Gleichstellungsbeauftragte 
jedoch keinen Einfluss. An der Stellungnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte der übergeordne-
ten Dienststelle zu beteiligen. Bis zum Eingang der Stellungnahme, die an die Gleichstellungsbe-
auftragte und die nachgeordnete Dienststellenleitung gerichtet sein soll, darf die Maßnahme nicht 
vollzogen werden. Eine Billigung der beabsichtigten Maßnahme kann nur in den in Satz 3 ge-
nannten Fällen nach Ablauf von drei Kalendertagen unterstellt werden. Ziffer 2.1 gilt nicht für den 
Widerspruch in Hochschulen. 
 
2.2 
Da die Gleichstellungsbeauftragte Teil der Verwaltung ist, muss das Widerspruchsverfahren vor 
der Beteiligung der Personalvertretung abgeschlossen sein (mit Ausnahme von fristlosen Entlas-
sungen und außerordentlichen Kündigungen). 
 
 
 
Zu § 20 
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Die Ausübung des Anrufungsrechts durch die Beschäftigten setzt nicht die Einhaltung des 
Dienstweges voraus. 
 
 
Zu § 22 
 
1 
Der Berichtszeitraum von drei Jahren über die Umsetzung des Gesetzes in der Landesverwaltung 
entspricht der Laufzeit der Frauenförderpläne. Da die Ergebnisse der Berichte über die Frauenför-
derpläne gemäß § 5 a Absatz 6 in die Berichterstattung einfließen sollen, wird die erste Berichter-
stattung gegenüber dem Landtag im Jahr 2004 erfolgen. 
 
2 
Neben der Berichterstattung zu einzelnen Regelungen des Gesetzes werden folgende Gesichts-
punkte besonders berücksichtigt: 
 
- die Fortschritte in der Gleichstellungspolitik an Hochschulen und deren medizinische Einrich-

tungen nach Einführung der leistungsorientierten Mittelvergabe – hier auch insbesondere bei 
der internen Mittelvergabe – 

- die Wirksamkeit der „Soll-Regelungen“ des Landesgleichstellungsgesetzes vor allem im Hin-
blick auf geltend gemachte Ausnahmen 

- die Entwicklung bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen 
- die Entwicklung des Frauenanteils an den unterschiedlichen Kategorien befristeter wissen-

schaftlicher Stellen an den Hochschulen. 
 
3 
Zur Vorbereitung der Berichterstattung der Landesregierung berichten die Ministerien – nach 
festgelegten einheitlichen Grundsätzen - dem für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständi-
gen Ministerium über die Umsetzung des Gesetzes in ihren Geschäftsbereichen. 
 
 
Zu § 26 
 
Zu Absatz 1 
Ab dem 1.1.2001 errichtete Dienststellen im Sinne des § 3 Abs. 1 erstellen erstmals einen Frauen-
förderplan innerhalb von zwölf Monaten nach Errichtung. Dies gilt nicht für Dienststellen, die 
bereits vor ihrer Errichtung Dienststelle im Sinne des LGG waren und deren Personalbestand von 
der Errichtung unberührt bleibt, z.B. in Landesbetriebe umgewandelte Dienststellen. In diesen 
Fällen gilt der nach Satz 1 erstellte Frauenförderplan fort. 
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Anlage 1 

Anlage zu VV Nr. 2.1 zu § 6 
 

1. die Zahl der voll- und teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten, getrennt nach Lauf-
bahngruppen, Laufbahnen, Besoldungsgruppen und Funktionen (Anlage 2.1 und 2.2) 
 

2. die Zahl der voll- und teilzeitbeschäftigten Angestellten, getrennt nach Laufbahngruppen, Be-
rufsfachrichtungen, Vergütungsgruppen, Funktionen und Geschlecht (analog zu 1) (Anlage 
2.1 und 2.2) 
 

3. die Zahl der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter, getrennt nach Berufs-
fachrichtungen und Lohngruppen (Anlage 2.3) 
 

4. die Zahl der ohne Bezüge bzw. Vergütung Beurlaubten, getrennt nach Geschlecht, Besol-
dungs- bzw. Vergütungsgruppen und Grund der Beurlaubung (Anlage 2.4) 
 

5. bei Ausschreibungen: Angaben zur Stelle (Besoldungs-, Vergütungsgruppe, Funktion) (Anla-
ge 2.5) sowie, getrennt nach Geschlecht, Angaben zur  
- Zahl der auf die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen 
- Zahl der zum Bewerbungsgespräch eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber 
- Besetzung mit Voll- oder Teilzeitkräften 
 

6. die Zahl der Beamtinnen und Beamten in Ausbildung, getrennt nach Laufbahngruppen und 
Laufbahnen 
 

7. die Zahl der in Ausbildung befindlichen Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter, getrennt 
nach Ausbildungsberufen und Geschlecht 
 

8. die Zahl der beförderten Beamtinnen und Beamten, getrennt nach Voll- und Teilzeitbeschäf-
tigten, Laufbahngruppen, Laufbahnen und Besoldungsgruppen (Anlage 2.6) 
 

9. die Zahl der infolge der Zuweisung einer höherwertigen Tätigkeit höher gruppierten Ange-
stellten, getrennt nach Geschlecht, Voll- und Teilzeitbeschäftigten, Laufbahngruppen und Be-
rufsfachrichtungen (Anlage 2.6) 
 

10. die Zahl der Beschäftigten, die an den Veranstaltungen zur fachübergreifenden sowie fachspe-
zifischen Fortbildung teilgenommen haben, getrennt nach Geschlecht, Voll- und Teilzeitbe-
schäftigten, beurlaubten Beschäftigten (Anlage 2.7) 
 

11. geschlechtsspezifisch und nach Voll- und Teilzeitbeschäftigten differenzierte Beurteilungser-
gebnisse (Anlage 2.8) 
 

12. geschlechtsspezifisch differenzierte Zahlen über die Vergabe von Leistungsanreizen 
 

13. die Zahl der voraussichtlich neu zu besetzenden Stellen oder möglichen Höhergruppierungen 
und Beförderungen (Anlage 2.9 und 2.10) 

 
 
Bei der Erstellung des ersten Frauenförderplans nach den Vorgaben des LGG kann auf die Erhe-
bungen zu den Nrn. 5, 10, 11 und 12 verzichtet werden. 
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Anlage 2 
 
In den Anlagen 1 – 12 sind beispielhaft Muster für die durch die Verwaltungsvorschriften festge-
schriebenen Erhebungen beigefügt. Sie sind – je nach den Gegebenheiten vor Ort – anzupassen 
bzw. zu ergänzen. 
 
1 Zu Anlagen 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 und 2.10 
 
Als Muster eines Erhebungsbogens ist jeweils beispielhaft die Laufbahn der allgemeinen inneren 
Verwaltung sowie die Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte 
gewählt worden. Die Muster sind um die anderen Laufbahnen und Laufbahngruppen zu ergänzen. 
 
 
2 Zu Anlagen 2.2, 2.8 und 2.10 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Organisationsformen innerhalb der Landesverwaltung besteht 
gerade bei diesen Erhebungsbögen entsprechend der in der Dienststelle vorhandenen Funktionen 
Anpassungsbedarf. 
 
 
3 Zu Anlagen 2.11 und 2.12 
 
Die Bezugsgrößen richten sich nach den Vorgaben des § 7 LGG.  
 
 
4 Erhebungsbogen zur Ausbildung 
 
Zur Erhebung der Angaben zur Ausbildung sind die spezifischen Besonderheiten der Dienststelle 
zugrunde zu legen. 
 
 
5 Zusätzliche Erhebungen 
 
Je nach Dienststelle/Ressort können folgende zusätzliche Erhebungen notwendig sein: 
 
- Befristete Arbeitsverhältnisse 

 
- Abordnung zu anderen Dienststellen 

(bei Voraussetzung zur Besetzung von Führungspositionen oder Beförderung) 
 

- Übertragung/Beteiligung an Projektarbeit 
(bei Voraussetzung zur Besetzung von Führungspositionen oder Beförderung) 
 

- Einbeziehung von Beurlaubten 
(z.B. Urlaubs- und Krankheitsvertretung) 
 

- Teilzeit-Stellenanteile (z.B. zur Entwicklung von Arbeitszeitmodellen) 
 

- Vertretungen 
 

- Besetzung von Gremien 
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Anlage 2.11 

Frauenförderplan der Dienststelle ................................... 

Zielvorgaben Frauenförderung*: Gehobener Dienst nach Besoldungs-/ Vergütungsgruppen (Laufbahn: 
allg. Verwaltung) 

Besoldungsgr./ 
Vergütungsgr./ 

Zielvorgabe: Einstellungen von Frauen 
und sonstige Besetzungen durch Frauen (Um-

setzungen) 

Zielvorgabe: Beförderungen 
von Frauen/Übertragung höherwertiger Tätig-

keiten an Frauen 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

A 13       

A 12       

A 11       

A 10       

A 9       

A 9 z.A.       
gehob. Dienst 
Beamt. insg.       

       

II a        

II a/III       

III       

III/IV a       

IV a       

IV b       

IV b/V b       

V b       
gehob. Dienst 
Angest. insg.       

       
gehob. Dienst 

insgesamt       

* ausgerichtet an Bezugsgrößen des § 7 LGG 
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Anlage 2.12 
Frauenförderplan für die Dienststelle ............................... 

Zielvorgaben Frauenförderung*: Gehobener Dienst nach Funktionen 

 
Funktionen 

Zielvorgabe: Einstellungen von Frauen 
und sonstige Besetzungen durch Frauen (Um-

setzungen) 

Zielvorgabe: Beförderungen 
von Frauen/Übertragung höherwertiger Tätig-

keiten an Frauen 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Dienststellenltg. 
(im Beamten-

verhältnis) 
      

Dienststellenltg. 
(Angestellte)       

Dienststellenltg. 
insgesamt       

Sachgebietsltg. 
(im Beamten-

verhältnis) 
      

Sachgebietsltg. 
(Angestellte)       

Sachgebietsltg. 
insgesamt 

 
      

Büroleitung A13       

Büroleitung. 
VergGr. IIa       

Büroleitung A12       

Büroleitung  
VergGr. III       

Büroleitung 
insgesamt       

Sachbearbeitung 
(im Beamten- 

verhältnis) 
      

Sachbearbeitung 
(Angestellte)       

Sachbearbeitung 
insgesamt       

• ausgerichtet an Bezugsgrößen des § 7 LGG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 36

Anlage 3 
Anlage zu VV Nr. 1.3 zu § 7 zur Gleichwertigkeit der Stellen 
 
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 
a) Laufbahn des höheren Dienstes 
A 16 I - 
A 15 I a - 
A 14 I b - 
A 13 II a1 - 
b) Laufbahn des gehobenen Dienstes 
A 13 g.D. II a2; II b, Kr. XIII - 
A 12 III; Kr. XII - 
A 11 IV a; Kr. X und Kr.XI - 
A 10 IV b; Kr. IX - 
A 9 g.D. V a und V b1; Kr. VII 

und Kr. VIII 
- 

c) Laufbahn des mittleren Dienstes 
A 9 m.D. V b2 - 
A 8 V c; Kr. VI - 
A 7 VI b; Kr. IV bis V a 8 bis 9 
A 6 VII; Kr. III 6 bis 7 a 
A 5 m.D. VIII1 4 bis 5 a 
d) Laufbahn des einfachen Dienstes 
A 5 e.D. VIII2 - 
A 3 IX a; Kr.II - 
A 2 IX b; Kr. I 2 bis 3 a 
A 1 X 1; 1a 
 
 
 

                                                           
1 Ohne Angestellte nach der Fußnote 2 
2 Angestellte, die im Wege des Bewährungs- oder Zeitaufstiegs in dieser Vergütungsgruppe ein-

gruppiert sind, sowie Angstellte der 
- VergGr. II a BAT mit Anspruch auf die Technikerzulage 
- VergGr. V b BAT mit Anspruch auf die allgemeine Zulage nach § 2 Abs. 2 Buchst. b des   
  Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte 
- VergGr. VIII BAT mit Anspruch auf die allgemeine Zulage nach § 2 Abs. 2 Buchst. a des  
   Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte 

 
 
 
 



Erläuterungen zum Landesgleichstellungsgesetz 
und den Verwaltungsvorschriften für die Verwaltungen des Landes  

 
 
I. Warum Erläuterungen? 
 
Das Landesgleichstellungsgesetz ist ein komplexes Regelwerk, das eine tragfähige Basis für 
ein modernes Personalmanagement schafft. Es hat einen breiten Anwendungsbereich: So gilt es 
neben den Landesverwaltungen für die Kommunen und Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, womit so un-
terschiedliche Organisationen wie etwa die Kammern, der WDR oder auch die Sparkassen er-
fasst werden. Das Gesetz ist darauf ausgerichtet, den Dienststellen vor Ort so viele Standards 
wie nötig vorzugeben, ihnen aber andererseits so viele Spielräume wie nötig zu belassen, um 
aktive Frauenförderung als integralen Teil ihrer Personalpolitik und damit in Umsetzung von 
„gender mainstreaming“ zu realisieren. 
 
Diese Konzeption des LGG hat den Vorteil, dass für den gesamten Bereich der öffentlichen 
Verwaltung in Nordrhein-Westfalen einheitliche Maßstäbe und Vorgaben normiert werden, 
was einen gleichmäßig hohen Standard der Frauenförderung garantiert. Andererseits mussten 
wegen der notwendigen Abstraktheit der Regelungen Besonderheiten der einzelnen Bereiche 
zurücktreten. Um eine möglichst bereichsspezifische Umsetzung des LGG zu erleichtern, enthält 
das Gesetz selbst in § 23 eine Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Verwaltungsvorschrif-
ten. Von ihr hat das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit in Abstimmung 
mit den anderen Ressorts durch die Vorlage der „Verwaltungsvorschriften zur Ausführung 
des Landesgleichstellungsgesetzes“ Gebrauch gemacht. Gesetz und Verwaltungsvorschriften, 
die speziell auf den Bereich der Verwaltungen des Landes zugeschnitten sind, gehören zusam-
men. Als untergesetzliche Rechtsnormen bewegen sich die Verwaltungsvorschriften im Rahmen 
des LGG und erläutern diese in knapper Form. Andere Anwendungsbereiche des LGG, wie etwa 
der Kommunalbereich, werden durch diese Verwaltungsvorschriften nicht erfasst; für sie finden 
sich an anderer Stelle Ausführungshinweise. 
 
Die für den Landesbereich zur Verfügung stehenden normativen Grundlagen – LGG und Ver-
waltungsvorschriften – sollen durch die vorliegenden Erläuterungen weiter ergänzt werden. 
Zum einen finden sich darin Hinweise zu Fragestellungen, die im ersten Jahr der Anwendung des 
LGG am häufigsten diskutiert worden sind. Zum anderen ist es an dieser Stelle möglich, wichti-
ges Hintergrundwissen zu vermitteln, insbesondere auch auf Entwicklungen in der Rechtspre-
chung ausführlicher einzugehen. Damit haben sie den Charakter einer praxisorientierten Hand-
reichung.  
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II. Frauenförderpläne, §§ 5a, 6 
 
Die Verpflichtung jeder Dienststelle, mit mindestens 20 Beschäftigten einen Frauenförderplan zu 
erstellen, ist ein wichtiger Bestandteil des Maßnahmenpakets, das die Verbesserung der berufli-
chen Chancen von Frauen zum Ziel hat. Als integraler Bestandteil der Personalentwicklungs-
planung der Dienststelle zeigt der Frauenförderplan in erster Linie eine mögliche Unterrepräsen-
tanz von Frauen in allen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen sowie in allen Funktions-
ebenen der öffentlichen Verwaltung auf. Darüber hinaus analysiert er die Ursachen für diese 
Strukturen, erhellt Benachteiligungsmechanismen und sieht geeignete Maßnahmen zur Gegen-
steuerung vor.  
 
Maßnahmen zur Förderung zur Gleichstellung und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind 
weitere gesetzlich vorgegebene Schwerpunkte des Frauenförderplans. Die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und des Aufgabenzuschnitts, Maßnahmen zur Aufwertung von Tätigkeiten an 
überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen, die Einrichtung von Mischarbeitsplätzen ins-
besondere für Schreibkräfte, die Ausweitung des Angebots flexibler Arbeitszeiten – all dies sind 
Beispiele für Handlungsfelder des Frauenförderplans, auch und gerade, wenn es an einer Unter-
repräsentanz von Frauen fehlt. 
 
In den Verwaltungsvorschriften ist detailliert dargelegt, welche Daten im Rahmen der Be-
standsaufnahme zu erheben sind. Dies dient einer einheitlichen Handhabung und der Ver-
gleichbarkeit der Dienststellen im Hinblick auf den Stand der Frauenförderung. Um unverhält-
nismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, kann bei der erstmaligen Erstellung des Frauen-
förderplans auf bestimmte, näher bezeichnete Erhebungen verzichtet werden. Die Berichte, die 
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Frauenförderplans von den Dienststellen zu erstel-
len sind, fließen in den Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des LGG in der Landesver-
waltung (vgl. § 22 LGG) ein. 
 
Im Vergleich zu den Frauenförderplänen, die in weiten Teilen der Landesverwaltung in den zu-
rückliegenden Jahren bereits erstellt wurden, sind nunmehr zwei zusätzliche Komponenten 
bedeutsam: Frauenförderpläne enthalten nach dem LGG Prognosen über die künftige Personal-
entwicklung sowie Zielvorgaben im Hinblick auf Einstellungen und Beförderungen oder Hö-
hergruppierungen. Diese gesetzlichen Vorgaben beinhalten hohe Ansprüche an die Personalver-
waltungen: Immerhin werden damit in allgemeiner Form Weichen für künftige Personalent-
scheidungen gestellt. Die Definition einer zusätzlichen Zielbestimmung als Leitlinie der Perso-
nalentwicklung legt u.U. das Ergreifen weiter Maßnahmen - neben der qualifikationsabhängigen 
Entscheidungsquote des § 7 LGG - nahe (z.B. begleitende Fortbildung). Dieses Zusammenspiel 
von einzelfallbezogener Personalentscheidung nach dem Prinzip der Bestenauslese und 
gezielter frauenfördernder Personalplanung bringt eine neue Qualität in die bereits bisher 
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geltende Pflicht zur Frauenförderung und schafft eine gute Grundlage für eine Erhöhung des 
Frauenanteils und damit für eine gerechte Beteiligung von Frauen an allen Positionen: 
 
Aus der Tatsache, dass sich die verbindlichen Zielvorgaben an den spezifischen Gegebenheiten 
der Dienststellen ausrichten müssen und von den einzelnen Dienststellen selbst entwickelt wer-
den, ergibt sich regelmäßig eine hohe Identifikation mit diesen Vorgaben. Sie wirken im Sinne 
einer Selbstbindung. Hinzu kommt, dass die Dienststellen ergänzende Maßnahmen ergreifen 
müssen, falls sich wider Erwarten während der Geltungsdauer des Frauenförderplans die Nicht-
erreichung der Ziele abzeichnet. Eine weitere Stärkung der Verbindlichkeit der Zielvorgaben 
ergibt sich daraus, dass bei ihrer Verfehlung die Dienststellen gezwungen sind, jede Einstellung, 
Beförderung und Höhergruppierung eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterreprä-
sentiert sind, besonders zu begründen.  
 
 
III. Leistungsbezogene Quotierungsregelung des § 7 LGG 
 
Herzstück des LGG ist die leistungsbezogene Quotierungsregelung des § 7 LGG. Die Rege-
lungen entsprechen dem seit 1989 geltenden Frauenförderungsgesetz (FFG); daher ist der Artikel 
2 des FFG durch das LGG aufgehoben worden. In das LGG neu aufgenommen wurde lediglich 
der Absatz 5, wonach die Bevorzugungsregelung auch Umsetzungen auf höherbewertete 
Dienstposten sowie die Zulassung zum Aufstieg erfasst. 
 
Angesichts der bereits über 10-jährigen Geltungsdauer der Quotierungsregelung war die Feststel-
lung überraschend, dass nach dem In-Kraft-Treten des LGG gerade zu dieser Thematik viele 
Fragen gestellt wurden. Offensichtlich besteht noch immer erheblicher Klärungsbedarf. Fragen 
nach der Berechnung der Unterrepräsentanz von Frauen oder auch nach der Einteilung in die 
entsprechenden Bereiche bzw. Gruppen stehen dabei im Vordergrund.  
 
Im Übrigen haben sich durch die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung wichtige Kon-
kretisierungen und Vorgaben für die Anwendung der Öffnungsklausel ergeben. So hat der 
EuGH in seinem Urteil vom 11.11.97 – C – 409/95 – entschieden, dass die nordrhein-
westfälische Regelung mit Artikel 2 Abs. 1 und Abs. 4 der Gleichbehandlungsrichtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft (Richtlinie 76/207 EWG des Rates vom 9.2.76 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeits-
bedingungen) vereinbar ist, vorausgesetzt 
 
- „diese Regelung garantiert den männlichen Bewerbern, die die gleiche Qualifikation 

wie die weiblichen Bewerber besitzen, in jedem Einzelfall, dass die Bewerbung Gegens-
tand einer objektiven Beurteilung ist, bei der alle die Person der Bewerber betreffen-
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den Kriterien berücksichtigt werden und der den weiblichen Bewerbern eingeräumte 
Vorrang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männlichen 
Bewerbers überwiegen, und  

- solche Kriterien gegenüber den weiblichen Bewerbern keine diskriminierende Wirkung 
haben." 

 
Diesem Erfordernis trägt die nordrhein-westfälische Quotierungsregelung durch die Öffnungs-
klausel Rechnung. Die Verwaltungsvorschriften enthalten daher folgende klarstellende Regelun-
gen: Der der Mitbewerberin eingeräumte Vorrang entfällt nur in den Fällen, in denen die 
Kriterien, die üblicherweise bei Konkurrenzen gleichgeschlechtlicher Bewerberinnen und 
Bewerber mit gleicher Qualifikation nach der Entscheidungspraxis der Dienststelle zuläs-
sigerweise herangezogen werden, zugunsten eines Mitbewerbers gegenüber dem Gesichts-
punkt der Frauenförderung überwiegen und ihrerseits keine diskriminierende Wirkung 
haben. Jede Auswahlentscheidung muss im Einzelfall eingehend gewürdigt werden.  
 
Diese Grundsätze bedeuten für das Verfahren nach § 7 LGG im Einzelnen: 
 
Vor einer Personalauswahlentscheidung ist die mögliche Unterrepräsentanz von Frauen in 
dem jeweiligen Bereich festzustellen. Dabei ist zunächst die eindeutige Bestimmung der Be-
zugsgruppe wichtig.  
 
Bei Einstellungen im Beamtenbereich hat sich der Gesetzgeber auf die Unterrepräsentanz von 
Frauen in der angestrebten Laufbahn im Personalzuständigkeitsbereich der Ernennungsbehör-
de festgelegt. Dies bedeutet beispielsweise, dass bei einer Einstellung in die allgemeine nicht-
technische Laufbahn des höheren Dienstes beim IM die Zahl der Beschäftigten in dieser Lauf-
bahn im gesamten Zuständigkeitsbereich des IM zugrunde gelegt wird.  
 
Da die Feststellung des Frauenanteils bei Angestellten nicht von ihrer laufbahnrechtlichen Zu-
ordnung abgeleitet werden kann (der BAT kennt keine Laufbahnen), muss der Männer-/Frauen-
Vergleich auf ähnlich gelagerte und zugleich sachgerechte Personalzusammenfassungen abstel-
len. Der Gesetzgeber greift hier auf eine Hilfskonstruktion zurück: Die Feststellung, ob weniger 
Frauen als Männer vorhanden sind, ist danach aus der jeweiligen "Gruppe" der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer herzuleiten. Da dieser Begriff in den Vorschriften des Arbeits- bzw. 
Tarifrechts nicht vorkommt, ist eine Legaldefinition notwendig, die sich aus Absatz 3 ergibt. 
Danach setzt sich der Begriff "Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" aus zwei Ele-
menten zusammen: Die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestimmt sich zu-
nächst nach den Tätigkeiten, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten in einer Laufbahn 
erfasst sind. Weil aber im Angestelltenrecht laufbahngruppenähnliche Zäsuren nicht bestehen, 
muss, um einen Vergleich zur entsprechenden Laufbahn zu ermöglichen, außerdem durch die 
Vergütungsgruppe deutlich gemacht werden, dass es sich um kongruente Sachverhalte handelt.  
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Im Bereich der Arbeiterinnen und Arbeiter scheidet die Anlehnung an entsprechende Lauf-
bahnen, etwa des einfachen oder mittleren Dienstes, weitgehend aus, weil es an vergleichbaren 
Tätigkeiten im Bereich der Beamtinnen und Beamten fehlt. Deshalb bleibt als Differenzierungs-
merkmal für Gruppen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich der Arbeiterinnen 
und Arbeiter praktisch die Lohngruppe. Da diese wegen der zahlreichen Möglichkeiten des 
Bewährungsaufstiegs bei gleich bleibender Tätigkeit, aber auch wegen unterschiedlicher Anfor-
derungen keine zweifelsfreie Bezugsgröße gibt, sieht Absatz 3 eine laufbahngruppenähnliche 
Zusammenfassung von Lohngruppen ("bis Lohngruppe 2a sowie ab Lohngruppe 3 ...") vor.  
 
Für Bereiche, in denen der BAT, der MTArb und /oder der BMT-G II keine Anwendung 
finden, bedarf die Definition der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer An-
knüpfungspunkte. In diesen Bereichen wird deshalb auf artverwandte und aufeinander auf-
bauende Tätigkeitsbereiche abgestellt, deren Tätigkeiten üblicherweise eine gleiche Vorbil-
dung, Ausbildung oder Berufserfahrung voraussetzen.  
 
Bei einer geplanten Beförderung kommt es darauf an, ob in der zu vergebenden Besoldungs-
gruppe der Laufbahn weniger Frauen als Männer vertreten sind. Auch hier richtet sich die Prü-
fung auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Dienststelle. Ist beispielsweise eine Oberfi-
nanzdirektion für die Beförderungsentscheidung von Beamtinnen und Beamten im gehobenen 
Dienst der Steuerverwaltung zuständig, wird die Unterrepräsentanz in allen Dienststellen im Be-
reich der Oberfinanzdirektion in der entsprechenden Besoldungsgruppe errechnet. Bei der Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit kommt es auf die angestrebte Vergütungsgruppe an. 
 
Ist damit die jeweilige Bezugsgruppe für die Prüfung der Unterrepräsentanz bei der in Frage ste-
henden Maßnahme (Einstellung oder Beförderung/Höhergruppierung) definiert, kommt es allein 
darauf an, ob diese Bezugsgruppe weniger Frauen als Männer aufweist. Die angestrebte Quote 
von 50 % Frauen ist damit Maßstab dafür, ob die in § 7 normierte Bevorzugungsregelung über-
haupt zur Anwendung kommen kann. 
 
Die frauenfördernde Regelung des § 7 setzt darüber hinaus eine „gleiche Qualifikation“ im 
Sinne von Art. 33 Abs. 2 GG voraus; sie setzt sich aus den Elementen „Eignung, Befähigung 
und fachliche Leistung“ zusammen. Gleiche Qualifikation ist keine identische Qualifikation, 
die es in der Rechtswirklichkeit so gut wie nie geben wird, sondern „gleichwertige Qualifikati-
on“. § 7 findet keine Anwendung, wenn nach dem Leistungsgrundsatz ein Bewerber oder eine 
Bewerberin besser qualifiziert ist; diese Person muss genommen werden. Damit kommt der Fra-
ge, in welcher Weise die Qualifikation festgestellt wird, entscheidende Bedeutung zu. Das LGG 
trifft hierzu an anderer Stelle Regelungen (z.B. zur Frage der Auswahlkommission in § 9, zur 
Auswahlentscheidung in § 10). Bei der Beförderung stellt die aktuelle dienstliche Beurteilung 
die wesentliche Grundlage für die Qualifikationsentscheidung dar. Der in einem zusätzlich ge-
führten Vorstellungsgespräch gewonnene Eindruck kann immer nur das Bild über die Bewerbe-
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rinnen und Bewerber abrunden und lediglich in diesem Umfang die Beurteilungsgrundlage er-
weitern.  
 
Auf der Grundlage der „gleichwertigen Qualifikation“ müssen, um zu einer Entscheidung zwi-
schen Bewerberinnen und Bewerbern zu gelangen, weitere Auswahlkriterien herangezogen 
werden – die so genannten „Hilfskriterien“. Das Frauenförderungsgesetz und nunmehr das 
LGG enthalten normative Vorgaben, in welcher Weise der Abwägungsprozess zwischen den 
Hilfskriterien zu erfolgen hat:  
 
Grundsätzlich haben Bewerberinnen und Bewerber bei Heranziehung der Hilfskriterien und ihrer 
Gewichtung einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung durch die Dienststelle. 
Es war lange umstritten, ob der Gesichtspunkt der Frauenförderung als Hilfskriterium überhaupt 
herangezogen werden darf und in welchem Verhältnis er zu den anderen Hilfskriterien steht. 
Dies hat die Rechtsprechung nunmehr geklärt (s.o.). Damit ist die bevorzugte Berücksichti-
gung von Frauen als Hilfskriterium zu bewerten. Dienstalter, Lebensalter, Beförderungs-
dienstalter, Leistungsentwicklung, Schwerbehinderung oder Lehrgangsnoten sind herkömmliche 
und zulässige Hilfskriterien. Sie finden Eingang in die Prüfung, ob in der Person eines Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen. Zur Anwendung der Hilfskriterien liegen inzwischen zahl-
reiche Urteile, insbesondere des Oberverwaltungsgerichtes Münster (OVG NW) vor. So hat sich 
das OVG NW in seinem Beschluss vom 22.2.1999 – 6 B 439/98 –dahingehend geäußert, dass 
bei Vorliegen einer gleichen Qualifikation das Hilfskriterium Frauenförderung Vorrang vor den 
in der Person eines männlichen Mitbewerbers liegenden Gründen hat, wenn nicht deutliche Un-
terschiede zugunsten dieses Bewerbers bestehen. Die Dienststellenleitung kann im Rahmen 
der Abwägung nur die auch sonst nach der Entscheidungspraxis der Dienststelle zur Anwendung 
kommenden Kriterien heranziehen. Zählt z.B. die Heranziehung des Hilfskriteriums "Lebensal-
ter" nicht zur Entscheidungspraxis der Dienststelle, scheidet es auch bei konkurrierenden Bewer-
bungen von Frauen und Männern aus. Ergänzend zu dieser richterlichen Definition ist in § 10 
LGG geregelt, dass die Kriterien Familienstand, Einkommensverhältnisse des Partners oder 
der Partnerin und die Zahl der unterhaltsberechtigten Personen ebenfalls nicht berücksich-
tigt werden dürfen. 
 
Im Hinblick auf die Hilfskriterien "Dienst- und Lebensalter" ist zu erwarten, dass in der Ge-
richtspraxis ein Vorsprung von ca. fünf Jahren Dienstalter als ausreichend angesehen wird, um 
ein Überwiegen der in der Person des männlichen Bewerbers liegenden Gründe zu rechtfertigen. 
So hat das VG Gelsenkirchen in seinem rechtskräftigen Urteil vom 14.6.2000 – 1 K 705/99 – 
festgestellt, dass nicht erst ein Dienstaltersvorsprung des männlichen Bewerbers von mehr als 
zehn Jahren die Anwendung der Öffnungsklausel nach sich zieht. Vielmehr sei bereits bei einem 
Dienstaltersunterschied zwischen fünf und zehn Jahren eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Ein 
Fünf-Jahres-Vorsprung sei ein hinreichend deutlicher Vorsprung, der im Ausgangspunkt 
geeignet erscheine, ein Überwiegen der in der Person des männlichen Bewerbers liegenden 
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Gründe rechtfertigen zu können. In dem bereits genannten Beschluss vom 22.2.1999 hat das 
OVG NW einen Vorsprung von zwei Jahren Dienstalter und einen Lebensaltersvorsprung von 
drei Jahren als nicht ausreichend angesehen. Dagegen führt das OVG in seinem Beschluss vom 
10.11.1999 – 6 B 503/99 – aus, dass in der Zusammenschau ein sechs Jahre höheres Dienstalter 
und ein fast 10 Jahre höheres Lebensalter als Hilfskriterien zur Beförderung des konkurrierenden 
Mannes führen müsse. Weitere Rechtsprechung hierzu bleibt abzuwarten. 
 
Der neue Absatz 5 bezieht eine Entscheidung, die zeitlich vor einer konkreten Beförderung oder 
einer Höhergruppierung liegt, nämlich die Umsetzung auf einen höher bewerteten Dienstpos-
ten in die Quotierungsregelung ein. Da diese Auswahlentscheidung auch nach dem Prinzip der 
Bestenauslese vorgenommen werden muss, war die Aufnahme in das LGG geboten. Immerhin 
ist mit der Übertragung des neuen Dienstpostens ein unvermeidlich verbundener faktischer Qua-
lifikationsvorteils gegeben. 
 
 
IV. Ausschreibungsregelung des § 8 LGG 
 
Zweck der Ausschreibungspflicht ist es, den potenziellen Kreis der Bewerberinnen und Be-
werber zu erweitern und die Transparenz der Stellenbesetzung zu erhöhen. Dies sollte gene-
relles Ziel in einer modernen Verwaltung sein, erschließt es doch Personalressourcen und erhöht 
die Effektivität des Verwaltungshandelns. Darüber hinaus beinhaltet die Pflicht zur Aus-
schreibung ein frauenfördernde Element: Frauen gehören aufgrund ihrer Unterrepräsentanz gera-
de in gehobenen Positionen des öffentlichen Dienstes häufig nicht zum Kreis derjenigen, die von 
interessanten, offenen Positionen erfahren. Durch die Ausschreibung werden ihnen somit ver-
mehrt Bewerbungschancen eröffnet.  
 
Die Ausschreibungspflicht ist nach Absatz 1 an zwei Voraussetzungen geknüpft: Zum einen die 
Feststellung der Unterrepräsentanz von Frauen, zum anderen das Vorliegen einer "zu beset-
zenden Stelle". Im Hinblick auf die festzustellende Unterrepräsentanz verweisen die Verwal-
tungsvorschriften auf die entsprechenden Ausführungen zu § 7 LGG. Maßgebend ist insoweit, 
dass bei Einstellungen im Beamtenbereich der Frauenanteil in der angestrebten Laufbahn die 
ausschlaggebende Bezugsgröße ist. Für den Tarifbereich sind die "Gruppen" gemäß § 7 Abs. 3 
LGG in gleicher Weise abzugrenzen. Bei Beförderungen bzw. Übertragungen höherwertiger 
Tätigkeiten bezieht sich die Quote von 50 v.H. auf das zu vergebende Amt bzw. die zu übertra-
gende Tätigkeit, d.h. die damit verbundene Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe. Soweit 
eine Dienststelle die Personalletztentscheidungskompetenz für mehrere nachgeordnete Dienst-
stellen ausübt, ist der Ermittlung der Unterrepräsentanz die maßgebliche Beschäftigtenzahl im 
gesamten Zuständigkeitsbereich zugrundezulegen. 
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Jeder freie Dienstposten bzw. Arbeitsplatz ist von der Ausschreibungspflicht erfasst. Aufga-
benveränderungen oder Organisationsentscheidungen, die eine Höherbewertung des Dienstpos-
tens zur Folge haben, begründen ebenfalls eine Ausschreibungspflicht im Sinne des Absatzes 1. 
Ein höherbewerteter Dienstposten liegt immer dann vor, wenn seine Wahrnehmung eine höhere 
Eingruppierung nach sich zieht oder wenn ihm eine höhere Besoldungsgruppe verbindlich zuge-
ordnet ist. 
 
Dem vorbezeichneten Gesetzeszweck entsprechend sind nach Absatz 1 Satz 1 zu besetzende 
Stellen zunächst mindestens (dienststellen-)intern sowie in allen nach- und übergeordneten 
Dienststellen auszuschreiben, wenn sie einen Bereich betreffen, in dem Frauen unterrepräsentiert 
sind. In der Landesverwaltung hat damit grundsätzlich die Ausschreibung über den Ge-
schäftsbereich hinaus landesweit zu erfolgen. Soweit es allerdings um die Ausschreibung von 
Stellen geht, die aufgrund besonderer fachspezifischer Anforderungen nur mit Absolventinnen 
und Absolventen einschlägiger Ausbildungsgänge, z.B. des Justizvollzugsdienstes, besetzt wer-
den können, eröffnet Absatz 1 Satz 2 die Möglichkeit der Beschränkung der Ausschreibung auf 
bestimmte Dienststellen. Im Übrigen kann im Rahmen pflichtgemäßer Ermessensausübung, aber 
nur im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten, von dienststellenübergreifender Stellen-
ausschreibung abgesehen werden. Die Herstellung des Benehmens setzt dabei eine umfassende 
Erörterung der für und gegen die Entscheidung sprechenden Gesichtspunkte voraus. Der Ver-
zicht auf eine dienststelleninterne Ausschreibung bei Unterrepräsentanz von Frauen ist 
dagegen nicht möglich.  
 
Im Hochschulbereich sind befristete Beschäftigungsverhältnisse des wissenschaftlichen Perso-
nals häufig der Einstieg in das Berufsleben. Daher wird der Dienststelle gemäß Absatz 1 Satz 4 
ebenfalls nahe gelegt, über eine Ausschreibung nach Absatz 1 Sätze 1 und 2 möglichst viele 
Frauen anzusprechen. 
 
Soweit das Ausschreibungsverfahren nach Absatz 1 in dem Sinn erfolglos geblieben ist, dass 
keine qualifizierten Bewerbungen von Frauen vorliegen, schließt sich nach der Systematik des § 
8 LGG im Regelfall eine einmalige Wiederholung der Ausschreibung in öffentlicher Form 
(z.B. Tagespresse; Fachzeitschrift) an. Da die Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung als "Soll"-
Regelung ausgestaltet ist, kann nur in begründeten Ausnahmefällen ein Absehen von diesem 
Grundsatz gerechtfertigt sein. Wenn keine von der Dienststelle darzulegenden Umstände vorlie-
gen, die eine öffentliche Ausschreibung aus rechtlichen Gründen ausschließen oder aus tatsächli-
chen Gründen als offensichtlich aussichtslos erscheinen lassen, bedeutet das "Soll" ein "Muss". 
Entgegenstehende haushaltsrechtliche Gründe sind in Ziffer 2 der VV zu § 8 Abs. 2 LGG erläu-
tert. Die offensichtliche Aussichtslosigkeit, durch eine öffentliche Ausschreibung nach erfolgter 
dienststellenübergreifender Ausschreibung Frauen in das Bewerbungsverfahren einbeziehen zu 
können, könnte sich beispielsweise aus dem Umstand ergeben, dass eine spezielle, von Frauen 
kaum gewählte Berufsausbildung und eine entsprechende Berufserfahrung Voraussetzungen für 
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die Besetzung der Stelle sind. In jedem Fall sind die Umstände des Einzelfalls eingehend zu prü-
fen, wobei die Gleichstellungsbeauftragte zur umfassender Wahrung ihrer Rechte und zur Ver-
meidung eines Widerspruchsverfahrens von Beginn an in den Abwägungs- und Willensbil-
dungsprozess einzubeziehen ist. In Fällen, in denen die Dienststelle ohne Vorliegen eines der 
"Soll"-Regelung genügenden Grundes von überragendem Gewicht (s.o.) von der öffentlichen 
Ausschreibung absehen will, ist zwingend das Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten 
erforderlich. 
 
Die Absätze 4 bis 6 enthalten Mindestanforderungen im Hinblick auf den Ausschreibungsin-
halt und gelten unabhängig davon, ob Unterrepräsentanz von Frauen vorliegt. Im Hinblick auf 
das Erfordernis der Ausschreibung auch in Teilzeit haben die VV die hohen Anforderungen an 
die Geltendmachung entgegenstehender zwingender dienstlichen Belange hervor. Die VV bein-
halten ebenso grundsätzliche Ausführungen zu der in der Praxis häufig auftretenden Fragestel-
lung, ob eine Ausnahmemöglichkeit von der Ausschreibungsverpflichtung gemäß der Regelung 
des § 8 Abs. 8 Ziffer 3 LGG gegeben ist. 
 
 
V. Vorstellungsgespräche, § 9 LGG 
 
Eine Personalentscheidung, die den Erfordernissen der Bestenauslese genügen soll, setzt eine 
umfassende Beurteilungsgrundlage für die an dieser Entscheidung Beteiligten voraus. Der in 
einem Vorstellungsgespräch vermittelte Gesamteindruck von den Bewerberinnen und Bewerbern 
ist in aller Regel verlässlicher als bei einer Entscheidung nach "Aktenlage". § 9 LGG begründet 
zwar keine Pflicht der Dienststellen, Vorstellungsgespräche zu führen. Gleichwohl sind in vielen 
Dienststellen diese Gespräche aus dem dargestellten Grund bereits derzeit üblich.  
 
Ebenso wie die Ausschreibungsverpflichtung dienen die Regelungen des LGG zum Vorstel-
lungsgespräch dem Zweck, bei Unterrepräsentanz von Frauen die Chancengleichheit im Aus-
wahlverfahren zu verbessern. Dieses Ziel soll insbesondere dadurch erreicht werden, dass Ein-
ladungen zu Vorstellungsgesprächen zumindest zur Hälfte qualifizierte Frauen berücksichti-
gen. Damit ist immerhin der Hälfte der entsprechend qualifizierten Bewerberinnen die Chance 
gegeben, noch einmal persönlich ihre fachlichen Kenntnisse sowie ihre sozialen Kompetenzen 
oder Schlüsselqualifikationen (z.B. Organisationsgeschick) darzustellen. Es bleibt der Entschei-
dung der Dienststelle überlassen, ob über diese Mindestvorgabe hinausgehend alle qualifizier-
ten Bewerberinnen zum Vorstellungstermin eingeladen werden. Angesichts der Intention der 
Regelung, zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen beizutragen, ist die Einladung aller 
qualifizierten Bewerberinnen insbesondere bei einem "Nachholbedarf" von Frauen in dem zur 
Stellenbesetzung anstehenden Bereich geboten. Auch ein nur geringer Anteil von Bewerbungen 
qualifizierter Frauen legt die Einladung aller das Anforderungsprofil erfüllender Bewerberinnen 
nahe.  
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Große Bedeutung kommt auch der Zusammensetzung von Auswahlkommissionen zu. Die im 
Interesse ausgewogener Entscheidungen getroffene Regelung zur geschlechtsparitätischen Be-
setzung der Auswahlkommission konkretisiert die Gremienregelung des § 12 LGG. Sie begrün-
det keine Pflicht zur Schaffung einer Auswahlkommission, macht aber Vorgaben zur Zusam-
mensetzung bestehender Gremien. Von dieser Vorgabe kann nur bei Vorliegen eines besonderen, 
von der personalverwaltenden Stelle aktenkundig zu machenden zwingenden Grundes abgewi-
chen werden. Auch funktionsbedingte Besetzungen erfordern in jedem Einzelfall eine Prüfung, 
ob die Wahrnehmung der Funktion auch durch eine Frau, die die notwendige Sachnähe hat, er-
folgen und damit eine geschlechtsparitätische Besetzung gewährleistet werden kann.  
 
Zur Klarstellung schließt Absatz 3 bestimmte, Frauen diskriminierende Fragen im Bewer-
bungsverfahren aus. Damit wird der Rechtsprechung des EuGH Rechnung getragen, der festge-
legt hat, dass die im Auswahlverfahren zugunsten von Bewerbern herangezogenen Hilfskriterien 
keine Frauen benachteiligende Wirkung entfalten dürfen (vgl. Urteil vom 11.11.97, Rechtssache 
C 405/95, s.S. 3). Fragen zu einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie zur Orga-
nisation der Kinderbetreuung dürfen weder mündlich noch in Form von Fragebögen o.ä. gestellt 
werden. Weiter gehende Rechtsprechung bleibt unberührt.  
 
 
VI. Besetzung von Gremien, § 12 LGG 
 
Frauen sind nach wie vor in zahlreichen Gremien innerhalb und außerhalb der öffentlichen Ver-
waltung deutlich unterrepräsentiert. Das krasse Missverhältnis zwischen der hohen Bedeutung 
der Gremien und der geringen Teilhabe von Frauen bringt die geschlechtsspezifische Verteilung 
von Macht und Einfluss deutlich zum Ausdruck. Das Gebot der geschlechtsparitätischen Beset-
zung des § 12 LGG konkretisiert den Verfassungsauftrag des Art. 3 Abs. 2 GG zur Herstellung 
faktischer Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Die Regelungen zu Form und Verfah-
ren einer gleichberechtigten Besetzung von Gremien in der öffentlichen Verwaltung und von 
Gremien, auf deren Besetzung die Träger öffentlicher Verwaltung Einfluss nehmen können, die-
nen dem Abbau und dem Ausgleich strukturell bedingter Nachteile im Prozess der (staatli-
chen) Willensbildung. Im Interesse ausgewogener Entscheidungen sollen die Sichtweisen, Inte-
ressen und Lebensmuster von Frauen verstärkt berücksichtigt und durchgesetzt werden.  
 
Die „Soll-"Vorschrift gewährleistet zugleich, dass das grundsätzlich egalitäre Verhältnis von 
Frauen und Männern in Ausnahmefällen –z.B. bei einem auf der Repräsentationsstruktur des 
jeweiligen Gremiums beruhenden funktionsbedingten Proporz- durchbrochen werden kann. 
Wenn keine von der Dienststelle darzulegenden Umstände vorliegen, die eine geschlechterparitä-
tische Gremienbesetzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausschließen, bedeutet das 
"Soll" ein "Muss". Die Anforderungen, die an eine Ausnahme von dem Grundsatz der ge-
schlechterparitätischen Besetzung zu stellen sind, werden in den Verwaltungsvorschriften durch 
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die Benennung von Beispielen zum Ausdruck gebracht. Danach ist die Beachtung des Gebots 
der gleichberechtigten Gremienteilhabe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen insbesondere 
ausgeschlossen, wenn die Gremienmitgliedschaft bestimmter Funktionsträgerinnen oder Funkti-
onsträger auf rechtlichen Vorgaben beruht oder in einem Kreis von Funktionsträgerinnen oder 
Funktionsträgern keine oder nicht genügend Frauen zur Verfügung stehen.  
 
§ 12 LGG gibt keine abschließende Definition des Begriffs „Gremium“ vor. Nach Sinn und 
Zweck der Regelung ist der Begriff des Gremiums weit auszulegen. Erfasst sind insbesondere 
Gremien im Geltungsbereich des Gesetzes, die durch besondere Geschäftsanweisung eingerich-
tet werden bzw. wurden. Die Bezeichnung des Gremiums ist dabei unerheblich. „Sonstige Gre-
mien“ sind regelmäßig solche, die in ihrer Bedeutung den beispielhaft aufgezählten Kommissi-
onen, Beiräten, Verwaltungs- und Aufsichtsräten nahe kommen. Durch die ausdrückliche Nen-
nung von Aufsichtsräten ist klargestellt, dass unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 LGG 
auch privatrechtliche Gremien unter die Definition des Gremienbegriffs fallen, für die den 
Dienststellen Entsendungsrechte zustehen.  
 
Der in Absatz 2 verwandte Begriff der Entsendung umfasst sowohl Benennungen als auch Vor-
schläge für die Gremienbesetzung durch die hierzu berechtigte Stelle. Neben den Dienststellen 
nach § 3 LGG sind entsendende Stellen im Sinne des Absatzes 2 auch außerhalb der Verwal-
tung stehende Organisationen und gesellschaftliche Gruppierungen. Insofern hat § 12 LGG 
einen Adressatenkreis, der über den allgemeinen Geltungsbereich des § 2 LGG hinausgeht. Ent-
scheidend ist, dass die Entsendung in Gremien erfolgt, die bei Dienststellen nach § 3 LGG und 
damit bei Adressaten des LGG gebildet oder wiederbesetzt werden. Soweit die Entsendungen 
durch die hierzu berechtigten Stellen nicht der Vorgabe der geschlechtsparitätischen Repräsen-
tanz entsprechen, trifft die Dienststelle, bei der das Gremium gebildet wird, eine entsprechende 
Hinwirkenspflicht in Form eines Appells. 
 
Im Rahmen des Absatzes 3 kann auch auf die Besetzung von Gremien Einfluss genommen wer-
den, die außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes liegen. Soweit von den in § 3 LGG ge-
nannten Dienststellen Benennungs- oder Vorschlagsrechte in Bezug auf Gremien außerhalb der 
Landesverwaltung wahrgenommen werden, haben sie ebenfalls das in Absatz 2 festgelegte Ver-
fahren anzuwenden. 
 
Der Bericht der Dienststelle zum Frauenförderplan (vgl. § 5 a Abs. 6 LGG) muss gemäß § 12 
Absatz 4 LGG auch zur Umsetzung der Bestimmungen zur Gremienbesetzung Stellung neh-
men. Vor diesem Hintergrund ist es zweckdienlich, dass die einzelne Dienststelle Statistiken 
über die Gesamtzahl der Gremienbesetzungen und die Zahl der Fälle führt, in denen von der 
grundsätzlich vorgegebenen geschlechtsparitätischen Besetzung Ausnahmen zugelassen werden. 
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VII. Teilzeit, Beurlaubung, §§ 13, 14 LGG 
 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung sind wichtige Instrumente, um Beruf und Familie mit-
einander zu vereinbaren. Die Regelungen in § 13 und § 14 erlauben hierzu auf der Grundlage der 
einschlägigen Vorschriften des LBG und des BAT ein Maßnahmenbündel. Mit dem Angebot 
flexibler Arbeitszeiten stellt sich der öffentliche Dienst auf die sich wandelnden Arbeits- und 
Lebensbedingungen ein. 
 
Die Arbeitszeitverordnung des Landes bildet die Grundlage für eine flexible Arbeitszeitgestal-
tung. Für Teilzeitbeschäftigte sind Ausnahmen von der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
und für Beschäftigte mit Kindern bis zu 12 Jahren Ausnahmen von der Kernarbeitszeit vorgese-
hen. Darüber hinaus kann die Arbeitszeit auch ungleichmäßig auf die Arbeitstage einer Woche 
verteilt werden. Diese Möglichkeiten gilt es zu nutzen. 
 
Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über Teilzeitmöglichkeiten informieren und ihnen 
bei Bedarf auch entsprechende Arbeitsplätze anbieten. Das setzt voraus, dass die Dienststellen 
ein Konzept zur Teilung von Arbeitsplätzen – insbesondere auch für Führungspositionen – 
erstellen. Das Augenmerk sollte darauf gerichtet sein, dass Teilzeit nicht nur die „klassische 
Halbtagsstelle“ bedeutet, sondern in unterschiedlichen Formen und auch mit nur geringeren Ein-
schränkungen des Zeitbudgets möglich ist. Die Ablehnung eines aus familiären Gründen gestell-
ten Teilzeitantrages ist auf absolute Ausnahmefälle beschränkt. Nur wenn die Funktionsfähigkeit 
der Verwaltung gefährdet ist und dies nicht durch organisatorische Maßnahmen behoben werden 
kann, darf ein Antrag auf familiär bedingte Teilzeit abgelehnt werden. In der Landesverwaltung 
entspricht diese gesetzliche Vorgabe der gefestigten Praxis.  
 
Das LGG sieht zum Schutz der Beschäftigten eine Befristung der Teilzeit auf fünf Jahre mit 
der Möglichkeit der Verlängerung vor. Nach Ablauf der Befristung hat die Dienststelle einen 
Vollzeitarbeitsplatz bereitzustellen, wenn eine Verlängerung nicht gewünscht wird. Dies ermög-
licht den Beschäftigten, auf veränderte Betreuungsbedingungen leichter einzugehen. Vor Ablauf 
der Befristung ist eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung immer dann zu ermög-
lichen, wenn den Beschäftigten die Teilzeitarbeit nicht mehr zuzumuten ist und zwingende 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Unzumutbarkeit der Teilzeitbeschäftigung ist et-
wa bei gravierenden Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse, z.B. Ehescheidungen, anzu-
nehmen. Die Regelung setzt jedoch voraus, dass der Dienststelle freie Stellenanteile zur Verfü-
gung stehen. 
 
Das Benachteiligungsverbot, der Hinweis auf die Folgen in besoldungs- und versorgungsrechtli-
cher Hinsicht sowie der personelle oder organisatorische Ausgleich werden die Akzeptanz von 
Teilzeit weiter ausbauen. 
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Über den Anspruch auf Beurlaubung aus familiären Gründen hinaus, dessen Ablehnung nur 
möglich ist, wenn zwingende dienstliche Belange entgegenstehen, ist in § 14 geregelt, dass ein 
Einsatz nach einer Beurlaubung am alten Dienstort oder wohnortnah erfolgen soll. Hierdurch 
soll den Beschäftigten, die in den Beruf zurückkehren möchten, der Einstieg erleichtert und die 
Möglichkeit, die Kinder auch weiterhin zeitweise zu betreuen, geschaffen werden.  
 
Das Angebot von Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie die Möglichkeit der Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen – auch durch Gewährung von Kinderbetreuungskosten – gewähr-
leisten den Beurlaubten ein Kontakthalten zum Beruf, zur Dienststelle und zu den Kolleginnen 
und Kollegen. 
 
Die Beratungsgespräche mit den Beurlaubten – rechtzeitig vor dem Ablauf der Beurlaubung – 
sollen Perspektiven eröffnen, die Rückkehr in den Beruf zu erleichtern. Um weiterhin die Be-
treuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen zu ermöglichen, ist daher auch über 
Teilzeit zu informieren. 
 
 
VIII. Stellung, Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten, §§ 15-19 LGG 
 
Im Regelungszusammenhang des LGG kommt der Gleichstellungsbeauftragten eine sehr hohe 
Bedeutung zu. Sie hat eine wichtige Unterstützungs-, Mitwirkungs- und auch Kontrollfunkti-
on. Ihre Stellung ist nicht mit der der Personalvertretung vergleichbar: Sie ist Teil der Verwal-
tung und nicht wie die Personalvertretung ein Gegenpart der Verwaltung. Im Verwaltungsgefü-
ge hat sie eine Sonderrolle, die insbesondere in dem unmittelbaren Vortragsrecht bei der 
Dienststellenleitung, der fachlichen Weisungsfreiheit und dem Widerspruchsrecht ihren Aus-
druck findet.  
 
Der Kreis der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten ist sehr weit gesteckt: Gemäß § 17 
LGG zählen dazu alle potenziell gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, die 
sich auf die Dienststelle und ihre Beschäftigten beziehen. Dies sind insbesondere alle personel-
len, organisatorischen und sozialen Maßnahmen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist für die 
Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz zuständig. Dabei beschränkt sich ihre Darlegungs-
pflicht darauf, dass sie die Möglichkeit des Entstehens einer Gleichstellungsrelevanz im Einzel-
fall aufzeigt. Da kaum ein Sachverhalt denkbar ist, bei dem sich Gleichstellungsrelevanz nicht 
zumindest entwickeln kann, muss die Gleichstellungsbeauftragte in ihrem Wirken Prioritäten 
setzen. 
 
Angesichts des breiten Aufgabenspektrums besteht in der Praxis die Gefahr, dass die Verantwor-
tung für effektive Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit bei der Gleichstellungsbeauftragten 
"abgegeben" wird. Das LGG definiert jedoch ausdrücklich die Erfüllung des Verfassungsauf-
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trags aus Artikel 3 Abs. 2 GG und die Umsetzung des LGG als besondere Aufgabe der Dienst-
kräfte mit Leitungsfunktionen. Zur Klarstellung der jeweiligen Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten betonen die Verwaltungsvorschriften die im Nachfolgenden skizzierten Grundsätze: 
 
Zuständig für die Umsetzung des LGG ist die jeweilige Dienststelle im Rahmen der ihr zugewie-
senen Kompetenzen. Dies ist auch Ausdruck von „gender mainstreaming“, nach dem die Ge-
schlechterperspektive von Anfang an in jedes staatliche Handeln einzubeziehen ist. Es obliegt in 
erster Linie der Dienststelle selbst, für die Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförde-
rung zu sorgen. Die Gleichstellungsbeauftragte hat auf die Umsetzung des Gesetzes ergänzend 
hinzuwirken, die Dienststellenleitung zu beraten und Anregungen zu geben.  
 
Zu der diesen umfassenden Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gerecht werdenden fachli-
chen Qualifikation enthalten die Verwaltungsvorschriften ausführliche Erläuterungen. Neben der 
fachlichen Qualifikation sind gute Arbeitsmöglichkeiten und weit reichende Kompetenzen uner-
lässlich für eine wirksame Gleichstellungsarbeit. Insbesondere ist die fachliche Weisungsfreiheit 
Voraussetzung für eine effektive Ausgestaltung der Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte. 
Darin liegt eine Durchbrechung der sonst für Angehörige der Verwaltung geltenden Regel, den 
Weisungen der Vorgesetzten unterworfen zu sein. Die fachliche Weisungsfreiheit besteht im 
Hinblick auf den in § 17 LGG näher bezeichneten Aufgabenkreis der Gleichstellungsbeauftrag-
ten. Die Unabhängigkeit der Gleichstellungsbeauftragten ist wesentliche Voraussetzung für ei-
genständige Schwerpunktsetzungen und die ihr vom Gesetz zugewiesene interne Kontrollaufga-
be.  
 
Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Regelungen zu Entlastung, Aufgaben und Rechten 
der Gleichstellungsbeauftragten geben die Verwaltungsvorschriften entsprechende ausführli-
che Hinweise, auf deren Wiederholung an dieser Stelle im Hinblick auf den ergänzenden Cha-
rakter dieser Handreichung verzichtet wird.  
 



 

Handlungsempfehlungen 
zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) 

in den Kommunen 
 
 

Präambel 
 
Die kommunalen Spitzenverbände NRW, die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbü-
ros und Gleichstellungsstellen NRW, das Innenministerium und das Ministerium für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen haben sich als Ergebnis eines 
intensiven Diskussionsprozesses auf die nachfolgenden Erläuterungen zu einzelnen Regelungen 
des Landesgleichstellungsgesetzes verständigt.  
 
Die Erläuterungen sind als Angebot gedacht. Sie geben gemeinsame Rechtsauffassungen sowie 
Handlungsempfehlungen der Beteiligten wieder. Sie sollen das konstruktive und vertrauensvolle 
Zusammenwirken aller Akteurinnen und Akteure in den Gemeinden und Kreisen unterstützen, 
Reibungsverluste vermeiden helfen und Hinweise geben, wie das Gesetz wirkungsvoll und pra-
xisgerecht angewendet werden kann.  
 
Die Erläuterungen engen den Handlungsspielraum der Verantwortlichen nicht ein, sondern er-
möglichen individuelle Lösungen vor Ort, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Ziel 
der Gleichstellung von Frau und Mann in gleicher oder besserer Weise verwirklichen. 
 
 
1 
§ 1 LGG 
Ziel des Gesetzes 
 
Das LGG dient der Verwirklichung des Verfassungsauftrags zur tatsächlichen Gleichstellung 
von Frau und Mann (Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 GG). Es stellt für den Bereich des öffentlichen 
Dienstes in Nordrhein-Westfalen ein komplexes Regelwerk dar. In engem inhaltlichen Zusam-
menhang damit steht das Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das vor allem in den 
Vorschriften zur familiengerechten Arbeits- und Teilzeit sowie zur Beurlaubung seinen Nieder-
schlag gefunden hat. Diese Grundsätze und Ziele des Gesetzes sind Maßstab für Interpretation 
und Anwendung der einzelnen Regelungen. 
 
Die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und die Umsetzung des LGG sind für Dienstkräfte mit 
Leitungsfunktionen beurteilungsrelevant. 
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2 
§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 LGG 
 
2.1 
Dienststellenbegriff 
 
Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden bilden jeweils eine Dienststelle 
- die Kommunalverwaltungen, 
- die Eigenbetriebe der Kommune und 
- die Krankenhäuser der Kommune. 
 
Zu der Dienststelle "Kommunalverwaltung" zählt das gesamte Personal der kommunalen Ver-
waltung einschließlich der kommunalen Bediensteten an den Schulen; zu den Eigenbetrieben 
und Krankenhäusern zählen alle zur jeweiligen Dienststelle gehörenden Beschäftigten der 
Kommune.  
 
Für den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich der Eigen-
betriebe und Krankenhäuser ist lediglich eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Es ist 
rechtlich unbedenklich, wenn für die Eigenbetriebe und Krankenhäuser jeweils Ansprechpartne-
rinnen benannt werden, die die kommunale Gleichstellungsbeauftragte in ihrer Arbeit unterstüt-
zen. 
 
 
2.2 
Gleichstellungsbeauftragte in Zweckverbänden 
 
Ein Zweckverband gem. § 4 ff. des Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) ist eine 
eigenständige Rechtsperson in der Rechtsform der Körperschaft öffentlichen Rechts (§ 5 Abs. 1 
GkG). Er unterliegt der Aufsicht des Staates (§ 29 GkG). Deshalb erfasst das Gesetz zur Gleich-
stellung von Frauen und Männer für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsge-
setz - LGG) den Zweckverband über den § 2 Abs. 1 Satz 1 LGG. Der Zweckverband ist Dienst-
stelle im Sinne des LGG (§ 3 i.V.m. § 2 LGG). Als Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten 
bestellt ein Zweckverband eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Vertreterin (§ 15 Abs. 1 
LGG).  
 
Die Aufgaben und Rechte dieser Gleichstellungsbeauftragten sind durch §§ 17, 18 LGG festge-
legt. Der § 5 GO kommt insgesamt nicht zur Anwendung. Denn der § 5 Abs. 3 knüpft an der 
Allzuständigkeit der Gemeinde an. Zweckverbände dagegen sind nicht allzuständig. Sie nehmen 
typischerweise lediglich eine oder nur einige wenige spezielle Aufgaben aus dem Aufgaben-
spektrum einer Gemeinde wahr. 
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3 
§ 4 LGG 
Funktionsbezeichnungen 
 
Gesetze, Verordnungen, Satzungen usw. sollen spätestens dann sprachlich überarbeitet werden, 
wenn sie neu erlassen oder in weiten Teilen novelliert werden. Für eine sprachliche Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern im dienstlichen Schriftverkehr und in Vordrucken gibt der 
Gem. RdErl. d. Justizministeriums, d. Ministerpräsidenten und aller Landesministerien v. 
24.3.1993 "Gleichstellung von Frau und Mann in der Rechts- und Amtssprache" (MBl. NRW S. 
780/SMBl. NRW 20020) sachdienliche Hinweise. 
 
 
4 
§ 5 a und § 6 LGG 
Erstellen von Frauenförderplänen 
 
Frauenförderpläne sind für „die Dienststelle“, also jeweils für die gesamte Kommunalverwal-
tung, für den gesamten Bereich eines Eigenbetriebes, für den gesamten Bereich eines Kranken-
hauses aufzustellen. Es kann sinnvoll sein, in großen Verwaltungen für Teilbereiche der Verwal-
tung (z.B. Fachbereiche) Teil-Frauenförderpläne aufzustellen. Auf der Grundlage einer transpa-
renten Darstellung werden eine aussagekräftige Analyse der Beschäftigtenstruktur erleichtert und 
auf die jeweilige Organisationseinheit zugeschnittene frauenfördernde Maßnahmen möglich. 
Diese Teil-Frauenförderpläne müssen inhaltlich aufeinander abgestimmt und zu einem Gesamt-
Frauenförderplan zusammengefasst werden. Für die konkreten Zielvorgaben gemäß § 6 Abs. 3 
LGG sind die Grundsätze des § 7 LGG maßgebend. 
 
Den Gesamt-Frauenförderplan erstellt die Dienststelle. Für die Dienststelle handelt die Dienst-
stellenleitung. Es liegt in ihrer Verantwortung, wen sie mit dieser Aufgabe beauftragt. In der 
Regel wird dies die Personalstelle sein, da ihr die notwendigen Informationen zur Verfügung 
stehen und ihr grundsätzlich die Verantwortung für Personalmaßnahmen obliegt. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte ist an der Erstellung des Frauenförderplans von Anfang an zu beteiligen. 
 
Die vorgenannten Grundsätze gelten auch, soweit im Zuge der Verwaltungsmodernisierung Or-
ganisationseinheiten geschaffen werden, die die ihnen zugeteilten Haushaltsmittel für Personal 
eigenständig verwalten. 
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5 
§ 7 LGG 
Grundsätze der Ermittlung der Unterrepräsentanz von Frauen 
 
Aus Anlass von Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen ist zu prüfen, ob in den 
maßgeblichen Bereichen der angestrebte Frauenanteil von 50 v. H. erreicht ist. Bei der Berech-
nung der Unterrepräsentanz sind alle Beschäftigten einzubeziehen, die sich in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis befinden. Beurlaubte und Teilzeitbeschäftigte sind bei dieser Berechnung je-
weils nach Personen, nicht nach Stellen einzubeziehen. 
 
Der Frauenanteil wird bezogen auf die Zuständigkeit für Entscheidungen über Einstellungen, 
Beförderungen und Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten in der Dienststelle ermittelt.  
 
Die maßgeblichen Gruppen sind nach der jeweiligen Personalmaßnahme „Einstellung“ „Beför-
derung“ und „Höhergruppierung“ gesondert zu ermitteln.  
 
Bei Einstellungen im Beamtenbereich ist der Frauenanteil in der jeweiligen Laufbahn maßgebli-
che Bezugsgröße, um die Unterrepräsentanz festzustellen. Zur Laufbahn zählen alle Ämter der-
selben Fachrichtung, die eine gleiche Vorbildung und Ausbildung voraussetzen sowie der Vor-
bereitungsdienst und die Probezeit, z. B. allgemeiner gehobener Verwaltungsdienst; höherer bau-
technischer Dienst; höherer Veterinärdienst; gehobener Dienst in der Datenverarbeitung. Aus 
Anlass einer beabsichtigten Einstellung „in den Bereich“ ist also die Repräsentanz von Frauen 
und Männern in allen Ämtern der jeweiligen Laufbahn zu ermitteln.  
 
Aus Anlass einer Beförderung (z. B. in den Bereich eines Beförderungsamtes A 12 gehobener 
bautechnischer Dienst) ist zu prüfen, ob in diesem Beförderungsamt in der Dienststelle weniger 
Frauen als Männer vertreten sind. Die Beförderungsämter A 12 anderer Laufbahnen des gehobe-
nen Dienstes in der Dienststelle bleiben außer Betracht.  
 
Für den Tarifbereich (Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter) sind „die Gruppen“ 
gem. § 7 Abs. 3 LGG in gleicher Weise abzugrenzen.  
 
So ist z. B. aus Anlass einer Einstellung in ein Angestelltenverhältnis im Bereich „allgemeiner 
Verwaltungsdienst“ die Repräsentanz von Frauen und Männern in allen Stellen/Dienstposten der 
Dienststelle zu prüfen, die als solche des allgemeinen Verwaltungsdienstes ausgewiesen sind und 
die mit der dafür verlangten Vorbildung von der Einstellungsbewerberin oder dem Einstellungs-
bewerber erreicht werden können. Stellen, die bereits bei der Einstellung eine besondere Vorbil-
dung erfordern oder die künftig lediglich durch eine Zusatzqualifikation erreicht werden können, 
bleiben außer Betracht (vergleichbar einer anderen Laufbahn).  
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Anlässlich einer Höhergruppierung bilden innerhalb eines Bereichs die Dienstposten und Stellen 
eine Gruppe, die mit der gleichen Vergütungs- und Fallgruppe ausgewiesen sind.  
 
 
6 
§ 8 LGG 
 
6.1 
"Mechanismus" der Ausschreibungsregelung 
 
Aus Absatz 1 Satz 1 ergibt sich, dass bei Unterrepräsentanz von Frauen nach Maßgabe des § 7 
grundsätzlich in allen Dienststellen der Kommune, d.h.  
- in den Verwaltungen der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes,  
- in der Eigenbetrieben der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes und  
- in den Krankenhäusern der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes  
auszuschreiben ist. Dabei wird deutlich gemacht, welcher Laufbahn- und Besoldungsgruppe 
bzw. Vergütungsgruppe und Fallgruppe die ausgeschriebene Stelle angehört und welche forma-
len Zugangsberechtigungen gefordert werden. 
 
Dieser Grundsatz erfährt insoweit eine Einschränkung, als bei besonderen fachspezifischen An-
forderungen der zu besetzenden Stelle die Ausschreibung auf die Dienststellen beschränkt ist, in 
denen Absolventinnen und Absolventen einschlägiger Ausbildungsgänge (z.B. Krankenschwes-
tern / Krankenpfleger) beschäftigt sind. Zum anderen ist die Möglichkeit eröffnet, im Benehmen 
mit der Gleichstellungsbeauftragten nur in der Kommunalverwaltung, einem Eigenbetrieb oder 
einem Krankenhaus auszuschreiben. Dabei setzt die Herstellung des Benehmens eine Erörterung 
der für und gegen die Entscheidung sprechenden Gesichtspunkte voraus, soweit die Gleichstel-
lungsbeauftragte der beabsichtigten beschränkten Ausschreibung nicht zustimmt.  
 
Eine öffentliche Ausschreibung im Sinne des Absatz 2 ist z. B. eine Ausschreibung in der Tages- 
oder Wochenpresse oder in einer einschlägigen Fachzeitschrift. 
 
 
6.2 
Interne Ausschreibungen 
 
§ 8 eröffnet nicht die Möglichkeit, von einer internen Ausschreibung gänzlich abzusehen.  
 
Ein etwaiges Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten führt mangels entsprechender ge-
setzlicher Regelung nicht zur Zulässigkeit des Verzichts auf eine interne Ausschreibung. Viel-
mehr ist nach Absatz 2 ihr Einvernehmen Voraussetzung dafür, von einer öffentlichen Aus-
schreibung abzusehen. 
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Auf der Grundlage der "Benehmensregelung" des Absatz 1 kann lediglich auf dienststellenüber-
greifende Ausschreibung verzichtet werden. 
 
 
6.3 
Zeitliche Reihenfolge der Ausschreibungsmodalitäten 
 
Nach der Systematik des § 8 LGG ist zunächst mindestens intern im Sinn des Absatzes 1 auszu-
schreiben, d.h. entweder in den Bereichen aller Dienststellen der Kommune oder -im Benehmen 
mit der Gleichstellungsbeauftragten bzw. aufgrund besonderer fachspezifischer Anforderungen- 
jeweils dienststellenintern. Wenn nach einem vorausgegangenen internen Ausschreibungsverfah-
ren keine Bewerbungen von Frauen vorliegen, die die geforderte Qualifikation erfüllen, hat im 
Regelfall bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 eine externe Ausschreibung zu er-
folgen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, Frauen vermehrt Bewerbungschancen zu eröffnen. 
Der Kommune bleibt es unbenommen, gleichzeitig intern und extern auszuschreiben.  
 
 
7 
§ 8 Abs. 6 LGG 
Ausschreibung von Stellen zur Besetzung auch in Teilzeit 
 
Teilzeitarbeit ist grundsätzlich auf allen Arbeitsplätzen in allen Dienststellen möglich; dies gilt - 
je nach Ausgestaltung der Teilzeit - auch für Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 
Dabei bedeutet Teilzeit nicht notwendig eine Halbtagsstelle. Die Entwicklung flexibler Arbeits-
zeitmodelle ermöglicht, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Die besonderen beamtenrecht-
lichen Bestimmungen über die Voraussetzungen von Teilzeit bleiben unberührt. Stehen im kon-
kreten Fall zwingende dienstliche Gründe einer Teilzeitbeschäftigung entgegen, ist auf den Hin-
weis in der Ausschreibung zu verzichten. Es empfiehlt sich, die zwingenden dienstlichen Belan-
ge aktenkundig zu machen; eine allgemein gehaltene Feststellung, dass eine Arbeitsplatzteilung 
dienstlich nicht vertretbar sei, genügt nicht. Ein wesentliches Kriterium bei der Prüfung im Hin-
blick auf eine mögliche Arbeitsplatzteilung ist regelmäßig, ob durch zumutbare organisatorische 
Maßnahmen etwaige schwerwiegende Nachteile für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung be-
hoben werden können. 
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8 
§ 8 Abs. 8 Nr. 3 LGG 
Ausschreibung von Stellen, bei denen die Höherbewertung in absehbarer Zeit nach Stel-
lenbesetzung erfolgt 
 
Bei Umsetzungen innerhalb der Dienststelle auf gleichwertige Dienstposten ohne Übertragung 
höherwertiger Tätigkeit kann von einer Ausschreibung nach den Absätzen 1 und 2 abgesehen 
werden (§ 8 Abs. 8 Nr. 3 LGG). Ein Dienstposten ist dann höher bewertet, wenn seine Wahr-
nehmung auf Veranlassung des Dienstvorgesetzten eine Höhergruppierung nach sich zieht oder 
dem Dienstposten eine höhere Besoldungsgruppe verbindlich zugeordnet ist.  
 
Soweit im Zeitpunkt der Umsetzung eine künftige Höherbewertung des Dienstpostens bereits 
absehbar ist, ist im Interesse einer transparenten Personalentwicklung eine Ausschreibung ange-
zeigt. 
 
Ausschreibungen erfolgen auch dann, wenn sowohl Beschäftigte in der ausgeschriebenen Wer-
tigkeit der Stelle als auch Beschäftigte in niedrigeren Besoldungs- oder Vergütungsgruppen an-
gesprochen werden.  
 
Einer Ausschreibung bedarf es nicht, wenn eine beurlaubte oder abgeordnete Beschäftigte bzw. 
Beschäftigter nach Ablauf der Beurlaubung oder Abordnung zurückkehrt und die freie Stelle 
durch diese bzw. diesen besetzt werden soll. 
 

 
9 
§ 12 LGG 
 
9.1 
Allgemein 
 
Der § 12 LGG enthält eine Soll-Vorgabe, die nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zur 
Kommunalverfassung zu beachten ist. 
 
Gremien im Sinne des Gesetzes sind, wie die nicht abschließende Aufzählung des Absatzes 1 
verdeutlicht, grundsätzlich alle durch besondere Geschäftsanweisung eingerichteten Gremien im 
Geltungsbereich des Gesetzes. Ein Beispiel für den kommunalen Bereich ist die vielerorts einge-
richtete Bewertungskommission, die die Wertigkeit von Arbeitsplätzen oder Dienstposten und 
ihre Zuordnung zu Besoldungs- und Vergütungsgruppen festlegt.  
 
Die Regelung zur geschlechtsparitätischen Gremienbesetzung setzt voraus, dass die als Mitglie-
der in dem betreffenden Gremium vorgesehenen Männer und Frauen die erforderliche Eignung 
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aufweisen. Der Soll-Vorgabe kann dann nicht entsprochen werden, wenn dies aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist Tat- und/ oder Rechtsfrage. 
 
Eine von der Soll-Vorschrift gedeckte Ausnahme liegt vor, wenn es aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen nicht möglich ist, ebenso viele Frauen wie Männer zu benennen. Diese Ausnah-
mefälle sind z.B. dann gegeben, wenn 
 
- die Gremienmitgliedschaft bestimmter Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger unmittel-

bar auf Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift beruht, oder 
 
- bei der aufgrund rechtlicher Vorgaben erfolgenden Entsendung aus einem Kreis von Funkti-

onsträgerinnen und Funktionsträgern in der entsprechenden Funktion keine Frauen zur Ver-
fügung stehen 

 
Bei der Besetzung der Ratsausschüsse und sonstigen Gremien des Rates ist § 12 LGG nicht an-
zuwenden. Das Verfahren regelt sich insoweit ausschließlich nach § 58 i.V.m. § 50 GO. 
 
Der in Absatz 2 verwandte Begriff der Entsendung umfasst neben Benennungen auch Vorschlä-
ge für die Gremienbesetzung durch die hierzu berechtigte Stelle. Entsendende Stellen im Sinne 
der Vorschrift sind alle Stellen, denen für das zu besetzende Gremium Benennungs- oder Vor-
schlagsrechte zustehen. Die Stelle nach § 3 LGG wirkt auf die entsendenden Stellen ein, die 
Vorgabe der Geschlechterparität zu beachten. Damit sind auch solche Stellen erfasst, die gem. §§ 
2, 3 nicht unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, wie z.B. außerhalb der Dienststelle 
stehende Organisationen und gesellschaftliche Gruppierungen. Der Entsendung ist der Maßstab 
der Geschlechterparität zugrundezulegen, da die Entsendung in Gremien erfolgt, die bei Dienst-
stellen nach § 3 und damit bei Adressaten des LGG gebildet oder wiederbesetzt werden.  
 
Bei einer Gremienbesetzung durch Wahlen ist für die Wahl selbst das in Abs. 2 bezeichnete Ver-
fahren nicht anzuwenden. Bei der Aufstellung von Listen und Vorschlägen für die Kandidatur, 
die der Wahl vorausgeht, soll jedoch dafür Sorge getragen werden, dass Männer und Frauen 
gleichberechtigt vertreten sind (Absatz 1 Satz 2).  
 
Im Rahmen des Absatzes 3 wird auch auf die Besetzung von Gremien Einfluss genommen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes liegen. Soweit z.B. von Gemeinden Benennungs- 
oder Vorschlagsrechte in Bezug auf solche Gremien wahrgenommen werden, haben sie ebenfalls 
das in Absatz 2 festgelegte Verfahren anzuwenden.  
 
§ 12 Abs. 4 LGG verpflichtet die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Eigenbetriebe 
und Krankenhäuser, in die Berichte zu den Frauenförderplänen auch Ausführungen zur Umset-
zung der Bestimmungen zur Gremienbesetzung aufzunehmen. Zur Umsetzung des § 12 Abs. 4 
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LGG ist es zweckdienlich, Statistiken über die Gesamtzahl der Gremienbesetzungen und die 
Zahl der Fälle, in denen von der grundsätzlich vorgegebenen geschlechtsparitätischen Besetzung 
Ausnahmen zugelassen werden, zu führen. Im Interesse aussagekräftiger und nachvollziehbarer 
Berichte bietet es sich an, die jeweiligen Ausnahmegründe schriftlich darzulegen.  
 
 
9.2 
Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen gem. § 113 GO 
 
Über die Besetzung von Gremien verselbstständigter Unternehmen oder Einrichtungen mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Gemeinde trifft § 113 GO besondere Vorschriften, die von drei 
Grundsätzen geprägt sind: 
 
Einerseits geht es darum, den Sachverstand von Kommunalpolitikerinnen und -politikern sowie 
von Verwaltungsangehörigen in den Organen kommunaler Gesellschaften nutzbar zu machen. 
Die konkrete Ausgestaltung der Vertretung ist dabei grundsätzlich dem Rat überlassen, in dessen 
Ermessen es liegt, ob er Ratsmitglieder, Hauptverwaltungsbeamtinnen oder -beamte, andere Be-
dienstete der Gemeinde oder sonstige Vertreterinnen oder Vertreter bestellt. Sind im Einzelfall 
zwei oder mehrere Vertretungen zu benennen, muss jedoch die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte oder eine von ihm oder ihr vorgeschlagene Vertretung dazu zählen.  
 
Ferner gehört zu den Grundsätzen des § 113 GO die Bindung der Vertreterinnen und Vertreter an 
die Ratsbeschlüsse. 
 
Drittens erfolgt die Entsendung nach den Grundsätzen gem. § 50 GO. 
 
Soweit in § 113 GO die Vorauswahl durch den Rat bzw. das Entscheidungsverfahren gem. § 50 
GO angesprochen ist, geht insoweit von § 12 LGG lediglich eine Appellfunktion aus, den Leit-
gedanken der paritätischen Besetzung zu berücksichtigen. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte orientiert sich bei der Wahrnehmung des Vorschlagsrechts an der 
Zielvorgabe der geschlechtsparitätischen Besetzung, wobei Funktion, Amt und Qualifikation von 
maßgeblicher Bedeutung sind. 
 
 
10 
§ 15 Abs. 1 LGG analog 
Stellvertretung der Gleichstellungsbeauftragten 
 
Der § 21 LGG nimmt keinen Bezug auf § 15 Abs. 1 LGG. Deshalb besteht keine Pflicht,  eine 
Stellvertreterin der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zu bestellen. Gleichwohl besteht 
auch in Kommunen zumindest für den Aufgabenbereich der beteiligungspflichtigen Rechtsge-



 10

schäfte entsprechender Handlungsbedarf. Da die der Gleichstellungsbeauftragten zugeordneten 
Beschäftigten diese in ihrer besonderen Rechtsstellung mit den spezifischen Befugnissen und 
Beteiligungsrechten nicht vertreten können, könnte bei Abwesenheit der Gleichstellungsbeauf-
tragten den Vorgaben des § 18 LGG zu den Unterrichtungs- und Anhörungspflichten nicht ent-
sprochen werden. Der Zweck der obligatorischen Beteiligungspflichten ist, dass die Gleichstel-
lungsbeauftragte im konkreten Fall die Belange der Gleichstellung von Frauen und Männern 
geltend machen kann.  
 
Vor diesem Hintergrund ist die Bestellung einer Stellvertreterin im Benehmen mit der Gleich-
stellungsbeauftragten sinnvoll, um die Aufgaben und Beteiligungsrechte nach §§ 17, 18 LGG 
auch in Fällen längerer Abwesenheit der Gleichstellungsbeauftragten aus Gründen der Rechtssi-
cherheit wahrnehmen zu können.  
 
 
11 
§ 15 Abs. 3 LGG 
Anforderungen an die Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten 
 
Die Anforderungen an die fachliche Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten bemessen sich 
nach den in der jeweiligen Kommune zu erfüllenden Aufgaben. Das Aufgabenspektrum erfordert 
Kenntnisse über Personal- und Organisationsaufgaben sowie in den spezifischen fachlichen Tä-
tigkeitsbereichen. Dabei zählen die Fähigkeit zur gleichstellungspolitischen Bewertung von 
Verwaltungsvorgängen, Interesse an politischen Fragestellungen sowie Eigeninitiative nach dem 
Leitbild des LGG zum Anforderungsprofil. 
 
 
12 
§ 16 Abs. 1 LGG 
Fachliche Weisungsfreiheit 
 
In der fachlichen Weisungsfreiheit liegt eine Durchbrechung der sonst für Angehörige der Ver-
waltung geltenden Regel, den Weisungen der Vorgesetzten unterworfen zu sein. 
 
Sie ist Ausgleich für die fehlende Entscheidungskompetenz und besteht im Hinblick auf den in § 
17 LGG näher bezeichneten Aufgabenkreis der Gleichstellungsbeauftragten. Soziale, organisato-
rische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, 
Vorstellungsgespräche und Beurteilungen, die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans 
sind Beispiele für die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten an gleichstellungsrelevanten 
Sachverhalten. Der Gleichstellungsbeauftragten steht aufgrund ihrer fachlichen Weisungsfreiheit 
die Entscheidung darüber zu, wie sie ihre Aufgabe fachlich-inhaltlich wahrnimmt. Angesichts 
der Vielgestaltigkeit der für die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten im weisungsfreien 
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Raum denkbaren Aktivitäten wäre eine gegen den Willen der Gleichstellungsbeauftragten erfol-
gende Zuweisung von Aufgaben durch die Hauptverwaltungsbeamtin oder den Hauptverwal-
tungsbeamten ebensowenig wie eine Weisung hinsichtlich der Art und Weise der Aufgabenerle-
digung an die Gleichstellungsbeauftragte mit der fachlichen Weisungsfreiheit vereinbar. Dies 
schließt Anregungen und Impulse an die Gleichstellungsbeauftragte nicht aus. Das Recht der 
Gleichstellungsbeauftragten zur weisungsfreien Schwerpunktsetzung ist allerdings nicht schran-
kenlos gewährleistet. Sofern der Rat von seiner Befugnis Gebrauch gemacht hat, in der Haupt-
satzung auch im Hinblick auf das gleichstellungspolitische Aufgabenfeld Vorgaben zu machen, 
ist die Gleichstellungsbeauftragte an diesen Rahmen gebunden. 
 
Die fachliche Weisungsfreiheit besteht weiterhin nur, soweit die Gleichstellungsbeauftragte 
rechtmäßig handelt. Die Rechtsaufsicht der Dienststellenleitung bleibt also ebenso unberührt wie 
die organisatorische Dienstaufsicht. 
 
 
13 
§ 17 LGG  
Beteiligungspflichtige Maßnahmen; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz einer Angele-
genheit 
 
Zuständig für die Umsetzung des Gesetzes ist die jeweilige Dienststelle im Rahmen der ihr zu-
gewiesenen Kompetenzen. Für die Dienststelle handelt die Dienststellenleitung. Es obliegt in 
erster Linie der Dienststelle selbst, für die Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung zu 
sorgen. Die Gleichstellungsbeauftragte hat auf die Umsetzung des Gesetzes ergänzend hinzuwir-
ken, die Dienststellenleitung zu beraten und Anregungen zu geben. Die Mitwirkung bezieht sich 
zum einen auf alle Vorhaben und Maßnahmen, die sich auf die Dienststelle und ihre Beschäftig-
ten beziehen. Die Regelungen zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten garantieren ihr 
auch die Mitwirkung an der fachlichen Aufgabenwahrnehmung unter gleichstellungspolitischen 
Gesichtspunkten. Die Gleichstellungsbeauftragte ist für die Beurteilung der Gleichstellungsrele-
vanz zuständig. Dabei beschränkt sich ihre Darlegungspflicht im Hinblick auf die Gleichstel-
lungsrelevanz einer Angelegenheit darauf, dass sie die Möglichkeit des Entstehens einer Gleich-
stellungsrelevanz aufzeigt. Das LGG geht von der möglichst frühzeitigen Einbindung der 
Gleichstellungsbeauftragten in den Willensbildungsprozess aus.  
 
Beteiligungspflichtige personelle und soziale Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die berufli-
che Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen. Auch wenn lediglich Männer durch 
eine Maßnahme betroffen sind, kann diese die Belange der Frauenförderung berühren. Zu den 
beteiligungspflichtigen Maßnahmen gehört auch die Erstellung von Personalentwicklungskon-
zepten.  
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Voraussetzung einer effektiven Aufgabenerfüllung ist die gleichberechtigte Mitgliedschaft der 
Gleichstellungsbeauftragten in Beurteilungsbesprechungen. Besprechungen in diesem Sinne sind 
Treffen von Personalverantwortlichen, in denen die Leistungen bzw. geplanten  
 
Beurteilungen der Beschäftigten miteinander verglichen oder einheitliche Bewertungsmaßstäbe 
erörtert werden. Organisatorische Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die Ordnung und Ges-
taltung der Arbeitsplätze betreffen, wie z.B. strukturelle Veränderungen, Organisationsuntersu-
chungen oder Fragen der Arbeitszeit.  
 
Über Form und Umfang der Beteiligung können zwischen Dienststelle und Gleichstellungs-
beauftragter Verfahrensvereinbarungen getroffen werden.  
 
 
14 
§ 18 LGG  
Verfahren der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten  
 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Maßnahmen in Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reichs (s.o.) bereits im Planungsstadium zu beteiligen, d.h. zu unterrichten und unter Einräumung 
der gesetzlichen Fristen anzuhören. Dies gilt auch für die Erstellung von Beschlussvorlagen der 
Verwaltung für den Rat oder seine Ausschüsse (vgl. § 62. Abs. 2 GO). Hierzu erhält sie umfas-
sende Akteneinsicht. "Frühzeitig“ bedeutet, dass die Gleichstellungsbeauftragte Gelegenheit hat, 
sich am Entscheidungsprozess der Dienststelle zu beteiligen und das Ergebnis zu beeinflussen. 
Diesem Zweck dient insbesondere das in § 18 Abs. 4 LGG geregelte Teilnahmerecht an Bespre-
chungen der Dienststelle - z.B. Amtsleitungsbesprechungen - sowie an den Vierteljahresgesprä-
chen nach § 63 LPVG zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat. Eine frühzeitige 
Beteiligung ist nicht gegeben, wenn entweder bereits eine Entscheidung getroffen oder durch 
Vorentscheidungen in der Weise vollendete Tatsachen geschaffen worden sind, dass die Maß-
nahme für die Gleichstellungsbeauftragte nicht mehr mitgestaltungsfähig ist. Die nicht rechtzei-
tige Beteiligung an Entscheidungen und Maßnahmen nach dem LGG hat zur Folge, dass die 
Maßnahme für eine Woche bzw. drei Arbeitstage (§18 Abs. 3 LGG) auszusetzen und die Betei-
ligung nachzuholen ist. Eine ohne Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten durchgeführte 
Maßnahme leidet an einem Verfahrensmangel. 
 
Die Berechnung der der Gleichstellungsbeauftragten eingeräumten Stellungnahmefrist, die - ab-
gesehen von Fällen der fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen - in der Re-
gel eine Woche nicht unterschreiten darf, bestimmt sich nach § 31 VwVfG i.V.m. § 188 Abs. 2 
BGB. Eine dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechende Beteiligung der Gleichstellungsbe-
auftragten wird nur erreicht, wenn diese durch eine ordnungsgemäße Unterrichtung über beab-
sichtigte Maßnahmen in die Lage versetzt wird, eine Stellungnahme abzugeben.  
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Die Abstimmung zwischen Gleichstellungsbeauftragter und Dienststellenleitung ist ein Element 
der Willensbildung der Dienststelle. Deshalb tritt das Recht auf Abgabe einer Stellungnahme der 
Gleichstellungsbeauftragten zeitlich vor das personalvertretungsrechtliche Beteiligungsverfah-
ren. Dies gilt nicht bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen. 
 
 
15 
§ 19 LGG 
Widerspruchsrecht 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte sollte bei der Ausübung ihres Widerspruchsrechts wegen der 
unterschiedlichen Verfahrensfolgen jeweils deutlich machen, ob sie sich dabei auf § 19 Abs. 1 
LGG oder auf § 5 Abs. 5 GO stützt. Im Rahmen ihrer dienststelleninternen Beteiligung nach dem 
LGG  kann die Gleichstellungsbeauftragte zu dem Vorgang eine Stellungnahme abgeben, ihr 
unmittelbares Vortragsrecht nutzen oder gemäß § 19 Abs. 1 LGG Widerspruch einlegen. Es sind 
ihr damit differenzierte Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Im Interesse eines sachgerechten Ein-
satzes der unterschiedlichen Instrumentarien ist es oftmals zweckdienlich, zunächst die genann-
ten, unterhalb der Schwelle des förmlichen Widerspruchs liegenden Möglichkeiten auszuschöp-
fen. Bei Einlegung des Widerspruchs ist der Vollzug der Maßnahme bis zur erneuten Entschei-
dung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten auszusetzen. 
 
 
16 
§ 5 GO 
Systematik und Entstehungsgeschichte 
 
Der § 5 der Gemeindeordnung „Gleichstellung von Frau und Mann“ enthält eine eigenständige 
Regelung dieser Aufgabe, die unabhängig von der Existenz und vom Inhalt des Landesgleich-
stellungsgesetzes besteht. Dies gilt es bei der Auslegung und Anwendung des § 5 GO und der für 
die Kommunen geltenden Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes zu berücksichtigen. 
 
 
17 
§ 5 Abs. 3 GO 
Aufgaben und fachliche Weisungsfreiheit der Gleichstellungsbeauftragten 
 
§ 5 Abs. 3 GO enthält eine globale Umschreibung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauf-
tragten. Dieser Aufgabenbereich umfasst alle Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die 
Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und 
Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.  
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Soweit es sich um dienststelleninterne Angelegenheiten handelt, sind die in der Gemeinde-
ordnung festgelegten Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten durch Artikel 1 des Landes-
gleichstellungsgesetzes (§§ 17 i.V.m. 21 LGG) weiter konkretisiert worden.  
 

Dieser gegenüber dem LGG erweiterte Wirkungskreis der Gleichstellungsbeauftragten nach au-
ßen hat entsprechende Auswirkungen auf die Pflicht zu ihrer Beteiligung. Diese erstreckt sich 
auch auf die Beteiligung an der fachlichen Aufgabenwahrnehmung unter gleichstellungspoliti-
schen Gesichtspunkten.  
 
Weder GO noch LGG räumen der Gleichstellungsbeauftragten Entscheidungsbefugnisse ein. 
Vielmehr geben ihr die gesetzlichen Regelungen die Möglichkeit, Fragen mit Gleichstellungs-
relevanz zu thematisieren, dazu Anregungen zu geben sowie über gemeindliche Vorhaben in-
formiert zu werden und an deren Vorbereitung mitwirken zu können. Diese Beteiligungsrechte 
soll sie im Interesse ihres erfolgreichen Wirkens unbeeinflusst von fachlichen Weisungen wahr-
nehmen können.  
 

Es soll deshalb bei der Gleichstellungsbeauftragten liegen, wie sie ihre Aufgabe fachlich-
inhaltlich wahrnimmt, d.h. welcher Sache sie sich schwerpunktmäßig annimmt und wie sie diese 
bearbeitet. Die fachliche Weisungsfreiheit besteht allerdings nur, soweit die Gleichstellungsbe-
auftragte rechtmäßig handelt. Die Rechtsaufsicht der Dienststellenleitung bleibt also ebenso un-
berührt wie die organisatorische Dienstaufsicht. 
 
 
18 
§ 5 Abs. 4 GO 
Teilnahme der Gleichstellungsbeauftragten an Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des 
Rates und seiner Ausschüsse 
 
Mit § 5 Abs. 4 und 5 GO werden der Gleichstellungsbeauftragten eigenständige Teilnahme- und 
Verfahrensrechte eingeräumt. Voraussetzung für eine effektive Ausübung dieser Rechte ist, dass 
die Gleichstellungsbeauftragte rechtzeitig und umfassend über alle Angelegenheiten, die in ihren 
Bereich fallen können, informiert wird. Sofern Beschlussvorlagen für den Rat und seine Aus-
schüsse - wie dies zum überwiegenden Teil der Fall sein dürfte - von der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten vorbereitet werden, wird die Gleichstellungsbeauf-
tragte bereits in einem sehr frühen Stadium, d.h. bei der Erarbeitung der Verwaltungsvorlage 
beteiligt. Die Identifikation gleichstellungsrelevanter Vorlagen sowie eine fundierte Stellung-
nahme der Gleichstellungsbeauftragten setzen einen regelmäßigen intensiven fachlichen Aus-
tausch zwischen Hauptverwaltungsbeamtin oder Hauptverwaltungsbeamten, Gleichstellungsbe-
auftragter und den jeweiligen Fachämtern voraus. Diese frühzeitige Beteiligung hat zum Ziel, die 
Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten in den Willensbildungs- und Entscheidungspro-
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zess der Verwaltung einfließen zu lassen und dient im Übrigen der Vermeidung eines Wider-
spruchs der Gleichstellungsbeauftragten im Verfahren.  
 
Die verwaltungsintern von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
gewährleistete Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten an der Erarbeitung von Beschluss-
vorlagen findet wegen der im Vorfeld bereits festgestellten Gleichstellungsrelevanz einer Ange-
legenheit ihre Fortsetzung in dem Teilnahme- und Rederecht der Gleichstellungsbeauftragten in 
den Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse, in denen diese Vorlagen Beratungs- oder Ent-
scheidungsgegenstand sind. Zur Erleichterung der Verfahrensabläufe kann es zweckdienlich 
sein, der Gleichstellungsbeauftragten die jeweilige Tagesordnung und Sitzungseinladung von 
Rat und Ausschüssen zur Verfügung zu stellen. 
 
Gemäß § 70 Abs. 2 GO wirkt der Verwaltungsvorstand insbesondere mit bei den Grundsätzen 
der Organisation und der Verwaltungsführung, der Planung von Verwaltungsaufgaben mit be-
sonderer Bedeutung, der Aufstellung des Haushaltsplans sowie den Grundsätzen der Personal-
führung und Personalverwaltung. Diese Aufgaben betreffen typischerweise Themen, die zumin-
dest Gleichstellungsrelevanz haben können und damit auch zum Aufgabenbereich der Gleich-
stellungsbeauftragten gemäß § 5 Abs. 4 GO zählen. An Sitzungen des Verwaltungsvorstands, bei 
denen eines der genannten Themen Gegenstand der Erörterung ist, hat die Gleichstellungsbeauf-
tragte insoweit Teilnahme- und Rederecht. 
 
 
19 
§ 5 Abs. 4 GO 
Recht auf eigenständige Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte kann im Rahmen ihrer gemäß § 5 Abs. 3 GO - ggf. durch die 
Hauptsatzung näher - beschriebenen Aufgaben die Öffentlichkeit über die kommunaler Gleich-
stellungsarbeit unterrichten. Die Bezugnahme auf den Aufgabenbereich der Gleichstellungsbe-
auftragten macht deutlich, dass diese kein "allgemeinpolitisches Mandat" hat, sondern dass es 
sich um eine auf ihre Aufgaben bezogene Berechtigung handelt. Das Wort "unterrichten" bringt 
zugleich zum Ausdruck, dass die Öffentlichkeitsarbeit in Form einer neutralen Darstellung über 
Sachstand und Ergebnisse in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten erfolgt. Gestützt auf 
ihre fachliche Weisungsfreiheit obliegt ihr die Entscheidung darüber, wann, über welche Themen 
und in welcher Form (z.B. Pressemitteilung) sie von ihrem Unterrichtungsrecht Gebrauch macht. 
Selbstverständlich ist, dass die Gleichstellungsbeauftragte über die Themen, die Gegenstand 
nichtöffentlicher Sitzungen sind, Verschwiegenheit bewahrt. Da die Gleichstellungsbeauftragte 
in die Gesamtverwaltung integriert ist und die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwal-
tungsbeamte für die Gesamtverwaltung verantwortlich ist, sollten auch im Rahmen des § 5 Abs. 
4 GO öffentlichkeitswirksame Darstellungen in der Regel erst erfolgen, nachdem die Hauptver-
waltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte von dieser Absicht zumindest in Kenntnis 
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gesetzt worden sind. Wegen der fachlichen Weisungsfreiheit ist allerdings die Zustimmung der 
Dienststellenleitung zur Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten nicht erforderlich. 
Es bleibt der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund ihrer fachlichen Weisungsfreiheit aber unbe-
nommen, aus gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten eine von der offiziellen Verwaltungs-
meinung abweichende Auffassung zu vertreten. Selbstverständlich ist, dass die Gleichstellungs-
beauftragte die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten hat und über der Verschwiegenheits-
pflicht unterliegende Angelegenheiten Stillschweigen bewahrt.  
 
 
20 
§ 5 Abs. 5 GO 
Widerspruchsrecht 
 
Im Unterschied zum Widerspruchsrecht der Gleichstellungsbeauftragten nach § 19 Abs. 1 LGG 
ist das Widerspruchsrecht nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 5 GO auf Beschlussvorlagen der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten an den Rat und damit auf Ange-
legenheiten beschränkt, in denen eine Entscheidung des Rates vorgesehen ist. Die frühzeitige 
Zuleitung aller gleichstellungsrelevanten Vorlagen, durch die Beschlüsse des Rates vorbereitet 
werden, gewährleistet, dass gleichstellungspolitische Gesichtspunkte in den Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozess der Verwaltung einbezogen werden, und dient damit der Vermeidung 
eines Widerspruchs der Gleichstellungsbeauftragten im Verfahren. Die aus § 5 Abs. 5 GO er-
wachsende Pflicht der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten, den Rat 
zu Beginn der Beratungen auf den Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten und seine we-
sentlichen Gründe hinzuweisen, trifft sie bzw. ihn als Organ; sie kann also auch von der Sit-
zungsvertretung der Verwaltung erfüllt werden. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte kann es auch der Gleichstellungsbeauftragten selbst überlassen, ihren Wider-
spruch darzustellen und zu begründen. Der Rat entscheidet dann unter Abwägung der Argumen-
tation der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten und der Gleichstel-
lungsbeauftragten abschließend über die Beschlussvorlage.  
 
Im Rahmen ihrer Beteiligung an einer gleichstellungsrelevanten Angelegenheit im Sinne des § 
17 LGG, die auch Gegenstand einer Beschlussvorlage ist, kann die Gleichstellungsbeauftragte 
zunächst Widerspruch nach § 19 Abs. 1 LGG einlegen. Es bleibt ihr aber unbenommen, bei 
Nichtabhilfe zusätzlich von ihrem Widerspruchsrecht nach § 5 Abs. 5 GO Gebrauch zu machen. 
 
Bei Entscheidungen durch einen Ausschuss an Stelle des Rates (vgl. § 41 Abs. 2 GO) und in 
Fällen der Vorbereitung von Ratsbeschlüssen durch Ausschüsse (vgl. § 62 Abs. 2 GO) ist der 
Gleichstellungsbeauftragten aufgrund ihres Rederechts gem. § 5 Abs. 3 GO die Möglichkeit er-
öffnet, ihre Position umfassend darzustellen und dadurch den Willensbildungs- und Entschei-
dungsfindungsprozess zu beeinflussen.  
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21 
§ 5 Abs. 6 GO 
Hauptsatzung 
 
§ 5 Abs. 6 GO enthält eine ausdrückliche Ermächtigung für den Rat, in der Hauptsatzung nähere 
Regelungen zu den Absätzen 3 bis 5 zu treffen. Als untergesetzliche Rechtsnormen müssen sich 
Satzungen im Rahmen gesetzlicher Festlegungen halten. Es ist dem Rat also möglich, nähere 
Modalitäten des Zusammenwirkens der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten mit den kom-
munalen Organen in Ergänzung der Regelungen von GO und LGG festzulegen, oder etwa durch 
Hervorhebung bestimmter Themen aus dem breiten Aufgabenfeld "Gleichstellungspolitik" die-
sen ein besonderes politisches Gewicht zu verleihen. In diesem Rahmen bewegt sich auch die 
kommunale Gleichstellungsbeauftragte, wobei für sie entsprechend der gesetzlichen Vorgabe der 
fachlichen Weisungsfreiheit nach wie vor die Möglichkeit gegeben sein muss, eigene Schwer-
punkte zu setzen. 
 



Ausführungserläuterungen zur Umsetzung des LGG 
bei den der Aufsicht des Landes unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
 
 

Präambel 
 
Auf Wunsch einiger Kammern der wirtschaftlichen und freiberuflichen Selbstverwaltung hat das 
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Oktober des Jahres 2000 eine Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes 
eingerichtet. An dieser Arbeitsgruppe nahmen u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Industrie- und 
Handelskammern, der Handwerkskammern, der Heilberufekammern, der Rechtsanwaltskammern 
sowie des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr und des Ministeri-
ums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen teil. 
 
Anhand eines vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit erstellten Entwurfes 
der Ausführungserläuterungen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes hat die Arbeits-
gruppe als Ergebnis eines umfangreichen Diskussionsprozesses dieses Papier erarbeitet. 
 
Die darin enthaltenen Erläuterungen sind als Angebot nicht nur für die Kammern der wirtschaftli-
chen und freiberuflichen Selbstverwaltung, sondern gleichermaßen für alle der Aufsicht des Lan-
des Nordrhein-Westfalens unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts gedacht. Sie sollen das konstruktive und vertrauensvolle Zusammenwirken aller Ak-
teurinnen und Akteure in den vorgenannten Dienststellen unterstützen, Reibungsverluste vermei-
den helfen und Hinweise geben, wie das Gesetz wirkungsvoll und praxisgerecht angewendet wer-
den kann. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist - anders als der Personalrat - Teil der Dienststelle. Als solcher 
obliegt es ihr, die Dienststelle zu unterstützen und zu beraten. Selbstverständlich ist, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten und über Dienststellenin-
terna Verschwiegenheit zu bewahren hat. Ihre Kompetenzen bestehen in Informationsmöglichkei-
ten und Thematisierungschancen, in Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Anregungsrechten sowie in 
einer Widerspruchsbefugnis. Im Bereich "Gleichstellung" agiert sie weisungsfrei. Der Gleichstel-
lungsbeauftragten ist allerdings keine Entscheidungsgewalt übertragen. 
 
Der Dienststelle verbleibt ein Spielraum für die Ausgestaltung der Stellung der Gleichstellungs-
beauftragten, insbesondere im Hinblick auf ihre Ansiedlung in der Dienststelle. Der Kernbereich 
der Personal- und Organisationshoheit bleibt daher unberührt. 
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In Kenntnis der unterschiedlichen Gegebenheiten und Besonderheiten in den einzelnen Dienststel-
len engen die Erläuterungen den Handlungsspielraum der Verantwortlichen nicht ein, sondern 
ermöglichen den einzelnen Dienststellen individuelle Lösungen vor Ort, die im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben das Ziel der Gleichstellung von Frau und Mann in gleicher oder besserer 
Weise verwirklichen. 
 
 
Zu § 1 
Ziel des Gesetzes 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Das LGG dient der Umsetzung des Verfassungsauftrags zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau 
und Mann aus Art. 3 Absatz 2 Satz 2 GG und sieht für den Bereich des öffentlichen Dienstes in 
Nordrhein-Westfalen ein komplexes Regelwerk vor. In engem inhaltlichen Zusammenhang damit 
steht das Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das vor allem in den Vorschriften zur fa-
miliengerechten Arbeits- und Teilzeit sowie zur Beurlaubung seinen Niederschlag gefunden hat. 
Die vorgenannten Grundsätze und Ziele des Gesetzes sind Maßstab für Interpretation und An-
wendung der einzelnen Regelungen. 
 
2 
Zu Absatz 3 
 
Die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und die Umsetzung des LGG sind für Dienstkräfte mit 
Leitungsfunktion beurteilungsrelevant. 
 
 
Zu § 2 
Geltungsbereich 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Gemäß Absatz 1 erfasst der Geltungsbereich des LGG neben den Verwaltungen des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände und den Eigenbetrieben und Krankenhäusern des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie den Gerichten und Hochschulen, dem Landesrech-
nungshof, der Landesbeauftragten und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, der Verwal-
tung des Landtages und dem Westdeutschen Rundfunk Köln auch die der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und damit auch 



 3

die Kammern der wirtschaftlichen und freiberuflichen Selbstverwaltung. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 beschränkt den Geltungsbereich des LGG für die Sparkassen, die Westdeutsche Landes-
bank Girozentrale, die Westfälischen Provinzial-Versicherungsanstalten, die Lippische Landes-
Brandversicherungsanstalt sowie den Westdeutschen Rundfunk Köln auf die grundlegenden Vor-
schriften. 
 
 
Zu § 3 
Begriffsbestimmung 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Adressaten des LGG sind nicht ausschließlich "Behörden", sondern "Dienststellen", wozu gemäß 
§ 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 neben Behörden und Einrichtungen des Landes auch 
die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts und demzufolge auch die Kammern der wirtschaftlichen und freiberuflichen Selbst-
verwaltung zu rechnen sind. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind auch 
- beurlaubte Beschäftigte sowie im Mutterschutz befindliche Personen 
- Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen 
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
- studentische Hilfskräfte 
- wissenschaftliche Hilfskräfte 
- Beschäftigte, die aus Drittmitteln bezahlt werden, sofern ein Arbeitsverhältnis (auch be-

fristet) besteht. 
 
2.2 
Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind nicht 
- Zivildienstleistende 
- Praktikantinnen und Praktikanten 
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- Beschäftigte aus Gestellungsverträgen und Leihverträgen 
- Unternehmerinnen und Unternehmer im Rahmen von Werkverträgen 
- Dienstverpflichtete im Rahmen von Dienstverträgen, die ihre Dienste in wirtschaftlicher und 

sozialer Selbständigkeit und Unabhängigkeit leisten 
- Referendarinnen und Referendare. 
 
 
Zu § 5a 
Erstellung und Fortschreibung von Frauenförderplänen 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Zuständig für die Erstellung des Frauenförderplans ist die Dienststelle. Es liegt in der Verantwor-
tung der Dienststellenleitung, wen sie mit dieser Aufgabe beauftragt. In der Regel wird dies die 
Personalstelle sein, da ihr die notwendigen Informationen zur Verfügung stehen und ihr grund-
sätzlich die Verantwortung für Personalmaßnahmen obliegt. Die Gleichstellungsbeauftragte ist an 
der Erstellung von Anfang an zu beteiligen. 
 
1.2 
Die Verpflichtung zur Erstellung des Frauenförderplans gründet sich nicht allein auf die beste-
hende Unterrepräsentanz von Frauen. Unabhängig von der Pflicht zur Festlegung von Zielvorga-
ben können Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder zur Förde-
rung/Weiterqualifizierung von Frauen notwendig sein. 
 
1.3 
Die Dienststellen haben sicherzustellen, dass am Tage nach dem Ende der dreijährigen Laufzeit 
eines Frauenförderplans jeweils der neue Frauenförderplan in Kraft tritt. Erhebungsstichtag ist der 
31.12. des letzten Jahres der Geltungsdauer des laufenden Frauenförderplans. 
 
2 
Zu Absatz 5 
 
2.1 
Der Frauenförderplan wird im Benehmen mit dem jeweils zuständigen obersten Organ aufgestellt. 
Dabei setzt die Herstellung des Benehmens eine umfassende Erörterung der Für und Wider die 
Entscheidung sprechenden Gesichtspunkte voraus. Ein zustimmender Beschluss ist keine konsti-
tutive Voraussetzung für die Erstellung des Frauenförderplans. 
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2.2 
Kann das Benehmen mit dem zuständigen obersten Organ nicht rechtzeitig vor Ablauf der in § 26 
Absatz 2 bestimmten Frist hergestellt werden, so tritt der Frauenförderplan vorläufig im Einver-
nehmen mit einem anderen Selbstverwaltungsorgan in Kraft. Das Benehmen soll in der nächst 
folgenden Sitzung des zuständigen obersten Organs nachgeholt werden. 
 
3 
Zu Absatz 8 
 
Die Bekanntmachung des Frauenförderplans, des Berichtes einschließlich der Umsetzung der 
Gremienregelung und der durchgeführten Maßnahmen erfolgen jeweils durch Hausverfügung 
bzw. in entsprechender geeigneter Weise. Die Belange des Datenschutzes sind zu wahren. Einzel-
angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse dürfen nicht veröffentlicht werden. 
 
 
Zu § 6 
Inhalt des Frauenförderplans 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Frauenförderpläne sind Teil der Personalentwicklungsplanung der Dienststelle. Ihr Ziel ist es, in 
erster Linie eine mögliche Unterrepräsentanz von Frauen in allen Vergütungs- und Lohngruppen 
sowie in allen Funktionsebenen aufzuzeigen, die Ursachen hierfür zu analysieren und geeignete 
Maßnahmen zur Gegensteuerung vorzusehen. Die Dienststellen sind gehalten, bei allen Personal-
entscheidungen und -planungen sowie bei ihrer Personalpolitik die Frauenförderpläne einzubezie-
hen. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Grundlage der Analyse der Situation der bestehenden Personalstruktur ist der "Ist-Stand-
Personal". Die geschlechtsspezifisch differenzierte Bestandsaufnahme sollte Erhebungen insbe-
sondere zur Voll- und Teilzeitbeschäftigung, zu Funktionsbesetzungen, zu Höhergruppierungen, 
zu der Zahl der voraussichtlich neu zu besetzenden Stellen oder der möglichen Höhergruppierun-
gen, zu Gremienbesetzungen (vgl. § 12 Absatz 4), zu Beurlaubten, zum Ausbildungsbereich, zum 
Bewerbungsverhalten auf Ausschreibungen, zur Fortbildung und zur evtl. Vergabe von Leistungs-
anreizen unter Bezugnahme jeweils auf die letzten drei Jahre oder einen Stichtag beinhalten. 
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2.2 
Die Bestandsaufnahme kann je nach den Gegebenheiten vor Ort getrennt nach Organisationsein-
heiten, z.B. abteilungsweise, erfolgen, um auf der Grundlage einer transparenten Darstellung eine 
aussagekräftige Analyse der Beschäftigtenstruktur zu erleichtern. 
 
2.3 
Die Zahlen der Personalbestandsaufnahme sind unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten 
zu analysieren. Dabei sind die möglichen Gründe für eine geschlechtsspezifische Beschäftigten-
struktur unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Lebensbiografien und insbesondere für 
Unterrepräsentanzen von Frauen aufzuzeigen, soweit sie individuell nachweisbar oder in ihrer 
Struktur erkennbar sind. 
 
2.4 
Für die geforderte Prognose zur Personalentwicklung ist es erforderlich, die Zahl der zu besetzen-
den Stellen und möglichen Höhergruppierungen unter Berücksichtigung zu erwartender Fluktua-
tionen in der Dienststelle zu ermitteln. Kündigungen, Verrentung, Altersteilzeit, Umsetzungen, 
Stellenabbau sowie Rückkehr aus Beurlaubungen sind beispielhafte Faktoren, die in die Progno-
seentscheidung einzubeziehen sind. In Teilbereichen, in denen sich der Einfluss dieser Faktoren 
auf die Personalentwicklung in der jeweiligen Dienststelle nicht aus vorhandenen Daten und Sta-
tistiken ableiten lässt, erfolgt die Prognose anhand von Durchschnittswerten, wie sie sich in der 
Dienststelle in der Vergangenheit ergeben haben. Als Hilfestellung sind Musterbögen beigefügt. 
(Anlage 1). 
 
3 
Zu Absatz 3 
 
3.1 
Die Dienststelle legt die Vorgaben, welche Ziele in welchem Zeitraum erreicht werden sollen, 
fest. Diese konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen haben sich einerseits an den konkreten Verhält-
nissen vor Ort zu orientieren, andererseits ist die vom Gesetz als Zielvorgabe definierte Erhöhung 
des Frauenanteils auf 50 vom Hundert zu berücksichtigen. Die Festlegung der Zielvorgaben muss 
realistisch sein. Wesentlich ist, dass sie geeignet sind, den Frauenanteil schrittweise zu erhöhen 
(Anlage 2). 
 
3.2 
Bei der Feststellung der Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind die Grundsätze 
des § 7 maßgebend. 
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4 
Zu Absatz 4 
 
Konkrete Maßnahmen sind auf der Grundlage der Analyse der Gründe für die Unterrepräsentanz 
von Frauen in den jeweiligen Berufs- und Funktionsbereichen zu ergreifen. In Betracht kommen 
insbesondere: 
- Veränderung des Personalauswahlverfahrens unter Beachtung der Vorgaben des § 7 LGG 
- systematische Nachwuchsentwicklung 
- Benennung und Besetzung so genannter "Startpositionen" 
- Vergabe weiterqualifizierender Sonderaufträge 
- Beteiligung an Ausbildungs- und Lehrtätigkeiten 
- Vorgaben für Fortbildungsmaßnahmen 
- Angebote an Fortbildungsmaßnahmen zur Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf 

nach Beurlaubungen 
- familienfreundliche Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit, (alternierende) (Tele-)Heimarbeit 
- Besetzung von Gremien 
- Beteiligung an Projektgruppen 
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Aufgabenzuschnittes sowie Aufwertung von 

Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen, um beispielsweise die Ü-
bernahme vom Teamassistenzen insbesondere durch Schreibkräfte zu ermöglichen 

- Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte, deren Arbeitsplätze auf Grund der technischen 
Entwicklung oder auf Grund von Organisationsentscheidungen abgebaut werden 

- Maßnahmen, die geeignet sind, überwiegend mit Männern besetzte Arbeitsplätze so umzu-
gestalten, dass sie auch mit Frauen besetzt werden können, z.B. durch betriebliche Maß-
nahmen. 

 
5 
Zu Absatz 5 
 
Auch innerhalb der Geltungsdauer des Frauenförderplans muss die Dienststelle überprüfen, ob die 
Zielvorgaben durch die personellen, organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen auch tat-
sächlich erreicht werden. 
 
 
Zu § 7 
Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen und Übertragung höher-
wertiger Tätigkeiten 
 
§ 7 entspricht dem bereits seit 1989 für den gesamten öffentlichen Dienst geltenden Rechtszu-
stand, dass Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bei Einstellungs- 
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und Höhergruppierungs-/Beförderungsentscheidungen zu bevorzugen sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Diese Regelung ist gemäß Urteil des 
EuGH vom 11. November 1997 in Rechtssache C-409/95, NJW 1997, 3429, mit Europarecht ver-
einbar. Als neue Vorschrift wurde in Absatz 5 angefügt, dass die Regelung ebenso anzuwenden 
ist, wenn ein Einsatz auf einem Arbeitsplatz erfolgt, dessen Wahrnehmung eine höhere Eingrup-
pierung später nach sich zieht. 
 
Zu den Absätzen 1 bis 3 
 
1 
Unterrepräsentanz von Frauen liegt vor, wenn in den maßgeblichen Bereichen der angestrebte 
Frauenanteil von 50 v.H. noch nicht erreicht ist. Bei der Berechnung der Unterrepräsentanz sind 
alle Beschäftigten einzubeziehen, die sich in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis befinden (siehe 
zu § 3). Beurlaubte und Teilzeitbeschäftigte sind bei dieser Berechnung jeweils nach Personen-
zahl einzubeziehen. 
 
2 
Bei Einstellungen bestimmt sich die jeweilige Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
als maßgebliche Bezugsgröße nach aufeinander aufbauenden Tätigkeitsbereichen, deren Tätigkeit 
üblicherweise eine gleiche Vorbildung, Ausbildung oder Berufserfahrung voraussetzt. 
 
3 
Bei Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten bezieht sich die Quote von 50 v.H. auf die zu über-
tragende Tätigkeit, d.h. die damit verbundene Vergütungs- oder Lohngruppe. 
 
4 
Eine gleiche Qualifikation liegt vor, wenn eine vergleichende Gesamtbeurteilung im Hinblick auf 
die Anforderungen der Stelle zu einem übereinstimmenden Ergebnis führt, auch wenn einzelne 
Merkmale unterschiedlich gewichtet und bewertet werden. 
 
5 
Bei gleicher Qualifikation von Bewerberinnen und Bewerbern ist die Auswahl im Rahmen 
pflichtgemäßer Ermessensausübung nach Hilfskriterien zu treffen. Nur wenn die Kriterien, die 
üblicherweise bei Konkurrenzen gleichgeschlechtlicher Bewerberinnen und Bewerber mit glei-
cher Qualifikation nach der Entscheidungspraxis der Dienststelle zulässigerweise herangezogen 
werden, zugunsten des Mitbewerbers gegenüber dem Gesichtspunkt der Frauenförderung über-
wiegen und ihrerseits gegenüber der Mitbewerberin keine diskriminierende Wirkung haben, ent-
fällt der der Mitbewerberin eingeräumter Vorrang. § 10 LGG ist zu beachten. 
 
 



 9

Zu § 8 
Ausschreibung 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Interne Ausschreibungen bilden die unverzichtbare Grundlage für die Schaffung von Chancen-
gleichheit im Vorfeld von Stellenbesetzungen. Frauen, die auf Grund ihrer Unterrepräsentanz ge-
rade in gehobenen Positionen häufig ein Informationsdefizit im Hinblick auf zu besetzende Stel-
len haben, werden vermehrt Chancen eröffnet, sich zu bewerben. 
 
1.2 
Die Ausschreibung veranlasst die Dienststelle, die über die Besetzung der Planstelle oder Stelle 
entscheidet. 
 
1.3 
In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsentiert sind, eröffnet § 8 nicht die 
Möglichkeit, von einer internen Ausschreibung gänzlich abzusehen. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Wenn nach Durchführung des internen Ausschreibungsverfahrens keine Bewerbungen von Frauen 
vorliegen, die die geforderte Qualifikation erfüllen, soll die Ausschreibung einmal in öffentlicher 
Form wiederholt werden. Dies gilt nicht, wenn durch haushaltsrechtliche Bestimmungen eine in-
terne Besetzung zwingend vorgeschrieben ist. 
 
2.2 
Haushaltsrechtliche Bestimmungen, die einer öffentlichen Ausschreibung entgegenstehen, sind 
beispielsweise Festlegungen in Haushaltsplänen. 
 
2.3 
Eine öffentliche Ausschreibung im Sinne des Absatzes 2 ist z.B. eine Ausschreibung in der Tages- 
oder Wochenpresse oder in einer einschlägigen Fachzeitschrift. 
 
2.4 
Ein etwaiges Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten führt mangels entsprechender gesetz-
licher Regelungen nicht zur Zulässigkeit des Verzichts auf eine interne Ausschreibung. Vielmehr 
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ist nach Absatz 2 ihr Einvernehmen Voraussetzung dafür, von einer öffentlichen Ausschreibung 
abzusehen. 
 
2.5 
Liegen nach einer internen Ausschreibung für eine Stelle, für die eine besondere Ausbildung bzw. 
Vorerfahrung erforderlich ist, keine Bewerbungen hierfür qualifizierter Frauen vor, und ist es of-
fensichtlich aussichtslos, dass sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung geeignete Be-
werberinnen melden werden, kann dies im Ausnahmefall zu einem Verzicht auf eine anschließen-
de öffentliche Ausschreibung führen. Offensichtlich aussichtslos könnte eine öffentliche Aus-
schreibung beispielsweise dann sein, wenn für eine bestimmte Funktion, die eine von Frauen 
kaum gewählte Berufsausbildung voraussetzt, eine "Spezialistin" gefunden werden soll. Die Um-
stände, auf denen die Aussichtslosigkeit beruht, sind im Einzelnen darzulegen. 
 
In Fällen, in denen ein den hohen Anforderungen der Soll-Regelung des Satzes 1 genügender 
Ausnahmegrund nicht vorliegt, ist zwingende Voraussetzung für ein Absehen von der Ausschrei-
bung in öffentlicher Form, das Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten herzustellen. 
 
3 
Zu den Absätzen 4 bis 6 
 
3.1 
Die Absätze 4 bis 6 enthalten Mindestanforderungen im Hinblick auf den Ausschreibungsinhalt. 
 
3.2 
In allen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, ist es erforderlich, durch die Aus-
schreibung so viele Frauen wie möglich anzusprechen. Diesem Zweck dienen die besonderen 
Aufforderung zur Bewerbung, der Hinweis auf die Bevorzugungsregelung des § 7 und die Ver-
pflichtung, in der Ausschreibung sowohl die weibliche als auch die männliche Form zu verwen-
den. § 611 b BGB enthält bereits ein Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts. Absatz 
4 hat insoweit ergänzende Bedeutung. 
 
3.3 
Teilzeitarbeit ist grundsätzlich auf allen Arbeitsplätzen in allen Dienststellen möglich; dies gilt – 
je nach Ausgestaltung – auch für Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. Dabei bedeutet 
Teilzeit nicht notwendig eine Halbtagsstelle, sondern umfasst eine Vielzahl flexibler Arbeitszeit-
modelle. Vor allem die Entwicklung flexibler Arbeitszeitmodelle trägt dem Gesetzeszweck, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, Rechnung. Die besonderen beamtenrechtli-
chen Bestimmungen über die Voraussetzungen von Teilzeit bleiben unberührt. Stehen im konkre-
ten Fall zwingende dienstliche Belange einer Teilzeitbeschäftigung entgegen, ist auf den Hinweis 
in der Ausschreibung zu verzichten.  
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3.4 
Eine allgemein gehaltene Feststellung, dass eine Arbeitsplatzteilung dienstlich nicht vertretbar sei, 
genügt diesen Erfordernissen nicht. 
 
4 
Zu Absatz 8 
 
4.1 
Bei bloßen Umsetzungen innerhalb der Dienststelle auf Dienstposten mit unveränderter Vergü-
tung ohne Übertragung höherwertiger Tätigkeiten kann von einer Ausschreibung nach den Absät-
zen 1 und 2 abgesehen werden (§ 8 Absatz 8 Nummer 3). Ein Dienstposten ist dann höherbewer-
tet, wenn seine Wahrnehmung auf Veranlassung des Dienstvorgesetzten eine Höhergruppierung 
nach sich zieht oder dem Dienstposten eine höhere Besoldungsgruppe verbindlich zugeordnet ist. 
 
4.2 
Ausschreibungen erfolgen auch dann, wenn Bewerbungen gleichzeitig für Beschäftigte in der 
ausgeschriebenen Wertigkeit der Stelle und für Beschäftigte in niedrigeren Besoldungs- oder Ver-
gütungsgruppen möglich sind. Soweit im Zeitpunkt der Umsetzung eine künftige Höherbewertung 
des Dienstpostens  bereits absehbar ist, ist im Interesse einer transparenten Personalentwicklung 
eine Ausschreibung angezeigt. 
 
4.3 
Einer Ausschreibung bedarf es nicht, wenn eine beurlaubte oder abgeordnete Beschäftigte bzw. 
ein Beschäftigter nach Ablauf der Beurlaubung oder Abordnung zurückkehrt und die freie Stelle 
durch diese bzw. diesen besetzt werden soll.  
 
 
Zu § 9 
Vorstellungsgespräch 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Die geforderte Qualifikation als Voraussetzung für eine Einladung zum Vorstellungsgespräch 
bestimmt sich nach den im Ausschreibungstext benannten Voraussetzungen und dem sich aus der 
Aufgabenbeschreibung ergebenden Anforderungsprofil. 
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2 
Zu Absatz 2 
 
Zwingende Gründe für ein Abweichen von der geschlechterparitätischen Besetzung der Auswahl-
kommission, sofern eine solche besteht bzw. gebildet wird, liegen nur dann vor, wenn die in je-
dem Einzelfall vorzunehmende Prüfung zu dem Ergebnis führt, dass die Funktion in der Aus-
wahlkommission auf Grund fachlicher Zuständigkeit nicht – auch nicht vertretungsweise – von 
einer Frau wahrgenommen werden kann. 
 
 
Zu § 10 
Auswahlkriterien 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu vergebenden Amtes sind 
grundsätzlich im Vorhinein, spätestens in der Ausschreibung festzulegen. Sie dürfen während des 
Auswahlverfahrens nicht durch zusätzliche oder abweichende Qualifikationserfordernisse verän-
dert werden.  
 
1.2 
Fähigkeiten und Erfahrungen, die durch Familienarbeit erworben wurden, sind zu berücksichti-
gen, soweit ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber 
Bedeutung zukommt. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
Der Europäische Gerichtshof hat wiederholt entschieden, dass die Bewerbungen Gegenstand einer 
objektiven Beurteilung sein müssen, bei der alle die Person der Bewerberinnen und Bewerber 
betreffenden Kriterien berücksichtigt werden. Der den weiblichen Bewerbern eingeräumte Vor-
rang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männlichen Bewerbers ü-
berwiegen. Solche Kriterien dürfen allerdings gegenüber den weiblichen Bewerben keine diskri-
minierende Wirkungen haben. Kriterien mit diskriminierender Wirkung sind insbesondere Famili-
enstand, Einkommensverhältnisse der Partnerin bzw. des Partners sowie die Zahl unterhaltsbe-
rechtigter Personen, wie sie in  Absatz 2 Satz 3 genannt werden.  
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Zu § 11 
Fortbildung 
 
1 
Zu Absatz 2 
 
Die Dienststellen sind verpflichtet, Frauen in allen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen 
besondere Fortbildungen zur Weiterqualifizierung, insbesondere zur Übernahme von Vorgesetz-
tenfunktionen zu ermöglichen, sofern die persönlichen Voraussetzungen (Eignung, Leistung, Be-
fähigung) vorliegen. 
 
2 
Zu Absatz 3 
 
2.1 
Es empfiehlt sich, Schulferienzeiten ebenso wie die Belange von Alleinerziehenden bei der Fort-
bildungsplanung zu berücksichtigen.  
 
2.2 
Notwendige Kosten der Kinderbetreuung werden erstattet, wenn sie im Rahmen der Inanspruch-
nahme dienstlich anerkannter interner oder externer Fortbildungsangebote entstehen. Der Antrag 
auf Übernahme dieser Kosten ist vor Beginn der Fortbildungsveranstaltung zu stellen. 
 
2.3 
Ein Anspruch ist nur dann gegeben, wenn keine andere in häuslicher Gemeinschaft mit der oder 
dem Antragstellenden lebende Person die Betreuung übernehmen kann. 
 
2.4 
Erstattungsfähig sind die Kosten für eine notwendige Tages- und Nachtbetreuung (ohne Verpfle-
gungskosten). Für die Höhe der Kosten gilt § 4 Beihilfeverordnung entsprechend. Die Kosten 
betragen derzeit 12 DM pro Stunde, maximal 72 DM pro Tag. 
 
2.5 
Eine Betreuung ist in den Zeiten nicht notwendig, in denen sich die Kinder in Einrichtungen wie 
Kindergarten oder Schule aufhalten und in den Zeiten, die in die für diesen Tag vereinbarte Ar-
beitszeit fallen.  
 
2.6 
Die Erstattung der notwendigen Kosten entfällt in der Regel, wenn während der Fortbildung Be-
treuungsangebote in Anspruch genommen werden können. 
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2.7 
Teilzeitbeschäftigten ist ein zeitlicher Ausgleich für die Inanspruchnahme durch die Fortbil-
dungsmaßnahme entsprechend den Vorschriften über die Gewährung von Dienstbefreiung bei 
angeordneter Mehrarbeit (§ 78 a LBG) zu gewähren, sofern die Fortbildungsmaßnahme über die 
für diesen Tag vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht. Nach den Vorschriften über Mehrarbeit ist -–
auch bei Teilzeitbeschäftigten – Dienstbefreiung erst dann zu gewähren, wenn die Beschäftigten 
mehr als fünf Stunden im Monat Mehrarbeit geleistet haben. Maßgeblich ist die Überschreitung 
der für die Beschäftigten festgesetzten ermäßigten wöchentlichen Arbeitszeit. Eine Bindung an 
die reinen Vortragszeiten erfolgt nicht, da unter didaktischen Gesichtspunkten eingelegte Schu-
lungspausen nicht (arbeitszeit-)mindernd berücksichtigt werden. Der Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme der Ausgleichsstunden ist mit den dienstlichen Bedürfnissen abzustimmen. 
 
 
Zu § 12 
Gremien 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Ziel der Regelung ist, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Gremien im Geltungs-
bereich des Gesetzes sicherzustellen. Wenn keine Umstände vorliegen, die eine geschlechtsparitä-
tische Gremienbesetzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausschließen, bedeutet das 
„Soll“ ein „Muss“. 
 
1.2 
Die Aufzählung der Gremien ist nicht abschließend. Erfasst sind insbesondere Gremien im Gel-
tungsbereich des Gesetzes, die durch besondere Geschäftsanweisung eingerichtet werden bzw. 
wurden. 
 
1.3 
Von der Soll-Vorschrift gedeckte Ausnahmen liegen vor, wenn die geschlechtsparitätische Gre-
mienbesetzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen ist. Diese Ausnahme-
fälle sind insbesondere gegeben, wenn  
- die Gremienmitgliedschaft bestimmter Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger unmittel-

bar auf Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift beruht, oder  
 
- bei der aufgrund rechtlicher Vorgaben erfolgenden Gremienbesetzung aus einem Kreis von 

Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern in der entsprechenden Funktion keine oder nicht 
genügend Frauen zur Verfügung stehen.  
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1.4 
Satz 1 gilt nicht für Wahlgremien.  
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Der Begriff der Entsendung umfasst neben Benennungen auch Vorschläge für die Gremienbeset-
zung durch die hierzu berechtigte Stelle. Entsendende Stellen im Sinne der Vorschrift sind alle 
Stellen, denen für das zu besetzende Gremium Benennungs- oder Vorschlagsrechte zustehen. Die 
Stelle nach § 3 wirkt – zum Beispiel werbend oder informatorisch – auf die entsendenden Stellen 
ein, die Vorgabe der Geschlechterparität zu beachten. Damit sind auch solche Stellen erfasst, die 
gemäß §§ 2 und 3 nicht unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, wie z.B. außerhalb der 
Dienststelle stehende Organisationen und gesellschaftliche Gruppierungen. Der Entsendung ist 
der Maßstab der Geschlechterparität zugrundezulegen, da die Entsendung in Gremien erfolgt, die 
bei Dienststellen nach § 3 und damit bei Adressaten des LGG gebildet oder wieder besetzt wer-
den. 
 
2.2 
Bei einer Gremienbesetzung durch Wahlen ist für die Wahl selbst das in Absatz 2 bezeichnete 
Verfahren nicht anzuwenden. Bei der Aufstellung von Listen und Vorschlägen für die Kandidatur, 
die der Wahl vorausgeht, soll jedoch darauf geachtet erden, dass Männer und Frauen gleichbe-
rechtigt vertreten sind (Absatz 1 Satz 2). 
 
2.3 
Für Ausnahmen von der Soll-Vorschrift gilt Nr. 1.3 entsprechend. 
 
3 
Zu Absatz 3 
Im Rahmen dieses Absatzes wird auch auf die Besetzung von Gremien Einfluss genommen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes liegen. Soweit von Dienststellen Benennungs- und 
Vorschlagsrechte in Bezug auf solche Gremien wahrgenommen werden, haben sie ebenfalls das 
in Absatz 2 festgelegte Verfahren anzuwenden. 

 
4 
Zu Absatz 4 
 
Die Dienststellen nach § 3, bei denen Gremien gebildet oder wieder besetzt werden, haben in ge-
eigneter Weise sicherzustellen, dass der Bericht zum Frauenförderplan nachvollziehbare Aussa-
gen über die Umsetzung der Gremienbesetzungsregelungen enthält. Zur Umsetzung ist es zweck-
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dienlich, Statistiken über die Gesamtzahl der Gremienbesetzungen und die Zahl der Fälle, in de-
nen von der grundsätzlich vorgegebenen geschlechterparitätischen Besetzung Ausnahmen zuge-
lassen werden, zu führen.  
 
 
Zu § 13 
Arbeitszeit und Teilzeit 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Die gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der Arbeitszeit sind durch die 
Dienststelle zum Zweck einer verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuschöpfen. 
Über die individuelle Gestaltung der Arbeitszeit im Einzelfall hinaus soll die Dienststelle famili-
enfreundliche Arbeitszeiten für die Beschäftigten mit Familienpflichten anbieten. 
 
2 
Zu Absatz 3 
 
2.1 
Teilzeitarbeit ist grundsätzlich auf allen Arbeitsplätzen in allen Dienststellen möglich. Die allge-
mein gehaltene Feststellung, dass eine Arbeitsplatzteilung dienstlich nicht vertretbar sei, genügt 
diesen Anforderungen nicht. Ein wesentliches Kriterium bei der Prüfung im Hinblick auf eine 
mögliche Arbeitsplatzteilung ist regelmäßig, ob durch zumutbare organisatorische Maßnahmen 
etwaige schwer wiegende Nachteile für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung behoben werden 
können. 
 
2.2 
Der Antrag auf Verlängerung der genehmigten Teilzeitbeschäftigung ist nach den einschlägigen 
Rechtsgrundlagen und unter Berücksichtigung von § 13 Abs. 3 Satz 1 LGG zu bescheiden. 
 
3 
Zu Absatz 4 
 
3.1 
Teilzeitbeschäftigte dürfen insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, die Möglich-
keiten zur Teilnahme an Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie Beförde-
rungen, Höhergruppierungen oder Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten nicht benachteiligt 
werden. Eine Benachteiligung im Sinne des Gesetzes liegt nicht vor, wenn die dienstlichen Ver-
anstaltungen nur außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten durchgeführt 
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werden können und den Teilzeitbeschäftigten eine Verlegung ihrer Arbeitszeit auf diesen Zeit-
raum nicht möglich ist. 
 
3.2 
Eine Entscheidung über eine Beförderung oder Übertragung höherwertiger Tätigkeiten darf nicht 
allein aus dem Grund zu Ungunsten einer oder eines Teilzeitbeschäftigten getroffen werden, weil 
sie oder er in einem geringeren zeitlichen Umfang zur Erfüllung der Aufgabe beiträgt. Eine durch 
Teilzeit bedingte Verringerung der Arbeitsmenge darf eine Beurteilung nicht negativ beeinflus-
sen. Auch auf die Beförderungs- oder Höhergruppierungsreihenfolge darf eine Teilzeitbeschäfti-
gung keinen Einfluss haben. 
 
4 
Zu Absatz 5 
 
Wesentliche Folgen von Teilzeitbeschäftigung sind insbesondere: 
- anteilige Ermäßigung der Besoldung, der Vergütung, des Lohns 
- mögliche Kürzung der Zuwendung, des Urlaubsgeldes und der vermögenswirksamen Leis-

tungen 
- mögliche Änderung der Beihilferegelungen 
- Auswirkungen auf die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die Rente. 
 
5 
Zu Absatz 6 
 
Bei einer Verringerung der Stundenzahl hat die Dienststelle die Aufgaben des Arbeitsplatzes ent-
sprechend dem Anteil der Arbeitszeitreduzierung zu verringern. Eine bloße Umverteilung der auf 
den frei gewordenen Stellenanteil entfallenden Aufgaben auf die verbleibenden Beschäftigten ist 
zu vermeiden. Der durch Teilzeitbeschäftigung frei gewordenen Stellenanteil ist vorrangig wieder 
zu besetzen, wenn keine haushaltsrechtlichen Regelungen entgegenstehen, dies stellenplanmäßig 
möglich ist und die auf den frei gewordenen Stellenanteil entfallenden Aufgaben in dem bisheri-
gen Umfang fortgeführt werden sollen. Kann aus den vorgenannten Gründen kein personeller 
Ausgleich vorgenommen werden, sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Bei-
spielsweise sind die Aufgaben durch Neuzuschnitt anderer Arbeitsplätze aufzuteilen. 
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6 
Zu Absatz 7 
 
6.1 
Unzumutbarkeit kann beispielsweise vorliegen, wenn einschneidende, nicht vorhersehbare Ände-
rungen der persönlichen Verhältnisse, etwa durch Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse eingetreten sind. 
 
6.2 
In den übrigen Fällen kann die Dienststelle die Teilzeitbeschäftigung auch vor Ablauf der Befris-
tung im Interesse der Teilzeitbeschäftigten ändern, sofern die haushalts- und stellenplanmäßigen 
Voraussetzungen gegeben sind und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
 
Zu § 14 
Beurlaubung 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Auf die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung während der Beurlaubung aus familiären Gründen 
ist hinzuweisen. Im Übrigen gelten die Erläuterungen zu § 13 Abs. 3 entsprechend. 
 
2 
Zu Absatz 3 
 
Die Erläuterungen zu § 13 Abs. 5 gelten entsprechend 
 
3 
Zu Absatz 4 
 
Im Falle der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub bzw. Beurlaubung aus familiären Gründen 
ist die Stelle vorrangig wieder zu besetzen, wenn keine haushaltsrechtlichen Regelungen entge-
genstehen, dies stellenplanmäßig möglich ist und die auf diese Stelle entfallenden Aufgaben fort-
geführt werden sollen. Eine bloße Umverteilung der auf diese Stelle entfallenden Aufgaben ist zu 
vermeiden. Kann aus den vorgenannten Gründen kein personeller Ausgleich vorgenommen wer-
den, sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. 
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4 
Zu Absatz 6 
 
Die gesetzliche Festlegung einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf einer Beurlaubung für die 
Beantragung einer Verlängerung der Beurlaubung (§ 85 a Absatz 2 Satz 4 LBG bzw. § 50 Absatz 
1 Unterabsatz 2 BAT) legt es nahe, die Beratungsgespräche spätestens sieben Monate vor Ablauf 
der Beurlaubung zu führen. Es soll Teilzeitarbeit im Rahmen von § 13 Abs. 2 LGG angeboten 
werden. 
 
5 
Zu Absatz 7 
 
Beurlaubte Beschäftigte sind über Fortbildungsangebote zu unterrichten, wenn und soweit sie das 
wünschen. Hierauf sind die Beschäftigten bei der Beantragung der Beurlaubung hinzuweisen. Die 
Erstattung der Auslagen für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen erfolgt unter entsprechen-
der Anwendung der für die Teilnahme an dienstlichen Fortbildungsveranstaltungen geltenden 
reisekosten- und trennungsentschädigungsrechtlichen Bestimmungen. Die Fortbildungsmaßnah-
men sind dienstliche Veranstaltungen im Sinne des Dienstunfallrechts. Die Teilnahme an einer 
Fortbildungsveranstaltung begründet dagegen keinen Anspruch auf Besoldung oder Arbeitsent-
gelt. Kinderbetreuungskosten werden nach § 11 Abs. 3 gewährt. 
 
6 
Zu Absatz 8 
 
Die Erläuterungen zu § 13 Abs. 7 gelten entsprechend. 
 
 
Zu § 15 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und der Ansprechpartnerinnen für Gleichstel-
lungsfragen 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Die Verpflichtung zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten und einer Stellvertreterin in 
einer Dienststelle ab zwanzig Beschäftigten ist eine Mindestforderung. In einer größeren Dienst-
stelle können auch mehrere Gleichstellungsbeauftragte und/oder mehrere Stellvertreterinnen be-
stellt werden. Dies kann insbesondere für Vertretungsfälle geboten sein. Die Dienststelle muss bei 
der Bestellung mehrerer Gleichstellungsbeauftragter im Benehmen mit ihnen zeitgleich Aufgaben 
und Kompetenzen regeln.  
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2 
Zu Absatz 3 
 
Die Anforderungen an die fachliche Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten bemessen sich 
nach den in der jeweiligen Dienststelle zu erfüllenden Aufgaben. Das Aufgabenspektrum erfordert 
Kenntnisse über Personal- und Organisationsentscheidungsaufgaben sowie in den spezifischen 
fachlichen Tätigkeitsbereichen. Dabei zählen die Fähigkeit zur gleichstellungspolitischen Bewer-
tung von Verwaltungsvorgängen sowie Eigeninitiative nach dem Leitbild des LGG zum Anforde-
rungsprofil. 
 
 
Zu § 16 
Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Die fachliche Weisungsfreiheit innerhalb des Bereichs Gleichstellung ist Voraussetzung für eine 
effektive Ausgestaltung der Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte. In ihrer fachlichen Wei-
sungsfreiheit liegt eine Durchbrechung der sonst für Angehörige der Verwaltung geltenden Rege-
lung, den Weisungen der Vorgesetzten unterworfen zu sein. Es obliegt der einzelnen Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, Regelungen hinsichtlich der Vergütung und 
Ansiedlung des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten innerhalb der Organisationsstruktur eigen-
ständig zu treffen. 
 
1.2 
Unbeschadet der Tatsache, dass die Gleichstellungsbeauftragte bei gleichstellungsrelevanten 
Sachverhalten eine Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im Sinne von § 17 hat, steht ihr auf-
grund ihrer fachlichen Weisungsfreiheit die Entscheidung darüber zu, wie sie ihre Aufgabe fach-
lich-inhaltlich wahrnimmt, d.h. welcher Sache sie sich schwerpunktmäßig annimmt und wie sie 
diese bearbeitet. Eine gegen den Willen der Gleichstellungsbeauftragten erfolgende Zuweisung 
von Aufgaben innerhalb des Bereichs Gleichstellung wäre ebenso wenig wie eine Weisung hin-
sichtlich der Art und Weise der Aufgabenerledigung mit der fachlichen Weisungsfreiheit verein-
bar. Beides würde die Gleichstellungsbeauftragte unzulässig in ihrem Recht beschränken, die aus 
ihrer Sicht gebotenen Schwerpunkte selbst zu setzen. Dies schließt Anregungen und Impulse an 
die Gleichstellungsbeauftragte nicht aus. Im Übrigen lässt die fachliche Weisungsfreiheit die 
Dienstaufsicht unberührt. 
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1.3 
Von einem Interessenwiderstreit mit den sonstigen dienstlichen Aufgaben ist auszugehen, wenn 
die Gleichstellungsbeauftragte in ihrer anderen dienstlichen Funktion mit Personalangelegenhei-
ten befasst ist und dabei Entscheidungskompetenz im Hinblick auf Einstellungen, Beförderungen, 
Höhergruppierungen, Entlassungen oder sonstige statusverändernden Maßnahmen hat. Aufgrund 
der Personenidentität von Gleichstellungsbeauftragter mit der zu statusverändernden Entschei-
dungen Befugten wäre die Wahrnehmung der Kontrollfunktion der Gleichstellungsbeauftragten 
nicht mehr gewährleistet. Es verbliebe lediglich bei einer Selbstkontrolle. Mögliche Interessenkol-
lisionen können durch organisatorische Maßnahmen der Dienststellenleitung behoben werden. 
 
1.4 
Die Mitgliedschaft einer Gleichstellungsbeauftragten in der Personalvertretung würde Konflikte 
und Interessengegensätze aufgrund der Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten in die Perso-
nalverwaltung und der daraus resultierenden Rechte und Pflichten regelmäßig aufwerfen.  
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Den Gleichstellungsbeauftragten und den Stellvertreterinnen ist Gelegenheit zur Teilnahme an 
Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu geben. 
 
2.2 
Die Entlastung von übrigen dienstlichen Aufgaben ist jeder Gleichstellungsbeauftragten zu ge-
währen. Maßgebend für den Umfang der Entlastung ist die Beschäftigtenzahl und der in der 
Dienststelle entstehende Zeitaufwand für die Gleichstellungstätigkeit. Die Zahl der weiblichen 
Beschäftigten, die Größe des Geschäftsbereichs oder örtliche Sonderprobleme können Kriterien 
für die erforderliche Entlastung sein. Die Dienststelle hat durch geeignete organisatorische Maß-
nahmen dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehene und erforderliche Freistellung gewährt wird. 
 
2.3 
Bei den gesetzlichen Regelungen handelt es sich um Mindestregelungen, die nur im Ausnahmefall 
unterschritten werden dürfen. Im Einzelfall kann eine Entbindung von anderen Aufgaben über die 
Mindestregelung hinaus auch bei einer geringeren Anzahl von Beschäftigten in der Dienststelle 
geboten sein. 
 
2.4 
Bei Vorhandensein von Zuständigkeiten für über 500 Beschäftigte kann auch eine zusätzliche 
Entlastung der Stellvertreterin geboten sein. Ebenso kann die Entlastung auf Gleichstellungsbe-
auftragte und Stellvertreterin aufgeteilt werden. 
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3 
Zu Absatz 3 
 
3.1 
Benachteiligungen sind alle negativen abreist- oder dienstrechtlichen Konsequenzen (beispiels-
weise Herabgruppierung, Versetzung auf einen niedriger bewerteten Dienstposten, Einleitung von 
Disziplinarmaßnahmen, Abmahnungen), die auf der rechtmäßigen Wahrnehmung der fachlichen 
Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte beruhen. Eine Benachteiligungsabsicht ist nicht erforder-
lich; es reicht, wenn die Gleichstellungsbeauftragte objektiv schlechter gestellt wird. 
 
3.2 
Da die Gleichstellungsbeauftragte auch in der beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden 
darf, ist sie in Beförderungsverfahren bzw. in Auswahlverfahren zur Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten einzubeziehen. Sie ist auf der Grundlage der für die jeweilige Dienststelle geltenden 
Beurteilungsregelungen im Hinblick auf die Gleichstellungstätigkeit durch die Dienststellenlei-
tung zu beurteilen. 
 
 
Zu § 17 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
 
Zu Absatz 1 
 
1 
Zuständig für die Umsetzung des Gesetzes sind die einzelnen Dienststellen im Rahmen der ihnen 
zugewiesenen Kompetenzen. Für die Dienststelle handelt die Dienststellenleitung. Es obliegt in 
erster Linie der Dienststelle selbst, für die Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung zu 
sorgen. Die Gleichstellungsbeauftragte hat auf die Umsetzung des Gesetzes ergänzend hinzuwir-
ken, die Dienststellenleitung zu beraten und ihr Anregungen zu geben. Daher ist die Gleichstel-
lungsbeauftragte bei allen Maßnahmen zur Ausführung von frauenfördernden Vorschriften sowie 
an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder 
haben können, zu beteiligen. Sie ist von Beginn an in den Willensbildungsprozess einzubinden. 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist für die Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz zuständig. Da-
bei beschränkt sich ihre Darlegungspflicht im Hinblick auf die Gleichstellungsrelevanz einer An-
gelegenheit darauf, dass sie die Möglichkeit des Entstehens einer Gleichstellungsrelevanz auf-
zeigt.  
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2 
Personelle und soziale Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die berufliche Situation der Be-
schäftigten betreffen. Auch wenn lediglich Männer durch eine Maßnahme betroffen sind, kann 
diese die Belange der Frauenförderung berühren. 
 
3 
Sofern in der jeweiligen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts Beurtei-
lungsbesprechungen der Personalverantwortlichen abgehalten werden, ist die gleichberechtigte 
Mitgliedschaft der Gleichstellungsbeauftragten in diesen Besprechungen Voraussetzung einer 
effektiven Aufgabenerfüllung. Hierbei handelt es sich um Treffen von Personalverantwortlichen, 
in denen die Leistungen bzw. geplanten Beurteilungen der Beschäftigten miteinander verglichen 
oder einheitliche Bewertungsmaßstäbe erörtert werden.  
 
4 
Organisatorische Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die Ordnung und Gestaltung der Arbeits-
plätze betreffen, wie z.B. strukturelle Veränderungen, Organisationsuntersuchungen oder Fragen 
der Arbeitszeit. 
 
5 
Die Regelung zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten garantiert ihr auch die Mitwirkung 
an der fachlichen Aufgabenwahrnehmung. Sie ist unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunk-
ten z.B. bei Richtlinien, Programmen sowie Grundsatz- und Einzelfragen bei der Umsetzung von 
Gesetzen zu beteiligen.  
 
6 
Über Form und Umfang der Beteiligung können zwischen Dienststelle und Gleichstellungsbeauf-
tragter Absprachen getroffen werden. Es ist zweckdienlich, die Beteiligung der Gleichstellungs-
beauftragten zu dokumentieren. 
 
 
Zu § 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen 
sie zu beteiligen ist. Das Akteneinsichtsrecht erstreckt sich dabei auf alle Unterlagen, die ihr zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Im Rahmen der von ihr gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 LGG zu 
erfüllenden Aufgaben bei Personalmaßnahmen gilt dies auch für die Bewerbungsunterlagen, ein-
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schließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werden, sowie insbesondere für Personalakten. Bei der Einsichtnahme in Personalakten – ohne 
Einverständnis der Betroffenen – handelt die Gleichstellungsbeauftragte als Beauftragte im Sinne 
des § 102 Absatz 3 Satz 2 LBG. 
 
2 
Zu Absatz 2 
 
2.1 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Maßnahmen bereits im konkreten Planungsstadium zu 
beteiligen, d.h. zu unterrichten und unter Einräumung der gesetzlichen Frist anzuhören. Hierzu 
erhält sie Akteneinsicht. 
 
2.2 
„Frühzeitig“ bedeutet, dass die Gleichstellungsbeauftragte Gelegenheit hat, sich am Entschei-
dungsprozess der Dienststelle zu beteiligen und das Ergebnis zu beeinflussen. Diesem Zweck 
dient insbesondere das in § 18 Absatz 4 geregelte Teilnahmerecht an Besprechungen der Dienst-
stelle sowie an den Vierteljahresgesprächen nach § 63 LPVG der Dienststellenleitung mit dem 
Personalrat. Eine frühzeitige Beteiligung ist nicht gegeben, wenn entweder bereits eine Entschei-
dung getroffen oder durch Vorentscheidungen in der Weise vollendete Tatsachen geschaffen wor-
den sind, dass die Maßnahme für die Gleichstellungsbeauftragte nicht mehr mitgestaltungsfähig 
ist. 
 
2.3 
Die nicht rechtzeitige Beteiligung an Entscheidungen und Maßnahmen nach dem LGG hat die 
Aussetzung der Maßnahme für eine Woche bzw. drei Arbeitstage (§ 18 Absatz 3) sowie die 
Nachholung der Beteiligung zur Konsequenz.  
 
2.4 
Die Berechnung der der Gleichstellungsbeauftragten eingeräumten Stellungnahmefrist, die – ab-
gesehen von Fällen der fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen – in der Re-
gel eine Woche nicht unterschreiten  darf, bestimmt sich nach § 31 VwVfG i. V. m. § 188 Absatz 
2 BGB. Eine dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechende Beteiligung der Gleichstellungs-
beauftragten wird nur erreicht, wenn diese durch eine ordnungsgemäße Unterrichtung über beab-
sichtigte Maßnahmen in die Lage versetzt wird, eine Stellungnahme abzugeben. Eine nicht ord-
nungsgemäße Unterrichtung hätte zumindest zur Folge, dass die Abgabe einer fundierten Stel-
lungnahme erschwert würde. Dies liefe dem Zweck der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, die Dienststelle zu unterstützen und in die Entscheidung gleichstellungspolitische Belange 
einfließen zu lassen, zuwider. Verlangt die Gleichstellungsbeauftragte innerhalb dieser Woche 
eine Berichtigung des Mangels, wird die Frist erst bei Behebung des Mangels erneut in Lauf ge-
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setzt. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen gelten die verkürzten Fris-
ten. 
 
2.5 
Da die Abstimmung zwischen Gleichstellungsbeauftragter und Dienststellenleitung Element der 
Willensbildung der Dienststelle ist, tritt das Recht auf Abgabe einer Stellungnahme der Gleich-
stellungsbeauftragten vor das personalvertretungsrechtliche Beteiligungsverfahren. Dies gilt nicht 
bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen.  
 
3 
Zu Absatz 4 
 
3.1 
Der Gleichstellungsbeauftragten ist zeitnah die Ausübung ihres Vortragsrechts bei der Dienststel-
lenleitung zu ermöglichen. Sie darf dabei nicht auf turnusmäßig anberaumte Sitzungen der 
Dienststellenleitung verwiesen werden. 
 
3.2 
Das Teilnahmerecht der Gleichstellungsbeauftragten an Besprechungen erstreckt sich wegen des 
umfassenden Informationsrechts auf alle Besprechungen, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reichs berühren. Mit der Einladung ist der Gleichstellungsbeauftragten als Grundlage ihrer Ent-
scheidung über die Teilnahme die Tagesordnung der Sitzung zur Verfügung zu stellen. Der 
Gleichstellungsbeauftragten ist in der Besprechung ein Rederecht zu gewähren. 
 
4 
Zu Absatz 5 
 
4.1 
Über die jährliche Einberufung einer Versammlung der weiblichen Beschäftigten und den etwai-
gen Zeitpunkt der Versammlung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte. Die Versammlung ist 
eine dienstliche Veranstaltung. Die Einberufung dieser Versammlung sollte daher in der Regel 
erst erfolgen, nachdem die Dienststellenleitung frühzeitig von dieser Absicht in Kenntnis gesetzt 
worden ist. Wegen der fachlichen Weisungsfreiheit ist allerdings die Zustimmung der Dienststel-
lenleitung insoweit nicht erforderlich. Die Gleichstellungsbeauftragte hat bei der Terminwahl 
dienstliche Belange zu berücksichtigen. 
 
4.2 
Die Gleichstellungsbeauftragten können untereinander und mit der für Gleichstellungsfragen zu-
ständigen obersten Landesbehörde zur effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben regional und überre-
gional kooperieren. Die Gleichstellungsbeauftragten können deshalb Besprechungen abhalten, um 
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ihr Vorgehen zu koordinieren. Die Genehmigung einer entsprechenden Dienstreise oder eines 
Dienstganges darf nicht von einer inhaltlichen Prüfung und Bewertung abhängig gemacht werden. 
Denn aus der fachlichen Weisungsunabhängigkeit ergibt sich das Recht, Umfang und Form dieser 
Zusammenarbeit eigenverantwortlich bestimmen zu können. Das Recht zur Zusammenarbeit um-
fasst sämtliche Wege des Informationsaustausches im Rahmen der bestehenden Verschwiegen-
heitspflicht. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind dabei zu beachten. Die Ressorthoheit so-
wie gesetzliche Aufsichtsrechte bleiben unberührt. 
 
 
Zu § 19 
Widerspruchsrecht 
 
1 
Zu Absatz 1 
 
1.1 
Für die Berechnung der Widerspruchsfrist gelten die Erläuterungen zu § 18 Abs. 2 entsprechend. 
 
1.2 
Da die Gleichstellungsbeauftragte Teil der Verwaltung ist, muss das Widerspruchsverfahren vor 
der Beteiligung der Personalvertretung abgeschlossen sein (mit Ausnahme von fristlosen Entlas-
sungen und außerordentlichen Kündigungen). 
 
1.3 
Es ist zweckdienlich, dass die Dienststellenleitung die erneute Entscheidung bei einem Wider-
spruch schriftlich begründet.  
 
2 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 findet keine Anwendung. 
 
 
Zu § 20 
Anrufungsrecht der Beschäftigten 
 
Die Ausübung des Anrufungsrechts durch die Beschäftigten setzt nicht die Einhaltung des 
Dienstweges voraus. 
 
 



A
nl

ag
e 

1 

 
27

Fr
au

en
fö

rd
er

pl
an

 fü
r 

di
e 

D
ie

ns
ts

te
lle

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 

A
bs

ch
ät

zu
ng

 n
eu

 z
u 

be
se

tz
en

de
r 

St
el

le
n:

 G
eh

ob
en

er
 D

ie
ns

t n
ac

h 
Fu

nk
tio

ne
n 

B
es

ol
du

ng
s-

gr
up

pe
n/

 
V

er
gü

tu
ng

sg
r. 

bi
sh

er
ig

e 
Fl

uk
tu

at
io

n 
z.

B
. V

er
se

tz
un

ge
n 

(o
hn

e 
pl

an
m

äß
ig

en
 R

uh
es

ta
nd

) 

al
te

rs
be

di
ng

te
s 

A
us

sc
he

id
en

 
ne

ue
(+

)/e
nt

fa
lle

nd
e(

-)
 

St
el

le
n 

m
ög

lic
he

 E
in

st
el

lu
ng

en
, B

ef
ör

de
-

ru
ng

en
 b

zw
. Ü

be
rtr

ag
un

ge
n 

vo
n 

hö
he

rw
er

tig
er

 T
ät

ig
ke

it 
(a

uc
h 

N
ac

hz
ug

) 1  
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

 
 

 
D

ie
ns

ts
te

lle
nl

tg
. 

(im
 B

ea
m

te
nv

er
h.

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
ie

ns
ts

te
lle

nl
tg

. 
(A

ng
es

te
llt

e)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

ie
ns

ts
te

lle
nl

tg
. 

in
sg

es
am

t 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sa
ch

ge
bi

et
sl

tg
. 

(im
 B

ea
m

te
nv

er
h.

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sa
ch

ge
bi

et
sl

tg
. 

(A
ng

es
te

llt
e)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sa
ch

ge
bi

et
sl

ei
tu

ng
 

in
sg

es
am

t 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ür

ol
ei

tu
ng

 A
 1

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ür

ol
ei

tu
ng

 II
 a

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ür

ol
ei

tu
ng

 A
 1

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ür

ol
ei

tu
ng

 II
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

B
ür

ol
ei

tu
ng

 in
sg

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

(im
 B

ea
m

te
nv

er
h.

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

(A
ng

es
te

llt
e)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

in
sg

es
am

t 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Fr
au

en
fö

rd
er

pl
an

 fü
r 

di
e 

D
ie

ns
ts

te
lle

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

1  H
ie

rb
ei

 si
nd

 d
ie

 E
rf

ah
ru

ng
sw

er
te

 d
er

 F
lu

kt
ua

tio
n 

de
r l

et
zt

en
 d

re
i J

ah
re

 z
u 

be
rü

ck
si

ch
tig

en
. 



A
nl

ag
e 

1 

 
28A

bs
ch

ät
zu

ng
 n

eu
 z

u 
be

se
tz

en
de

r 
St

el
le

n:
 G

eh
ob

en
er

 D
ie

ns
t n

ac
h 

L
au

fb
ah

ne
n 

B
es

ol
du

ng
s-

gr
up

pe
n/

 
V

er
gü

tu
ng

sg
r. 

bi
sh

er
ig

e 
Fl

uk
tu

at
io

n 
z.

B
. V

er
se

tz
un

ge
n 

(o
hn

e 
pl

an
m

äß
ig

en
 R

uh
es

ta
nd

) 

al
te

rs
be

di
ng

te
s 

A
us

sc
he

id
en

 
ne

ue
(+

)/e
nt

fa
lle

nd
e(

-)
 

St
el

le
n 

m
ög

lic
he

 E
in

st
el

lu
ng

en
, B

ef
ör

de
-

ru
ng

en
 b

zw
. Ü

be
rtr

ag
un

ge
n 

vo
n 

hö
he

rw
er

tig
er

 T
ät

ig
ke

it 
(a

uc
h 

N
ac

hz
ug

) 2

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

- 
+ 

- 
+ 

- 
+ 

- 
 

 
 

A
 1

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
 1

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
 1

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
 1

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
 9

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
 9

 z
.A

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ea

m
tii

nn
en

/B
ea

m
te

 
in

sg
es

am
t

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
II

 a
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
II

 a
/II

I 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

II
I/I

V
 a

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV
 a

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV
 b

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV
 b

/V
 b

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V
 b

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ng

es
te

llt
e 

in
sg

es
am

t
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ge
ho

be
ne

r 
D

ie
ns

t 
in

sg
es

am
t

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

2  H
ie

rb
ei

 si
nd

 d
ie

 E
rf

ah
ru

ng
sw

er
te

 d
er

 F
lu

kt
ua

tio
n 

de
r l

et
zt

en
 d

re
i J

ah
re

 z
u 

be
rü

ck
si

ch
tig

en
. 



Anlage 2 

 29

Frauenförderplan der Dienststelle ................................... 

Zielvorgaben Frauenförderung3: Gehobener Dienst nach Besoldungs-/ Vergütungsgruppen (Laufbahn: 
allg. Verwaltung) 

Besoldungsgr./ 
Vergütungsgr./ 

Zielvorgabe: Einstellungen von Frauen 
und sonstige Besetzungen durch Frauen (Um-

setzungen) 

Zielvorgabe: Beförderungen 
von Frauen/Übertragung höherwertiger Tätig-

keiten an Frauen 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

A 13       

A 12       

A 11       

A 10       

A 9       

A 9 z.A.       
gehob. Dienst 
Beamt. insg.       

       

II a        

II a/III       

III       

III/IV a       

IV a       

IV b       

IV b/V b       

V b       
gehob. Dienst 
Angest. insg.       

       
gehob. Dienst 

insgesamt       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3ausgerichtet an Bezugsgrößen des § 7 LGG 
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Frauenförderplan für die Dienststelle ............................... 

Zielvorgaben Frauenförderung4: Gehobener Dienst nach Funktionen 

 
Funktionen 

Zielvorgabe: Einstellungen von Frauen 
und sonstige Besetzungen durch Frauen (Um-

setzungen) 

Zielvorgabe: Beförderungen 
von Frauen/Übertragung höherwertiger Tätig-

keiten an Frauen 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Dienststellenltg. 
(im Beamten-

verhältnis) 
      

Dienststellenltg. 
(Angestellte)       

Dienststellenltg. 
insgesamt       

Sachgebietsltg. 
(im Beamten-

verhältnis) 
      

Sachgebietsltg. 
(Angestellte)       

Sachgebietsltg. 
insgesamt 

 
      

Büroleitung A13       

Büroleitung. 
VergGr. IIa       

Büroleitung A12       

Büroleitung  
VergGr. III       

Büroleitung 
insgesamt       

Sachbearbeitung 
(im Beamten- 

verhältnis) 
      

Sachbearbeitung 
(Angestellte)       

Sachbearbeitung 
insgesamt       

 

 

                                                           
4ausgerichtet an Bezugsgrößen des § 7 LGG 
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